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VORWORT 
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Fakultät der Humboldt-Universität Berlin angenommen wurde. Die 
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Dr. Friedrich Zucker ; er hat mir auch seine Hilfe stets in allen Fragen 
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Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Günther Klaffenbach und Herrn Prof. Dr. 
Johannes Irmscher danke ich für die wertvolle Unterstützung sowie 
Herrn Dr. habil. Wolfgang Müller für die Möglichkeit, im Gespräch 
das gesamte Gebiet der Papyrologie betreffende Fragen zu erörtern. 
Für die Aufnahme dieser Arbeit in die Reihe der Papyrologica Bruzel- 
Iensia danke ich Herrn Prof. Dr. Jean Bingen und der Fondation Egyp- 
tologique Reine 
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EINLEITUNG 

1. Gegenstand und Aufgabe 

Zum ersten Mal hat U. Wırcxex () im grösseren Zusammenhang 
auf eine bedeut scheinung im arsinoitischen Gau aufmerk- 
‚am gemacht, bei der durch administrative Verfügungen eine € 
meinde mit der Kultivierung des Staatslandes einer Nachbargemeinde 

   me E 
       

  

belastet wird, und das damals vorliegende Material liess bereits d 
    schluss zu, dass es sich um eine Zwangsmassnahme handelte. 

fene Grundlage konnte F. Orxrer () in 
Kennt- 

sicheren $ 
Die von WiLcken gesch: 
Verbindung mit der Betrachtung der Liturgie erweitern und di 

Zinzelfragen fördern. Alle diese Untersuchungen basieren im 
wesentlichen auf dem Quellenst; ten Weltkrieg, so 

'h die Notwendigkeit ergibt, die bisherigen @) Ergebnisse an 
chen hinzugekommenen Urkundenmaterial zu übe 

und die von den einzelnen Hı 
Feststellungen einem Gesamtbilde einzuordnen. EI 
Grunde rückte J. Hinnmann (*) das für das Wirtschaftsleben Ägyp- 
tens so wichtige Phänomen der Staatspacht wieder in den Aufga- 
benkreis erneuter ausgedehnter Forschung. Für dieses komplexe 
Gebiet können aber bei der heutigen Quellenlage nur Einzelunter- 
suchungen weiter führen. So ist es das Ziel vorliegender Arbeit, der 

en beobachteten und von der Forschung mit dem Ter- 

    

  

     nis in 

  

nde vor dem eı      
dass     

  

dem inzwis     

  

;gebern der Urkunden getroffenen   au 
enfalls aus diesem 

    

von U. Wırcxi 

  

( W. Grundz. 293 ff, wofür den Ausgangspunkt bildeten: Zunusra, De pa: 
roeiniis vieorum 06 it. und insbes. Rosrovrzers, Kolonal 

(&) Ommrer, Liturgie 94 1. 
(&) Zu Epimerismos und Zwangspacht: Howuweın, L’Egypte romaine 235 1., 
1; Bett, Rec, Champollion 261-271 ;gupt 771, 80, 510, 

1.5 P. Lund Univ. Bibl. IV $. 111 1.; Jonnson, Ag. 
S. 160 1. 

  

Jouxson, Roman     
    15; Wartace, Tazalion 2} 
(1952) 65 Anm. 3, 67; Taunenscuuac, Law 660 ; P. Col. V 

(4) Henn, Staatspachl 246 ff. 
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minus Epimerismos (drupegropds) €) bezeichneten Massnahme nach- 
zugehen. Dabei erscheint es angemessen, den Epimerismos im Rah- 
men der historischen Entwicklung der staatlichen Zwangspacht sowie 
ihrer verschiedenen Formen und der Auswirkungen zu betrachten (), 
‘wodurch Einblick in die sozialökonomische Struktur und in die ver- 
waltungsrechtlichen Verhältnisse gewonnen werden. Ebenso sind Hin- 
weise auf Ursachen der wirtschaftlichen Krise der Alten Welt zu 
erwarten. 

    
   

  

  

  

2. Quellen 

Die Quellen finden sich in den griechischen Papyri der römischen 
Zeit. Sie in möglichster Vollständigkeit zu erfassen und hinsichtlich 
der gestellten Probleme durchzuschen, war die erste Aufgabe. Da- 
neben werden für die historische Betrachtung auch Urkunden pto- 
lemäischer und byzantinischer Zeit hinzugezogen. Denn die Ver- 
waltungspraxis griff auf einmal angeordnete und für nützlich befun- 
dene Massnahmen zurück, ohne dass erneut Verfügungen erlassen 
wurden. Das für die Untersuchungen einschlägige Papyrusmaterial 
mit den sichersten Angaben besteht vornehmlich aus Berichten, Ein- 
nahmelisten und Quittungen der Sitologen, aus Einforderungslisten 
von Kornsteuern (drama), üßgogla-Deklarationen und After- 
pachtverträgen. Dazu treten katasterartige Au 
Urkunden, die sich allgemein auf die Abwicklung des landwirtschaft- 
lichen Betriebes, wie Aussaat, Pachtzins, beziehen. Dabei wurden 
nur Papyri aufgenommen, bei denen der Wortlaut klar die Zwang 
zuweisung an Gen 
wenigstens eine solche Zuweisung aus dem Inhalte erschlossen werden 
kann. Eine Einschränkung dieser Art lässt das Quellenmaterial 
auf wenige Stücke zusammenschrumpfen und die Möglichkeit, ein 

  

  

     
    

   

  

    ‚eichnungen sowie 

  

  

einden bzw. ihre Mitgleider zu erkennen gibt oder 
  

  

(©) Wird allgemein von 
ministrative Massnahme gemei 

erismos gesprochen, so Ist die hier skizzierte ad- 
t 

(2) Buauxenr, Binnenwanderung 160 ft 
  



   
allgemein gültiges Bild des Verfahrens zu entwerfen, in ungünstigem 
Lichte erscheinen. Eine Prüfung der Herkunft der Urkunden zeigt, 
dass sie dem arsinoitischen Gau entstammen. 

3. Terminologie 

Zunächst soll dargelegt werden, welche Ausdrucksformen der Tat- 
bestand einer Zwangszuweisung von Staatsland an Geme 
papyrologischen Quellen gefunden hat. In P. Lond. III 924 = W 
Chr. 355 (187/8 p.) @), einer Eingabe an dı 
kleidesbi der Gemeinde Soknopaiu Nesos, 
heisst es Z. 3 MM: mi» Erıuegiodeioar zj mgoxelijuem zum ünd 
aedluv zoung Baxyıddos yiv Undo is ra dvjzorra 
zAngoyubvov ög’ uw. Es wird deutlich gesagt, dass Soknopaiu 
Nesos ein Stück Land des Dorfe ugeteilt war und dxpögıa 
dafür von Soknopaiu Nesos an die Regierung ge Das 
hier gebrauchte Verbum &rupreol£eı heisst zunächst «zuteilen, zu- 
weisen, ohne einem weiteren bestimmten Bedeutungsinhalt zuge- 
ordnet zu sein (). Als Terminus technicus bezeichnet es die zwangs- 

ıden in den 

    

    Strategen des H   

zirkes von den Prakto   

  

  zpdoıa änduntus 
       

  

  

  

Bakchias     

  

hit wurdeı   

  

  

     
weise Auferlegung von Verpflichtungen @), vielfach in Verbindung 
mit der Naturalauflage auf einzelne Dörfer zur Deckung besonderer, 
meist unvorhergesehener militärischer Bedürfnisse verschiedenster       

  

Art (@), weiterhin die Zwangsbebauung von Staatsland und stellt 
in dieser Nuancierung die inhaltliche Verbindung mit der in UPZ 
110 (Z. 48, 66, 120, 152 [164 a.]) durch das Simplex wegl£ew 
für die Ptolemäerzeit belegte Zwangspacht her. Die anfangs geschöpfte 

    

    

  

  

(1) Rosrovrzerr, Kolonat 108 u. Anm. 3, erkannte nicht den vorliegenden 
all des Epimerismos der Bakchlasflur. 
(&) BGU 11 362 VII 22 (III p.) handelt es sich um ein Nikestandbild, das dem 

Besitze des Gottes überwiesen wurde; P. Ozy. XII 1426 (332 p.) wurde ein Ar- 
beiter für Kanalarbeiten übergeben. 

(&) Zu P. Fay. 34, 7 (161 p) s. 60: 
() P. Grenf. 148, 10 (191 p) = W. Chr. 416: #) ämpegtobeioa Hate zo; 

BGU VII 1612 (HIT p.): Zwangslieferung von Palmfasern für das Militär. 

     



        

    

  

Hoffnung, di 
einschlägigen N 
Belege für das Verbum (mit der Variante 
Sinne nicht erfüllt €). Die substantivische Ableitung &muegizuös 

iss dieser Terminus den Weg bei der Auffindung des 
laterials weist, w     ‘d allerdings angesichts der geringen 

  gooyegi£ew) in die 

  

konnte in bez     ug auf die Z, ng von Staatsland nicht nach- 
gewiesen werden ; sie bezeichnet regelmässig eine besondere Natural- 
abgabe oder steuerliche Zuschläge (@) und ist für die Abreden in Pacht- 
verträgen des Hermopolites charakteristisch €). Das häufige Vor- 
kommen der Garantieklausel, z. B. P. Oxy. IX 1208, 20 ff. (291 p.) 

oual coı (etwas später) xaDapdv dd te yelwoylias Baoıkirs 
al odorazjs yis zal mavrds eldous zal Öpeiljs al zarı 

: önuoolas te [xa]i löwrixig (später weite 
Je 

tolow [röv Eos Tod evsorlörlo 
ıacz, Taralion 21, zu de 

  

ngsbeba 
  

    
Ms nd 

r:) zal! äld zo» [ö]nio 
Teloyutvon Önnoalov zal ErızAacnön [xal Empeoıouör zar- 

. (Erovg) #rA., veranlasste War- 
Feststellung: « It appears, however, from 

  

  

  

     
  

  

(1) Entnegigew: P. Philad. 1, 53 (103-124) ; BGU X12063,7, vgl. auch Z. 30 und 
34; P. Tebt. 11 376, 22 (162 p) = W. Chr. 350 (Lesung unsicher); P. Mich 

8 (108 p., ergänzt vom Hrg); P. Lond. III 924, 4 (187/8 p.); P. Aberd. 
50, 4 (197-204 p.): Hra. [....JoDeioas; Pr£aux, CE 75 (1063) 121, 2 und Hrg, 
zu P. Ryl. IN 596, 10 (22. 3. 204 p.) [öxußälnBeioas, Yourın zu P. Mich. VI 306, 8 
löxsnegulodeivas. Jedoch BL III 1 noch diva)malußeisus. Hoognegigen: P 
Berl. Leihg. 1 Verso TIL 10 (164/5 p.)5 P. Berl. Inv. 11559 1 14, II 10 (167)8 pı) 

113 (II P); P. Ryl. 11.209,25 (III p.). Ein Bedeutungsunterschied zu 
iv oder ein besonderer Gebrauch Ist nicht festzustellen. P. Berl. Leihg 

S. 80: «mpoguepigew wird ... gebraucht, um die Verwaltungsmassregel des dat 
‚hegtouds zu bezeichnen. » Das Simplex egifeı» P. Tebt. 11 302,5 — W. Chr. 308 
ist nur formell zu erwähnen, da es si 
pelland handelt, das Priestern statt ihrer Syntaxis in Pacht gegeben wurde 

(2) Abgaben für das Militär: P. Amh. IL 107 = W. Chr. 4175 P. Ryl. 1185 
(beide 185 P)); BGU TIL 842 II 10 u. 6. (187 p.), alle Hermopolites ; allg. steuer- 
liche Abgaben : P. Strasst. 218 (150 p. Arsinoites) ; SZ 4284, 11 (207 p. Arsinoit.) P. Am. 11 106 (282 p. Hermopolis); P. Antin. II 89,16 (frühes IV p.). Weitere 
Belege s. Warzen, Tazation 364,3, von denen sich nur P. Lond. III 924 (187/8 P) eindeutig auf Zwangszuweisung von Staatsland beziehen lässt. Zur Steuer dar negiauös (od. negiauds) ärögon vgl. Resonnon, ASA 51 (1951) 221-245; Rez, 
CE 56 (1953) 891 1t.; Wauuaon, Tazation 139, 420. 

(&) Henna, Bodenpacht 123 u. Anm. 1 

      
    

  

  

   dxınegt 

  

    in dieser Eingabe um konfisziertes Tem. 

  

    
  

  

   



    
  the conveyances of private land that the Zmpegands of dom 

land had fallen also upon the holders of private land, since the guaran- 
tee-clauses of such conv state that the land is free from 
‚negtowol.» Dass auch Eigentümer von Privatland mit der Bestellung 
von Staatsland beauftragt wurden, ist richtig; der Ansicht, dass es sich 
in dieser Klausel um den besprochenen Epimerismos handelt, scheinen 
mehrere Gründe entgegen zu stehen : 

  

    
     yances 

  

    

1. Der Terminus tritt in den Garantieklauseln und Pachtabreden 
wohl durchweg in der Pluralform (') auf und steht in Pachtan- 
geboten und Immobiliarverkäufen in Verbindung mit Substan- 
tiven, die eindeutig 

2. Ein grosser Teil dieser Urkunden gehört dem Hermopolites an, 
während die eindeutig Zwang 
Urkunden aus dem Arsinoites stammen. 

3. Die Erwähnung eines Termins, bis zu dem das Grundstück frei 
von Sonderleistungen gehalten wird (P. Oxy. IX 1208, 291 p.), 

jas häufig hinzugefügte navrolo» legen ebenfalls die Bezeichnung 
steuerlicher Belastung mannigfaltiger Art nahe, 

jeuern bezeichnen.      

  

uweisung von Land betreffenden 

    

  

  Bedenkt man weiter, dass viele staatliche Leistungen, z.B. Dammar- 
beiten, durch Geld abgelöst werden konnte 
tragen und bei der Möglichkeit einer Eı 
stück ohne Verschuldung übe 
stand natürlich im Vertragstexte hervorgehoben werden musste ( 
Bestätigung findet dies durch P. Oxy. XIV 1704, 14 f. (298 p.), wo 
von der Zahlung der &mueoigwol gesprochen wird: TeAoucas 

, so ergibt sich, hierh 
atzzahlung, dass das Grund- 

ass dieser Tatb 

    über         
  

    ‚geben wurde und 
     

    
    äoveov Önudora [reifonara zal 

  

#al Eryuegiouods navrolovs, und ferner 16 ff. zage[£Jonaı öpiv (Z. 17) 
#aDagd änd te üpıRjs xal zaroyiis mavrolas zal [ün]d zalvrös oörwoo- 

  (9) Vet. P. Ryt. 11202, 1 (sp. 1 p-) Anm. $. 271, wo darauf hingewiesen wird, 
dass auch «&meßoAj» In der Bedeutung von Steuern nur in der Pluralform 
tritt. Belege s. $. 

(&) Jomssox, Acg. 3 

  

  

65,35 P. Strassb. 152, 5 Anm. (151 p.)      



  
   

2 EInLEITU: 

    

      

  

oöv ähkon wrA. Aus den angeführten Gründen ist der Terminus Epi- 
merismos der 

  

Sarantieklauseln von dem der Zwangspacht in dem hier erörterten Sinn zu trennen und bleibt deshalb ausserhalb weiterer Be- trachtung. 
Bereits U. Wırcken, Grundz. 294, konnte wahrscheinlich machen, dass in den Fällen Epimerismos vorliegt, in denen die Akten eines Dorfes durch die Formel Dorf x dı& äreö Dorf y() vermerken, dass die Arbeit bzw. die Ablieferung von &pögta durch eine andere Gemeinde geleistet wurde. Spätere Untersuchungen konnten dies erhärten @). In Abrechnungen und Listen wird diese Formel v wendet (), deren verwaltungsrechtliche Bedeutung kurz dahing umrissen werden kann, das 

  

    

  

  

  

    
er- 

hend 
die mit &x6 verbundene Gemeinde für die Bestellung und damit für die Abgaben der vorher genannten Flur in erster Linie verantwortlich ist. Dabei drückt dı4 ein Haftungsver- hältnis aus, wie bereits Kaufv erkannte (9). Ein anschauliches Beispiel bietet Stud. Pal. XXI 174 ©), ein dnarjowor zar' ävdoa arwov 

für die Staatslandpächter in Soknopaiu Nesos für 218. Von der 242 1/2 Aruren umfassenden BasıAtz() alyıalloö) werden 71 dıd rür dn[o] Pikondr(ogos), die übrigen dıd tüv dd Ts xöpng, d.h. Soknopaiu Nesos, bearbeitet. Eine Urkunde derselben Art ist CPR 33 (215 p.). Neben diesen Termini für die Zwangszuweisung an Önndawt yeog- yol finden sich Wendungen, die sich einer terminologischen Einord- nung nicht unterwerfen, sondern nur aus dem Zusammenhang heraus in das Aufgabengebiet einbezogen werden können, wobei weniger philologische als sachliche Überlegungen entscheidend sind (9) 

  

  

  

    

  

(1) Zu ergänzen yemgyar, 5. P. Fay. 86 a, 10 (161-169 p.): HTokvdeuxeia Annoaloke) dia Tür änd Oeaderrlelas) yengyike) (2) OnnteL, Liturgie 98, 1; P. Berl. Leihg. $. 04 Mi. (® 5. Urkundenübersicht, bei der natürlich ständig der Zufall der Erhaltung der Urkunden zu berücksichtigen Ist 
(4) P. Berl. Leit. S. 53,65 tt (6) Früher unter der Bezeichnung P. Rain. 2396 der Papyrussammlung der Österr. Nationalbibliothek geführt (6) Vgl. Onarer, Liturgie 132 Anm.: «Und so manches Mal mag in unseren Urkunden die Voraussetzung geringerer Begritfsschärte historisch das Richtigere 

    

103, jetzt unter der Signatur G 

  

  

       



EINLEITUNG 23 

  

  

  

‚Ausser der besprochenen Zuweisung von Staatsland an Gemeinden 
sind noch zwei weitere Institutionen bekannt, die in ständig steigen- 
dem Umfange durch staatlichen Zwang begründet wurden und hin- 
sichtlich ihrer Terminologie erwähnt und damit sachlich kurz charak- 
terisiert werden sollen, um den Epimerismos schärfer abgrenzen zu 
können. Auch hier wird die Bestimmung durch die Unschärfe der 
Ausdrucksweise vielfach erschwert. Ebenso muss betont werden, dass 
die zweckmässige Trennung der einzelnen Institutionen in früheren, 
besonders ausländischen Publikationen nicht streng durchgeführt 
wurde (). 

Zunächst ist ein noch nicht näher erfassbarer Einzelzwang zu er- 
wähnen (9), der sich in einer Zwangsverpflichtung, äyewr els yeng- 
ylay €), oder in einem Festhalten bzw. einer unfreiwilligen Verlän- 
gerung der eigentlich abgelaufenen Pachtfrist, zardyeodaı x yew 
yia oder od dmoAden(#), äussert €). Diese Zwangsverlängerung ist 

     

  

   

   

  

  

  reiten als das Umgekehrte ». Kızssuing, JJP 15 (1905) 75, weist auf die Schwie- 
rigkelten bei der Interpretation griechischer Rechtsurkunden Infolge des Mangel 
an klar umrissenen Termini hin; Aaus, Paramond 4, tritt dem Vorwurf, « die 
griechische Rechtssprache sel weniger prägnant und klar, als die römische », mit 
dem Hinweis entgegen, « dass es dem Gracco-Ägypter bei seiner Betrachtungs- 
weise weniger auf die tatsächlichen Unterschiede als auf die einheitliche Sicht 
juristischer Vorgänge und ihrer Folgen ankam». D 
Niegenden Tatsachen angewandt, das Richtige zu treffen. 

(1) So erwähnt z. B. C. Pn£aux, Les modalitis de Vatlache & la glöde dans UEgypte 
grecque et romaine, Recueils de la Socitt6 Jean Bodin II, Bruxelles 1937, 35 I, 
Neuausg. 1959, 48 f,, den Epimerismos nicht. Vgl. C. Pu£aux, CE 38 (1903) 
Nr. 75, 171 zu P. Cair. Isidor. 11 (312 p.) und M. Hosen, CE 24 (1949) Nr. 48, 
358 zu P. Cair. Isidor. 12 (313/4 p.): S. auch 5. 24,8. 

(2) Rosrovrzere, Kolonat 195 1.; Osureı, Liturgie 95 it, 104; CPJud. I 
431,17 Anm. ; vielleicht gehört hierher P. Berl. Leihg. 7 (1.12.102 p.), ein Ver- 
zeichnis von Personen, die als Staatspächter vorgeschlagen werden, um Geflohene 
und wirtschaftlich Erschöpfte zu ersetzen. Zu P. Philad. 1 8. 34. Vgl. Hunsio, 
Untersuchungen 109, 43 

(® OGIS 11664 = SB 8900 (54 p.); P- Fay. 123 = CPJud. 11431 (e 
(® P. land. 53 (ea. 90/8 p); P. Amh. 05 (frühes II p.) u. 94 (208 pı) 

Chr. 347. 
©) Bei 

  

  

  

s scheint, entsprechend vor-   

    

      

    
      

richtiger Ergänzung erscheint [dvalöfelöloluldsles els yewaylar zum 
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ausserhalb Ägyptens durch ein Reskript Hadrians bekannt gewor- 
den@). Solche yewgyla taucht auch in Zusammenhängen auf, die nicht 
auf Zwangspacht hinweisen (). 

Eine besser bekannte Institution staatlicher Eingriffe liegt in der 
sogenannten Epibole (&x4ß0A4) () vor, die enge Berührungspunkte 
mit der eben besprochenen besonderen Zwangspachtform (yeoeyla) 
aufweist. Diese stellt vielleicht sogar eine Vorstufe und die Epibole 
ihre prägnantere Ausbildung dar (). Wie einer: 
Staatsland ihrer Nachb: 
seits auch E 

   
  

  

  

  its ganzen Dörfern 
gemeinde auferlegt wurde, so. ist anderer-     

  inzelpersonen, den proximi quique possessores, oder ihren 

ersten Mal in SB 9224, 9, 
handelt es sich. allerdin 
der 

  ner yoapi, dvögh» aus dem Ja     hre 50/51 p. Hier 
trimonialbesitz des Kaisers, 

beitung auferlegt werden konnte, s. W 300; nach Osnreı, Liturgie 305 u. 

  

um odeuasi) yi, den F 
uch anderen zwangsweise zur Bea 

  

  

  Grund: 106, ist dvadıddvaı Terminus techni- cus für die Nominierung von Personen für eine Liturgie. Val. dazu die gabe V. Manrıns, JJP 4 (1950) 143 ft. und G. Cnauox, L’edit de Ti zander 105 1. 
(©) D. XLIX 14; 

se obligavit, 

Julius Ale 
  6: « Cum quinquennium, in quo quis pro publico conductore excessit, sequentis temporis nomine non tenetur: idque principali-   

bus rescriptis exprimitur. divus etiam Hadrlanus in hace verba reseripsit : “Valde Inhumanus mos est ste, 
agrorum, 

  quo retinentur conductores vectigalium publicorum et si! tantidem locari non possint   nam et facilius invenientur conductores, 5 sclerint fore ut, si peracto lustro discedere voluerint, non tencantur” (@&) Z. B. P. Aberd. 57 (II p). 
(®) Neueste Darstellung unter Berücksichtigung des 

  

bis 

  

in vorliegenden Materlals von Jonxsox, Aeg. 32 (1952) 61 ff. Leider wird die scharfe sachliche Trennung der Einzelarten der Zwangspacht vermisst 
Fismos $. 67 als V 
zutreffen, wenn man die Epibole 

So erscheint der Epime- 
bole, s. auch $. 23,1. Das kann jedoch nur 

als allgemeinen Oberbegriff der Zwangspacht fasst. Grundiegend:: Rostovrzuer, Kolonat 196 f1.; W. Grund, 205 1, 319 ft; Onrer, Liturgie 102 1. 

  lante der      

  

Die Epibole wird Im übrigen vielfach behandelt Bnauxenr, Binnenwanderung 160, 269 u. 6.; Komm. zu P. Ryl. 11 2 2 S. 270 1.; Meven, Jur. Papyri 193 mit zahlreichen Literaturangaben; P. Hamb. 62 (17./23.3.123 p); Wautack, Taza tion 20 1, 304 u. d.; F. F, Annorr and A. Ch. Jonssox, Munieipal Administration in {he Roman Empire, Princeton 1926, 37 1. 

  

  

5 N. Lewis, Inventory of Compul: soru Serviees in Plolemaie and Roman Egypt, New Haven and Toronto 1968. (4) OxnreL, Liturgie 104, 
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Besitzungen eine Zwangspacht meist aus dem zur eigenen Gemeinde 
‚gehörenden Boden zugewiesen worden, die allgemein in der Form der 
Zwangserbpacht durchgeführt wurde. Es war offenbar das Recht 
der Regierung, gut situierten Grundbesitzern benachbarte Staatslän- 
dereien mit der Verpflichtung zur Kultivierung aufzubürden. Diese 
Institution, unter dem Terminus äzıßoAj vom Beginn des ersten 

hrhunderts u. 
Zeit €) zu verfolge 
steuerrechtlichen Charakter an (@) 

Auch in den $. 20 erwähnten Garantieklauseln ist der Terminus 
pibole anzutreffen : z.B. Stud. Pal. XX 1,151. = M. Chr. 220 (83/4 p.) 

zaDag& drö (folgen mehrere Steuern, dann) drßoAjg zÖuns, ähn- 
lich P. Mich. V 267, 268, 9 ff. (41/2 p.) ; P. Oxy. XIV 1633,27 (275 p.). 
Garantieerklärungen der Art doovga zadagd dad Baoıkızjs (bzw. 
Önnoalas, obouaz scheinen auf Epi- 
bole zu weisen und die Verpflichtung als Reallast zu kennzeichnen (). 
Aus dem Auftreten dieser Klausel in Verbindung mit der zagddooıs- 
(@ag£yeodaı -) Formel und der Erklärung, dass das Grundstück frei 

    
    

  

  

      

    (©) an mit Veränderungen bis in die byzantinische 

  

, nahm nach neuerer Ansicht einen immer mehr 

  

     
       

    
  

    
          

  

  is, leg   c) yewoplas (baw. y 

    

    

(4) Frühester Beleg P. Mich. V 256 (29-30 p.), Jouxson, Aeg. 32 (1952) 62 u. 
Anm. ı 

ganze Reich aus und 
atio, adiectio, permixtio 

ntinischen 

(2) In byzantinischer Zeit dehnte sich die Epibole über 
wird in den juristischen römischen Quellen. lunetio, del 
genannt ; s. G. Osrnoconskv, Die ländliche Steuergemeinde des b 
Reiches im X. Jahrhundert, Vierteljahrschrift für Sozial- u. Wirtschaftsgesch. 
20 (1927) 1 f1.; F. Döronn, Das Fortbestehen der &xıfoän; in mitlel- und spälby- 

Intinischer Zeit, Studi in memoria di Aldo Albertoni II (1930) 1 1. 
Epibole in der gesamten landwirtschaftlichen Entwicklung des Reiches. gese- 

hen: G. Rouszann, La vie rurale dans l’Empire byzanlin, Paris 1053, bes. O1; 
E. Sreis, Paysannerie el grands domaines dans U’Empire byzanlin, Recueils de 1a 
Soci6ts Jean Bodin II, Bruxelles 1937, 123 If.; Kasen, Rom. Privatrecht I, bes. 
190 1. Unter Verwertung der Papyrusveröffentlichungen u. Jurist. 
A... M. Joxes, The Later Roman Empire 234-002, Oxford 1964, 2. Bi. 
bes. $13, 8155 auch A. Ch. Jounsox and L. C. West, Byzantine Egypt ; Economie 
Studies, Princeton 1049. 

(&) Jounsox, Aeg. 32 (1952) 63; Hennsann, Slaatspacht 247. 
(&) Onnrer, Liturgie 103 f.; Towsın, Studien Oertel 98. 
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von fiskalischer und privater Verschuldung übergeben wird, zog F. Orin- 
reı. den interessanten Schluss, dass der Verkäufer die aus der Zwangs- 
pacht resultierenden Lasten für sich in Rechnung stellte und die be- 
ireffenden Immobilien nicht: privilegiert waren, wie vielfach ange- 
nommen wurde (). &ıßoArj bezeichnet ebenfalls eine $ 
meist die Pluralform gebraucht wird@). 

Dass nicht so sehr der Terminologie als vielmehr dem Sachverhalt 
der Ausschlag für die Zuordnung und Abgrenzung der verschiedenen 
Formen der Zwangspacht zukommt, verdeutlichen weitere Urkunden, 
in denen man dem Verbum exußdAAew in Zusammenhängen begegnet, 
die Epimerismos erwarten lassen (). Ferner ist das Verbum in Ver- 
bindung mit militärischen Lieferungen anzutreffen () 

Eine neuerlich veröffentlichte Kleros-Liste unbekannter Herkunft 
des 2. bis 3. Jahrhunderts (P. Alex. 14) enthält den bisher unbeleg- 
ten Terminus &xipegla, dessen genauer Sinn nicht erkenntlich ist. 
Von H. C. Yourır. wurde auf die semantische Beziehung zu &xußoAy, 
dxtuegiands, &zwnunoıs hingewiesen () 

Schliesslich ist aus Urkunden frühby: 
nus Epinemesis (&zwmungız) heran 
len mit dem Inhalt des E) 

  

   

  

ieuer, wofür 
  

   

  

  

      
    

antinischer Zeit der Tern 
ziehen, der sich in einigen 

imerismos (*) deckt, jedoch einen weiteren 

     
       

(9) Liturgie 106 1. 
(@) Z.B. SB 4284, 11 (207 p.); vgl. P- Ryl. 11202 (sp. 1p.), S.271; P. M. Mayen 

zu P. Hamb. 62 (123 p.) und das $. 21 zur Steuer « Epimerismos » Gesagte 
(&) P. Philad. 15,8 (153/4 p:); P. Ryl. IV 506, 14 (22.3.204 po); in diesen Fäl 

Ien wären Formen von &mepifew zu erwarten. Wenn hier eine Erweiterung des, Bedeutungsumfangs der einzelnen Termini, besonders der in verbaler Ausdrucks- weise, beobachtet wird, so ist auch die Frage in rein sachlicher Hinsicht ziemlich. 
belanglos, ob in P. Aberd, 50,4 (197-204 p.) [ömußAnDelaas (C. Pneaux CE 75 [1968] 
121,2 u. Hrg. zu P. Ryl. IV 596, 10) od. [ömuegejodeioag (H. C 
Mich. V1 366,8) zu ergänzen sel. Ebenso scheint es sich P. Mich. V 
bei [em ) Tols djnd zu verhalten; Hrg. schlägt [öm(eguadeloa 

(9 P. Amh. 11107 = W. Chr. 417 (185 p.), BGU 11 515 (193 po) 
(6) P. Alez. 14, Anm. zu 4 bzw. 13: « Prof. Youtie: I have wondered from its 

structure whether the word is related semantically to &rıßoAj, Zmuegianös, rirdunang’ » EzrAaonds wäre noch hinzuzufügen. 
(©) Deutlich P. Cair. Isidor. 12 (313/14 p), vgl. dle Ausdrucksweise Z. 1-4 zar’ ävd- 

  

  

  

    
  

  

    

Your zu P. 
16,8 (108 pı) 
9 von, 
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Anwendungsbereich erlangt, indem auch die Zwangszuweisung an 
Privatbesitz (Epibole) umfasst wird @). Es wurde also die Speziali- 
sierung durch einen das Gemeinsame ausdrückenden Terminus er- 
setzt. Bei dem Privatbesitz handelt es sich um alte private Lände- 
reien oder um faoıAw) yi, die in frühbyzantinischer Zeit de facto 
in Privatbesitz übergegangen ist 

Daneben bezeichnet Epinemesis, wie auch die übrigen erwähnten 
Termini, eine Zahlung in Art einer Steuer ( 

    

    
  

  

   

  

1. Der Zusammenhang zwischen den Landkategorien 
und den Formen der Zwangspacht 

In neuerer Zeit stellte J. Hennaans () eine Untersuchung über 
den Zusammenhang zwischen den verschiedenen rechtlichen Land- 
kategorien und den Formen der Zwangspacht in den Aufgabenkreis 

Unterscheidung der vier F 

    
    

der Forschung. Legt man di men der 
Zwangspacht Epimeris pinemesis, Epibole und der 5.23 er- 
wähnten besonderen Form der Zwangspacht (yeoeyla) zugrunde, 
so kann in allen vier Fällen die Zuweisung der verschiedensten Kate- 

Staatsland beobachtet werden, eine Bestätigung dafür, dass 

    
        

  

    

  

gorien 
diese Trennung in Kategorien nur aktenmässig geführt, in Wirklich- 
keit für den Rechtsverkehr ohne Belang ist ). 

a dmvenljaens] Hrohenaldos ri. did row drd Kagavideg, hier Ist die aus der 
Prinzipatszeit geläufige Formel mit dem neuen Terminus vorbunden. 

(0) Val. Warner, Taration 27; P. Cair. Isidor. $. 102: « The epinemesis Is 
an old Institution under a new name ; it embraces certain administrative expe 
dients formerly comprehended under epibole and epimerismos»; P. Antin. II 
89 (frühes IV p.), einzige Urkunde mit verbaler Ausdrucksweise : 

üge der Epibole bes. deutlich : P. Cair. Isidor. 11, 15. 16. 20. 21 (812 p.). W 
tere Belege ; P. Cair. Isidor. 41, 46. 62 (302-312 p.) ; CPR 41,9 1. (905 p-) ;P. Strass. 
320, 1 (809/10 p.); P. Cair. Isidor. 18,13 (814 p.); 59,11 (316 u. 318 p.). P- Strass. 
315, «Liste complömentaire concernant Yimpöt foncier », scheint schon wegen 
des Datums (1. H. III p.) nicht hierher zu gehören. 

(2) Waracn, Taration 27, 
(&) Staatspaeht 247. 
(4) Orxrer, Liturgie 131,5. 

  

  

7 ixweumloag, 
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Folgende Übersicht soll das Gesagte veranschaulichen : 
‚Epimerismos, Belastung erfolgt mit 
1. Baoılımn y: BGU 234 (28.7. 142 p.) ; P. Aberd. 50, 5 (197-204 p.) ; 

P. Berl. Inv. 11559 1 15.17 u. ö. (167/8 p.); P. Berl. Leihg. 
1 Verso III 14 u. ö. (164/5 p.); P. Bour. 42,709 (167 p.); P. 
Col. 1 Verso 4,11 1. (161-180 p.); P. Hamb. 65,6 (141/2 p.); 
P. Philad. 1,38 (103-124 p.) ; 15,9 (153/4 p.) ; P. Tebt. II 341,10 
(10/1 p.); SB 7528 (170 p.) 

alyıahds der BaoıAız in Soknopaiu Nesos 
CPR 33 (215 p.); Stud. Pal. XXIL 174 (218 p.) 

   

      

     

   

  

2. önuogla yij: P. Bad. VI 170,9 (54 p-); P. Lond. II 314,9 (149 p); 
P. Philad. 1,53 (103 bis 124 p. 

önuootow (): BGU 201 (153/4 p. u. ö. (149 p.); 
P. Berl. Leihg. 1 Recto 11 5 u P)5 3 (164/5 p); 4 
(165 p.); P. Fay. 86,6 u. ö. (II p.); 86. a, 10 (161-169 p.); P. 
Lond. 11 315, 8 (150 p); P. Mich. VI 391,15 (139 p.); SB 
9433, 9.10 (163 p.). 

#arolzov: P. Mich. VI 397,14 (9. 6. 204 p., vgl. Anm. 1). 
4. odoazı) yi bzw. odalaı: P. Aberd. 50,7 f. (197-204 p.); P. Berl. 

Inv. 16015 (IL p.); P. Berl. Leihg. 1 Verso III 16 u. 6. (164/5P.); 
P. Bour. 42,711 (167 p.); P. Philad. 1,39 (103 bis 124 p.); 15,9 
(153/4 p.); P. Ryl. IV 596 (22. 3. 204 p.) 

5. mgovodwi) bzw. moooddou yj: P. Berl. Inv. 11559 I 16.18 u. ö. 
(167/8 p); P. Berl. Leihg. 1 Verso IV 4 (164/5 p.); P. Bour. 
42,710 (167 p.); P. Mich. VI 391,7 (139 p); P. Ryl. IV 596 
(22.3.204 p.). 

6. dtowjoews yij: P. Berl. Leihg. A 11 10 (165 p.); P. Col. 1 Verso 
4,64. 67 u. ö. (161-180 p.); P. Ryl. IV 596 (22.3. 204 p.) 

7. iegarue) y: P. Berl. Leihg. 1 Verso IV 2 (164/5 p.) 
8. Zödpn: P. Bad. VI 170,17 (54 p.); P. Flor. 20, 16 (127 p.) = 

W. Chr. 359 (önuoclos död<pe>a); P. land. 28, 19 1. 
(104 p); 30,16 (105 od. 106 p.) 

  

   
  

         

  

      

     
    

  

    
    

    
   

  

(4) Bisher nur sachlich geklärt, 5. $. 39 Anm. 4.
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    Epinemesis. 
1. Belastung liegt auf Paotız) u. luwrw) yr: P. Cair. Isidor. 

11 (4. 12. 312 p.); 13 @1. 7. 314 p.) 
2. Belastung erfolgt mit Kleros (2): P. Antin. 11 89 (fr. IV p.). 

  

  

  

Epibole, Belastung erfolgt mit: 
1. Baoılızh y: CPR 6,16 = M. Chr. 158 = Stud. Pal. XX 47 

(238 p.); P. Amh. 95,4 (109 p.); P. Oxy, IV 718 (180-192 p.). 
odataxi) yn: CPR 6,16 (238 p.). 

. iegä yij: O. Mich. 24 (II p); BGU X1 2 
©; P. Ozy. III 633 (fir. II p)). 

  

  

    , 11. 14 (um 201 p) 

« Besondere Zwangspachtform» (yewgyla), Belastung erfolgt mit 
1. Baoıku) yy: BGU II 618,11 = W. Chr. 360 (164 0d. 196 p.) 
2. önudora &ödpn: P. Iand. 53 (ca. 96/8 p.); ähnl. P. Amh. II 94,3 

= W. Chr. 347 (208 p.): 
odola: SB 924,9 (50/1 p.)      

Diese Beispiele bestätigen, dass nicht eine bestimmte Form der 
e Staatsland verknüpft 
ndinhabers, ob Pächter 

Zwangspacht mit ei mmten Kat       
ist, sondern dass vielmehr der Status des La 
von Staatsland oder Besit 

keit der Flur di 

  

  r von Privatland, sowie die verwaltungs- 
Form entscheiden.   

  sige Zugehör 

  

(4) Zuexen, Klerosnamen. 
(@) Die Kenntnis dieser Urkunde vor Ihrer Publikation verdanke ich Herrn 

Dr. Maxuzen, 

  

Staatliche Museon zu Berlin.  



    

    DIE ENTWICKLUNG DER FORMEN 
STAATLICHER ZWANGSPACHT, 

INSBESONDERE DES EPIMERISMOS 

1. Ptolemäische Zeit 

Das gute Fruchtland der königlichen Domäne wurde in Parzellen 
den ßaoıkızol yemgyol() verpachtet, die den verschiedensten Be- 
völkerungskreisen angehörten, und damit ein woßooıs genanntes 
Rechtsverhältnis begründet @). Schon in ptolemäischer Zeit tritt zu 
der normal ablaufenden Verp: durch staatliche Verordnun- 
gen geregelte Bearbeitung der faoıA) y7. Die wenigen Belege 
deuten b 

  

  

  

    

  

den Anfang einer immer weiter   sgreifenden Er- 
ig an, die in der römischen Epoche ein Wesenszug der ägyp- 

tischen Landwirtschaft wird. 
Gewöhnlich lief die Pacht bis zu einer allgemeinen, 

gierung bestimmten Neuverpachtung, Ötapiodweıs. Dagegen wurde 
der Bode r Qualität 22 äflas unbefristet überlassen oder 
in Zeitpa ben (@®). Meldete sich unter diesen erleichterten 
Bedingungen niemand, so zwang der König Pächter, die Bestellung 
gegen herabgesetzten Pachtzins zu übernehmen, wovon UPZ 110 
(164 a.) zum ersten Mal berichtet (). 

schein   

  

von der Re-   

    

  

   

(1) Die deutsche Übersetzung « yenayds = Bauer », die die soziale Stellung 
betont, sollte in diesem Zusammenhang lieber durch « Pächter + ersetzt werden. 
a 

  

ınstan, Bodenpachl 11 
@® W. Grun t.; Weszes, Studien Oertel 8. 
(9 Allg. zu UPZ 110: W. Grundz. 277; C. Pntaux, L’onomie royale des La- 

gides 505 1t.; Rosovrzere, Wirlschaftsgesch. IL 567 1.; Pıxus, Symbolae Tau- 
benschlag 221 ft. 

Die UPZ 110, 164 if. erwähnte Massnahme des Hippalos soll nach Wircken, 
Komm. $. 478, nicht mit Zwang verbunden gewesen sein. Er entnimmt dem Wort- 
laut, dass nur moralischer Druck ausgeübt worden ist. Dagegen sah Onnreu, 
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  Diese ausserordentliche Heranziehung zur Pacht von BaoıA yi 
wird als yeooyla (Z. 27, 90) bezeichnet, zu der nur die wirtschaftlich 
Kräftigen (Övndueror yewgyelv 15) gegen eine herabgesetzte Pacht- 
summe (&ml 0 2Aaooov xe(pdAaov) 28,34) herangezogen werden 
sollen. Dabei trifft man in der Formulierung özws &xdo[r]o« 
öbvanır usolıJo05 r& yeseyıa (47, ähnlich 66) auf das Verbum 
neoizew, das eine Verbindung zu den «ol zar& w£gos yeugyol» in 
P. Tebt. 61 (18/7 a.) und 72 (14/3 a.) herstellt (*) und 
römischer Zeit erinnert. Bei der UPZ 110 behandelten Zwangspacht 
spricht man auch von äxiyodpeı» yiv (200), weil wohl, wie WıLcken 
deutlich gemacht hat (*), kein Pachtangebot vorlag, sondern das Land 
einseitig von der Regierung z n wurde. Für die Prinzipats- 
zeit liegt dieser Terminus noch einmal in einer Aufstellung über Grund- 
besitz vor (P. Erl. 47, 13, II/III p.). Der Ausnahmecharakter dieses 
Falles wird durch den Hinweis auf eine eben überwundene Kata- 
strophe (126) betont, in deren Verlauf weite Gebiete der Domäne un- 
bebaut blieben. Zieht man P. Tebt. 6 (140/39 a.) = W. 
61 b (118/7 a.) und 72 (14/3 a.) hinzu, so erscheint di 
nicht mehr so ungewöhnlich, die wohl in diesen Urkunden ei 
grenzteren Wirkungsbereich im Gegensatz zu UPZ 110 hat, wo das 
gesamte Land betroffen wird (). 

Diese Tebtynis-Texte beweisen die recht prekäre Situation der ägyp- 
tischen Bevölkerung, die im Falle des Pächtermangels auf Grund einer 
Verteilung, draloeoıs, seitens der Regierung gegen herabgesetzte 
Pachtabgaben ohne Vertrag dienstverpflichtet werden konnte (). P. 
Tebt. 6,31 (140/39 a.) zeigt neben der gewöhnlichen Pacht (uLodwaıs) 
eine derartige Zwangsaufbi 

    
  

  

    

  

aıneolko 

    

  

    

    

   

  

    

  

    

  

   

  

  

‚dung von isod yi7 ohne Kontrakt: zıväc 

  

    Liturgie 27, hier den ersten (je 
Landbestellung (&m4ßoAn), so al 
Plot. Rechlsgesch. 129. 

(1) Rosrovrzeer, Kolonat 55, 
(@) Komm. UPZ 110 8. 477. 
(® a. 0. 479; Rosrovrzuer, Kolonat 58 #. 
( Zu den Rechtsbezichungen zwischen Staat und Pächter: Sant, Ana- 

choresis 94 fl. 

falls den ersten belegten) Fall zwangsweiser 
'h Rosrovrzeer, Wirtsehaflsgesch. II 508. SrıpL,   
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   2 zal Bıakouevlov]s rev awvaAldseov, wohingegen sich P, Tel. 
61 b, 19-110 (18/7 a.) und 72, 1-70 (14/3 a.) auf BaotAui) yij bezie- 
hen. P. Tebt. 61 b, 21 ff. ist der Sachverhalt klar formuliert : ri 
ulodo]Belans (se. yRs) und ze [ro drum ordnan 
zal 75 Avev owvaälld£jens &idooon [too Exıyeyoanusrufr &u]go- 
‚olov. In seiner hierfür grundlegenden Darstellung untersucht Rosrov- 
Tzere (1) die Frage, wer dieser administrativen Regel 
unterlag, mit dem Ergebnis, dass die «oi zarä weo 
die Pächter der Staatsländereien auf dem Gebiet der zw, die Be- 
troffenen sind: P. Tebt. yön) 
Bu zig yerolutımg) mods adrodg duape<oe>ws. warä uEgos gibt da- 
bei den Massstab der Verteilung an. Jedoch werden von solchen Ein- 
griffen nicht nur Staatspächter, sondern im Notfall, wie in UPZ 
110, auch Inhaber der 77 &v üpfosı berührt, so d its Anzeichen 
der beiden Formen der Zwangspacht römischer Zeit auftreten, des 
Epimerismos und der Epibole. 

Auch durch das Mittel der Überredung sollten der Landwirtschaft 
Arbeitskräfte zugeführt werden (%) 

    

  

Inrav [zai ol]       
  

  

  ig schliesslich 
  

         60 u. ö. did Töv xard uegos yeng 
  

  

    
     

  

Die Heranziehung zu kollektiver Leistung und Verantwortung be- 
weist weiter jene unvollstä   dig erhaltene Eingabe von Baoıkızol 
yewgyol an den Strategen des Herakleopolites aus dem Jahre 61/60 
v. Z. (BGU VIII 1815). Diese Pächter haben ihre Abgaben vom salz- 
haltigen Land abgeliefert, befürchten aber, dass s 
zenden Ländereien desselben Salzlandes, 
Leistung der Abgaben geflohen sind, die Ablieferung mit übe 
müssen. Die Antragsteller werden in dem nicht erhaltenen Teile den 
Strategen ersucht haben, sie nur für ihr eigenes Gebiet verantwort- 
lich 

Anderersei 

    

e für die angren- 

  

deren Bearbeiter vor der 
  

hmen 

  

  

u machen. 

    

ist in dem Philanthropa-Erlass P. Kroll = SB VI 
9316 = €. Ord. Ptol. 34,10 ff. die Bestimmung enthalten [ä]xoAtoaı 

    

1) Rosrovrzerr, Kolonat 55, bes. 57, 82; Wırcken, Komm. zu UPZ 110, 
   4 
(@&) P. Tebt. III 734 (141 a.): Rosrovrzser, Wirtschaflsgesch. III 1204 1, sicht 

hierin Epibole, in der Urkunde heisst es Z. 11 ouezeneustvat
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zal z[oös zaroıoövras ward div zügav al zur’ ”AAe]öldr]ögesen 
1dfens yerontvong x 

  

Toög 7 -- även ovva 

2. Prinzipatszeit 

Die in der Prinzipatszeit Önudowoı yeooyol genannten Pächter des 
Staatslandes übernahmen die Grundstücke nach denselben Formali- 
täten wie in der Ptolemäerzeit und ebenfalls bis zu einer allgemeinen 
ötaulodwcız (). In verstärktem Masse griff aber der Staat zu Zwangs- 
mitteln, um die Bewirtschaftung der I 
und wir haben zu konstatieren, dass die ursprünglich in Notzeiten 
angewendeten Massnahmen allmählich institutionell wurden @) und 
das gesamte Leben der Landbevölkerung entgegen ursprünglicher Ab- 
sicht ungünstig beeinflussten. Als Folge dieser Entwicklung liessen 
sich die Verwaltungen oft Übertretungen zuschulden kommen, und 
der Wortlaut der Verordnungen musste wiederholt den Beamten ein- 
geschärft werden. Im Jahre 54 u. Z. erging ein Edikt des Präfekten 
L. Lusius Geta (), das die Priester des Gottes Soknopaios im Arsi- 
noites, die sich bei ihm über die Heranziehung zur yewgyla beklagt 
hatten, von dieser Verpflichtung ausdrücklich befreit. Zuwiderhand- 
lungen werden mit Geld- und Körperstrafen geahndet. 

Nicht ausschliesslich auf der önpoola yr, sondern auch auf anderen 
Landkategorien war Zwangspacht zu verzeichnen. Einblick bietet 
die Verordnung des Präfekten Ti. Iulius Alexander () vom Jahre 68 
u. Z., die sich mit der staatlichen odataz), ulodwaıs, der auf dem 
Patrimoniallande geläufigen Form der Zeitpacht @), befasst, zu der 

  

  

          indereien zu gewährleisten, 
   

  

  

        
  

      

    

  

    
    

(©) W. Grundz. 290; Hennsans, Staalspacht 246 1.5 P. Tebt. 11 370 = W. 
Chr. 350 (162 p) 

(2) Ornreı, Liturgie 110. 
(®) 0GIS 11 664 = SB 8900; Cmatos, L’edit de Ti. Julius Alezander, bes. 

1 
(4) 0618 11 669 - SB 8444, Neuedition mit ausführl. Komm. y. CnaLox, 

Ledit de Tiberius Julius Alexander, bes. 101 ft. 
(©) Onnrer, Liturgie 107 it. 

   

6    

   



  

3 STAATLICHE ZWANGSPACHT 
  

  

niemand gegen den Willen aufgerufen werden durfte; Z. 10 ff.; 
yvav yüg agd mavtds eöloyurden» odaan vijv Evreufw öudn Und 
708 wie üxovras drßgbzovs els teiuwelas Mı Arlälas wohhoee 
odoraxäs magd ro od» [2]Dos Tor Enapyeıov noös Blay Aysodaı. 

Missh htverträgen, wie sie in der Ver- 
gangenheit nicht selten waren, sollen durch diesen Erlass für die Zu- 
kunft verhindert werden (). 

Kopien dreier Schriftstücke der Jahre 103-124 (P. Philad. 1) be- 
schäftigen sich mit der Heranziehung zur Zwangsbewirtschaftung 
(yeweyla) @). Der Verfasser des ersten, an einen Strategen gerich- 
teten Schreibens vom 8. 9. 108 erinnert, durch eine Beschwerde der 
Webergilde wegen Verpflichtung zu zwangsweiser Bodenbewirtschaf- 
tung veranlasst, an seine Verordnung, die mit einem E 
fekten C. Vibius Maximus hinsichtlich der Befreiung der Weber von 
dieser Belastung (Arrovgyla) übereinstimmt, sofern sie nicht als In- 
haber von 77 löwwrıxyj über mehr als ein Talent Vermögen verfügen. 

Einen wörtlichen Auszug aus dem nur hier belegten Edikt des Ma- 
ximus bringt das zweite Schriftstück, das die von der Leistung be- 
freiten Gruppen, ol dx{oA]udueroı Önpofolov] (), aufführt. Dies Pri- 
vileg gilt jedoch nur, wenn das Vermögen bei Besitz von yj ldte- 
Tue} ein Talent nicht übersteigt 

Schliesslich ist die Fortsetzung eines Protokolls einer Verhandlung 
vor einem gewesenen üxounnaroyodgos gegen einen Dorfschreiber 
erhalten, der Weber zur Zwangsbewirtschaftung heranzog und so- 
gar erstmalig einen Weber zum geoßsreoos bestellte. Die Kläger 
weisen auf den Präzedenzfall der Verurteilung der Staatslandpächter 
ihres Ortes (oi dnö 7; adris zung yeoeyol, Al) hin, die Weber zur 
Beteiligung an ihren Lasten verpflichtet hatten. Der angeklagte 
Dorfschreiber dagegen beruft sich auf den Präzedenzfall der Initia- 

  

äuche bei der Vergabe von F     

    

     

   

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

    

  

(1) Braunent, JJP 9-10, 267. 
(2) Cuaron, Z’edit de Ti. J. Alexander 63 u. Anm. 58 u. 6. 
(9) 2. 26 des Ediktes; Osnreı, Liturgie 6: « Der allgemeinste, die Verwandt- 

schaft mit der Steuer kenntlich machende Ausdruck für die Liturgie Ist zd ön- 
ndoa. 

  

 



    

tive eines olxodeomdrns in ähnlicher Angelegenheit, der jedoch als 
Verteidigungsgrund nicht anerkannt wird, weil Notzeiten diese Mass 
nahme erfordert hatten. Das Urteil lautet, der Dorfschreiber solle 
die Zwangsbewirtschaftung selbst übernehmen oder mit eigener Ver- 
antwortung anderen übertragen sowie einen neuen zgeaßsregos ein- 
setzen. 

Die Wichtigkeit der Urkundenfolge auch für die Terminologie () 
scheint ihre ausführliche Darstellung zu rechtfertigen. Z. 10 ft. M[a£l]- 
non yüg & yeweylar zods Wiofzuhi vi 
eremudvous, 

  

  

  

    
    :ö taAdvrov nalodvr(o 

    

   
  imoAdovros dd od» Tois üNoıs tods yegdlovs, Önkor ds 

od &äv zıs yigdıos tdlavrov iv zexenubvos ellls Arrovoylar dy- 

  

Onoerau zch 
Die zunächst mit yeogyla bezeichnete zwangsweise Heranzichung 

wird dann Arrovgyla genannt, eine Ausdrucksweise, die in verbaler 
Form in dem Auszug aus dem Edikt Z. 20 wiederkehrt : Arrovoyij- 
vovaw ol luwrwin yiv weremuevor. Vgl. a 39 1: dno- 

      

    

    

  
  

hehö[odaı] yag zoüls] yeodlovs dans Arrovaylac. 
Ein ähnliches Edikt, die Bei Soknopaios-Priester von 

der yeogyla betreffend, ist das oben erwähnte des L. Lusius Geta. 
Nach Meinung des Herausgebers von P. Philad. 1 legt das geschlos- 

sene Auftreten der Pächter (Z. 41) die Vermutung nahe, dass die Zu- 
weisung auf das Dorf oder auf die Gemeinschaft der Pächter erfolgte. 
Das liesse dann auf einen Epimerismos schliessen (@). Das bemerke 
werte Vorkommen von &xueol£ew (Z. 53) @) in dem Urteilsspr 
des üxounuaroygdgos bietet aber dafür keinen sicheren Anhalts 

sondern unterstreicht nur den Charakter dieser Verteilung : 
1.608 

      ig der 

  

      
     

      
    gaunareds vov ügkduevos yegdloıs Erunegizew 
Önnoalas yis. Zuweisung von sechs Aruren an gut situierte 
Weber wird durch Ötardrrei (), die einer ausserordentlichen Steuer 
durch das Partizip &mıxAdoas ausgedrückt (Z. 47). Die angeführten 

    
  

  

8.8.28. 
(2) P. Philad. 1, Anm. zu 41 1. $. 321. 
(9) S. S. 20 Anm. 1. 
(Val. P. Ozy. VI 809,22 = W. Chr. 361 (200 pı).  



      

ZWANGSPACHT. 36 sraaı 
  

  

Edikte konnten bereits die Verbreitung der Zwangspacht andeuten 
Bei der skizzierten Lage ist es nicht verwunderlich, dass die Beam- ten hin und wieder ihre Befugnisse überschritten und dadurch eine. 
allgemeine Unsicherheit herrschte (). 

Im folgenden gilt das Augenmerk besonders dem Epimerismos. 
Um eine bessere Übersi werden die Urkunden je- 
weils nach dem Herkunftsort der Landbesteller (bei Nennung mehrerer 
Orte nach dem wichtigsten) und innerhalb dieser Gruppierung mög- 
lichst in chronologischer Folge geordnet. 

  

    

  

t zu erreiche 

    

  

a. Turaperrua 

Die grösste Gruppe betrifft die Landstadt Theadelphia und reicht 
über den Zeitraum von 54 bis zum ausgehenden 2, Jahrhundert. 

Die erste mir bekannte Erwähnung eines Epimerismos begegnet 
in einem Pachtangebot auf Staatsland vom Jahre 54 (P. Baden 170). Der Pachtlustige will einen Acker im Fajjumdorf Polydeukia über- 
nehmen, der auf den Namen eines Heras eingetragen ist. Aber das 
Angebot wird nicht an ihn, da er mutmasslich geflüchtet oder gestor- 
ben ist, sondern an di emeindevertre- 

n Vergleich mit zahlreichen noch 
zu behandelnden Urkunden, in denen ebenfalls die genannten Orte 
durch Zwangspacht verbunden sind, erlaubt den Schluss, dass das 
Pachtobjekt zu dem Land gehört, dessen Bewirtschaftung durch 
:pimerismos zwangsweise dem Nachbarort Th 

war @). Entscheidend für den Nachw 
die Worte des Präskriptes Z. 7 ff. zu sein: zJor 
[rleooıs zav äno Gcadenpila 

  

   

  

in diesem Falle zuständige 
tung von Theadelphia gerichtet. E 

  

    

        

delphia überwiesen 
imerismos scheinen          

  5 dizaloıs zoealß]o- 

  

& veweyodvron megl Hokdenzlar n- 
noolar yi», die den vorliegenden Sachverhalt, die Übernahme von 

(4) Auch SB VI 9312a liegt ein Protest geg Staatsland vor 
(@) Wircxen, APF 13 (1930) 239; 

ebenfalls die V 

gen ungerechtfertigte Zuweisung von 

Brauxent, Binnenwanderung 101, erwägt 
bindung dieses Stückes mit dem Epimerismos, « auch wenn der terminus technleus in dieser Urkunde nirgends genannt ist.» 

       



  

PRINzIPATSZI 

  

Arbeiten durch Bewohner einer anderen Dorfgemeinde, klar kenn- 
zeichnen. 

Der nächste F pimerismos gehört dem Jahre 100/101 
an (P. and. 27). Zwei odoazo! yewgyol aus Theadelphia schreiben an 
den Strategen des The 7: [yeloo- 
ylay änlö röv] meol Eönlutoeıa wrA., sie waren also durch d 
Los zur Bebauung von Land des Nachbardorfes Euhemeria bestimmt. 
Den Charakter der Zwangspacht, hier des Epimerismos, bestätigen 
die Worte Z. 7 yeopyodrro)» juav zara zo änlalyzao[dliva: mooo- 
avayeldpeoßlar. 

Wohl dieselben zwei Pächter aus Theadelphia unterbreiten dem 
gleichen Strategen im Jahre 104 ein Pachtangebot auf Staatsland 
in Philagris (P. Tand. 28). Obwohl nicht ausdrücklich von Zwang 
‚gesprochen wird, legt doch die Abmachung über die Zahlung in Natu- 
ralien an die Sitologen von Theadelphia (Z. 18) den Gedanken an 
eine Zwangspacht nahe (). 
Ähnlich verhält es sich mit P. Tand. 30 (105 oder 106 p.), einer Bürg- 

schaft von drei Leuten für Staatslandpächter; der eine von ihnen 
tauchte schon in P. Jand. 27 und 28 auf. Diese, aus Theadelphia 
stammend, bewirtschaften Land der Gemeinde Euhemeria. Auch 
hier weist nichts direkt auf Zwang hin, den jedoch der Zı 
der drei Urkunden möglich erscheinen lässt sowie die 7 
in zahlreichen weiteren Fällen Leute aus Theadelphia zur Arbeits- 
leistung in Euhemeria und in anderen Nachbarorten verpflichtet 
werden (). Dieser Bürgschaftseid wird dem Königlichen Schreiber 

h der Staat nicht mit 
sondern noch weitere 

    1 eines 

  

  

    

  

  tos-Bezirkes Z. 4 &xAnolölönnen ei 
    

  

      

  

      

     
     

  

    mmenhang 

  

     atsache, d 

  

  

    
geleistet. Es ist interessant zu schen, dass 
dem üblichen Eid @) der Pächter begnügt 
Bürgschaft forderte 

Mit P. Flor. 20 = W. Chr. 359 (127 p.) folgt ein Afterpachtver- 
trag zwischen einem Staatslandpächter aus Theadelphia und einem 
Afterpächter, dem eine Arure der önudora dödpn in Polydeukia ze- 

  

(1) So auch Wircken, APF 6 (1920) 200. 
@) a. 0.206 1. 
(®) Wincxen, Grunde. 29; 

  

   



   

       

diert wird. Wichtig ist der den Pächterabsprachen folgende Satz: 
2. 30 if. "Eäv ö8 ouußf zo zedlor rj<s> zuyng duangedivar, Arpı- 
yeraı 6 "Qgos &E b<v> küv wAmgbonra 6 Amnäs dgov 
üovgav welay iroı zeol Ocadiigeiafv] 7 zal mel T)< 
öedxeiay. Die Kontrahenten halten es für möglich, dass noch während 
des Pachtjahres die Flur durch das Los neu verteilt wird (draugehira), 
wobei sie festlegen, dass in jedem Falle der Afterpächter die Arure 
übernehmen solle, ungeachtet, in welchem der beiden Orte dem Ver- 
pächter das Land zufallen sollte. Dieses +Anodanrat erinnert an 
die Auslosung in P. Iand. 27 ($. 37) und lässt hier an einen [ 
rismos der Flur von Polydeukia denken (), von der der Verpäcl 
Aruren in Pacht genommen hat und nun in diesem Vertrag eine Arure 
seiner Parzelle vergibt. Die Annahn ;pacht wird ge- 
festigt durch die mit dwargeßfwar bezeichnete Massnahme, die als 
sogenanntes dualgeoıs-Verfahren (Zwangsverteilung) eine Reparti- 
tionsmethode beim Epimerismos bildet und sich hier bei ihrer Durch- 
führung des Loses bediente, 

Bereits P. M. Meven () stellte fest, dass auch in dem Teilu 
vertrag (Stafgeoı) P. Hamb. 65 (141/2 p.) Theadelphia und Pol 
deukia durch Epimerismos miteinander verbunden sind. Zwei Pächter 
haben in beiden Orten gemeinsam 13 Aruren von der Gemeindeveı 
waltung erhalten, Z. 4 ff. &» zow@s yleJogyoöufelr [relei Ocaderperav 
xal Mohvbeizeav dx’ Eavrav Baaııs yr 
&p' öv yodvov neriv (= ueret) 70 yewolyil» t7s zöung ddısoerov (= 
Adtaıgeron) ; gem 

    

  

  

      
    

     einer Zwang 

  

  

    

   

  

  

  

      dgovoov Bexafre]ıa 

  

   nt ist evel To Yewoyelr 7) sun, vgl. BGU 
234, 7 (142 p.). Von diesen 13 Aruren entfallen auf Theadelphia 8 1/2, 
auf das von Polydeukia zugewiesene Land 4 1/2 

  

uren, die sie in die- 
sem Vertrag so unter sich aufteilen, dass jeder in beiden Orten Land 
erhält. Dabei ist der Vertrag gültig, solange die Zwa 
auf Theadelphia lastet. 
Besonderes Interesse erregt der Anfang eines Berichtes des Dorf- 

schreibers von Theadelphia über die Repartierung gewisser Transport- 

  

  

(1) W. Grundz. 293 1.5 W. Chr. 
(&) P. Hamb. Einl. zu Nr. 6: 

  

59 ; APF 6 (1920) 206, 
217, und zu Nr. 65, 222.         
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abgaben aus dem Jahre 158/9 (P. Berl. Leihg. 5). Dieser Bericht ent- 
hält neben Aufstellungen über den Umfang der Bodengattungen und 
deren Verteilung eine Berechnung, wieviele Aruren von den önpd- 
ıoı yeoeyol bewirtschaftet werden (Z. 12.). Anschliessend folgt 
die Angabe des did xAmgosz(ov) ik ta» xard u£gos bearbeiteten 
Staatslandes. Diese Ausdrucksweise, in römischer t nicht 
mit Beziehung auf Kleruchen belegt @), erinnert an die zar& wegos 
yeogyol der Tebtynispapyri und an die ht Aveu ovva 

’eit @). So zeigt es sich, dass auch die Kle- 
n grossem Ausmasse zur Zwangspacht herangezogen wurden. 

Jedoch ist in diesem Falle nicht von Epimeri 
Epibole zu sprechen und damit der allgemeinen Auffassung zu folgen, 
dass die Kleruchen in römischer Zeit Grundbesitzer geworden sind (). 
Eine Entscheidung ist aber erst zu treffen, wenn der Status der Kleru- 
chen römischer Zeit wirklich erkannt ist 

Die Sitologenberichte P. Fay. 86 (IL p.) und P. Fay. 86 (a) (161-69 p.) 
erweitern die Kenntnis von Orten, die durch Epimerismos verbunden 
sind. Es folgen die einzelnen Orte, die ausschliesslich durch die Formel 
did öv dnd verknüpft sind. 

    
  

  

  

Zeit so     

    

Zwangspa     
    hd&eoy ptolemäischer Z 

  

sımos, sondern eher von      

    

86,6 Eön(uegelac) (Ömuoolon) () duld) züv dnd Ocladerpelas) 
86,9 1.; 862,10 IToA(vdevzeias) 

(önuocln) » 9 >» » 
86,12 al » 9» Dihayleldos) 

13 zal >.» »  Zorrloeundei) () 
16 Mel) 9 nn» Osladeipelas) 
17 [rat ». 9» Dullmzleoldog?) 

(©) P. Berl. Leihg. $. 60 u. 112. 
@ va. 5. st. 
(8) Trotz der Bemühungen Wirckens, Grunde. 304, konnte der Status des 

#Angoöyos römischer Zeit noch nicht befriedigend geklärt werden: vgl. Henn- 
man, Bodenpacht 80 1.; in P. Mich. VI 366 (168 p.) Ist der xAngoögos einfach ein 
Pächter einer bezifferten Kleruchle, nicht Inhaber privaten Grundbesitzes 
@ (chlichen Klärung von önfaociow) P. Berl. Leihg. S. 65 11. u. 102 mit 

Literaturangaben, 
(©) BL 1 131 nach P. Tebt. U. S. 401 
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2 Adroölien) » 9 9» Oeladeipelac) 
2a A)® eh a » 
2 ’Okvadyylon) ta » 

  

» 9 Zovrlgeundei) 
Alle genannten Orte gehören mit Ausnahme von Oxyrhyncha, das 

im Polemon-Bezirk liegt, dem Themistos-Bezirk an. Mit sieben von 
elf Fällen wird Theadelphia wieder am stärksten belastet 

In die gleiche Periode gehören 

  

   
    wei Urkunden einer umfangreichen 

Col. 1 Verso 2, etwa 160, und P. 
it Mark Aurels @) 

1. 1 Verso 2 ist eine alphabetische Liste von Empfängern von 
hen, und die einzelnen Positionen führen Namen, Vatersnamen 

(aur einmal erscheint die Mutter), Datum und Artabenbetrag (in den 
meisten Fällen ist es Weizen) auf. F. (©) weist darauf hin, dass 
diese Liste kein amtlicher Bericht, sondern eine von den Sitologen 
aus ihren Tagebüchern zusammengestellte Übersicht ist. Folgende 
Punkte verdienen besonderes Interesse und veranlassen den Editor, 
von Epimerismos zu sprechen (9 

  

Steuerrolle aus Theadelphia @), P. 
Col. 1 Verso 4 aus der Regierun; 

P. 

  

   

  

     

    
  

  

1. Frauen treten nicht auf (9), 
2. aus der geringen 
Liste nicht alle umf: 

ausserdem deuten die Darlehensbeträge der einzelnen Posten auf 
Bodenflächen mittle 

  

Zahl der Saatlandinhaber geht hervor, dass die 

  

st, 

Grösse. 

  

Die Art d 
tretenen Anschauung auch Epibole nicht ausschliessen. Jedoch fügt 

  

Zwangszuweisung würde nach der vom Verfasser ver- 

(1) Nach P. Tebt. ILS. 414 Abkürzung für "ABnsäc, AAetärögov (Niaos) oder 
vögonazis; mach P. Berl. Leihg. S. 50 vielleicht auch Archelais. 
(&) S. Einl. zu P. Col. V 
(&) P. Col. V 105: «We can be certain only that it was compiled later than 

Phamenoth 5, 155 A. D., the date of the Iatest receipt In Recto 4. Preeisely how 
‚much later IL was compiled, it is impossible to say. » 

(&) Zucxen, GGA 211 (1957) 65. 
(©) P. Col. v 78. 
(© Ausgenommen Z. 137 und vielleicht 105, wo sie Männer vertreten. 

      

  

  

  



                

ar 

we 

    

die Rand) 106 zeöllaom) Adroölns) noch einen 
Gesichtspu 'ht gehört der dort genannte Artaben- 
betrag zu einer besonderen Kategorie und sind die verbleibenden 
jummen Saatlandinhabern von Theadelphia kreditiert worden, die 

in Autodike zwangsweise arbeiten () ; somit würde dann Epimerismos 
vorliegen @). 

Auch das Pittakion-Verzeichnis mit Naturalsteuerz 
Col. 1 Verso 4 lie ;aben zum Epimerismo: 
folgend, der 's Wesen des Pittakions erkannt hatte, legen 
die Herausgeber eine genaue Untersuchung vor (‘) und stellen mehrere 
Kennzeichen dieser Institution heraus, die wegen ihres Charakters 
Beachtung beanspruchen : 

          

Ihlungen P. 
T. Kain @)     rt wichtige Aı      

    zuerst da 

  

  

  

   
1. Die Verpachtung der von den Mitgliedern des Pittakions über- 

nommenen Staatsländereien erfolgt an den zerraxıdoyns auf un- 
bestimmte Zeit; die anderen sind seine Afterpächter ().      

  

Das Pachtland besteht fast ausschliesslich aus verschiede 
tegorien Staatsland, in P. Col. 1 Verso 4 meist aus Bao und 
ötow(jaeoc) (yn), wobei beide Bezeichnungen ohne Unterschied 

Dazu kommt häufig odaraxjj und eine Kate- 

  

verwendet werden. 

  

(1) P. Col. V 73: «But one may also contend that the existence of this lone 
marginal notation probably supports the assumption that the amount recorded 
in that line belonged to an exceplional category and that all Ihe remalning 
amounts should be eredited to cultivators of land at Theadelphia. » 

(@) Zum Epimerismos Zucxen, GGA 211 (1957) 61. 
Leider ist der Liste kein Hinweis zu entnehmen, ob es sich um Önudrior Ye@gyol 

oder um private Grundbesitzer handelt. Der erste Fall ist vorzuzl 
dene Personen In anderen Dokume treten, in den 
scheinlichkeit als yewgyo£ identifiziert werden können, s. P. Col. V 73, auch 166. 

(®) P. Bert. Leitg. 22 $. 207 it. Zusammenfassend zum Pittaklon : Tousıx, 
Studien Oertel 4 1. 

(® P. Col. V 144 ft, vol. Rez. v. Zucen, GGA 211 (1957) 07 1. 
(6) P. Col. V 150 wird die von F. Preisixe P. Strassb. 1 S. 158 1. gelusserte 

Auffassung vom Pittakion als einer « Gesellschaft » abgelehnt. Dagegen schliesst 
sich Wouer, SZ 73 (1950) 334 und SZ 74 (1957) 419, Pneisıoxz an. Vgl. Hex- 
10, Untersuchungen 8 ft. 

  

    

hen, da vers 
      sie mit grösserer 
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ıgen an die udzuoı der Ptolemäer- 
: &v 2(@) (Erragoig), Z. 37, 40 u. ö. 

3. Die Steuern werden an den Staat, nicht an den zırrazıdoyns 
entrichtet, der jedoch für Ausfälle haftbar ist () 

4. Die Zugehörigkeit zu einem Pittakion sowie die 
Landes scheinen nicht gänzlich freiwillig zu sein. 

  Übernahme des 

Durch diese Wirtschaftsform sollten leistungsfähigere önudoroı 
yewgyol auch für die wirtschaftlich schwächeren verantwortlich ge- 
macht werden. 

Neben den Landparzellen aus Theadelphia sind auch einige aus dem 
Nachbarort Polydeukia, wohl von einer anderen Hand, nachträglich 
eingetragen (@). Die Art der Registrierung ist folgende (z. B 111 f.): 
Name, Vatersname /70%1 s 
Datum Oe(adeApelas) (rugoB dgr.) Summe IToAvdevxela;) (rvgo5 der.) 
Summe [örJa(pdoon) polo£roov) (zvo08 dgr.) Datum BaoıA(uik) (dgov- 

@aı) Summe. 
Mit Recht weisen die Herausgeber darauf hin, dass es sich hier um 
Epimerismos handeln wird; denn Beispiele für Zwangsbewirtschaf- 
tung von Parzellen der Nachbarorte, besonders von Polydeukia, sind 
uns für Theadelphia schon mehrfach begegnet (). 

Auch der Ort der Ablieferung im Falle des Epimerismos wird im 
Zusammenhang mit P. Col. 1 Verso 4 einer ausführlichen Diskussion 

   

    

   

  

    

    

(4) Worer, SZ 74 (1957) 419 f., weist «dem Pittaklarchen nur die Stellung 
einer Art aufsichtführenden und unter Umständen für die Gruppe auftretenden 
Vormanns » an. Er meint nach P. Straseb. 218 (8. 9. 150 P.), « dass die Teilnahme 
an einem Pittakion eine gemeinschaftliche (und zwar wahrscheinlich solidarische) 
Haftung der Teilnehmer bewirkte. » 

(2) Grundstückseintragungen für das Geblet von Theadelphla und Polydeukla 
9) mit Angabe einer Zahlung: 11 £., 19 1, 21 1., 24-28 schliesst der Herausgeber 

wegen Schwierigkeiten der Lesung aus, 31 1, 64-66, 111 f., 118 f. 
b) ohne Zahlung: 67 , 69, 83, 121 (Berechnung für ein Pittakion), 174, 175, 

176, 178 1. (tür ein Pittakion). 
@P. Col. V 100. 
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unterzogen. Wird bei den Zahlungen kein Ort angegeben, so sollen 
diese nach Meinung der Herausgeber in Theadelphia erfolgt sein 
Dagegen werden Zahlungen für Polydeukia immer besonders verzeichnet. 
Zu ihnen tritt das dıdgogo» Pog£rgov, «die unterschiedliche Transport- 
gebühr », hinzu, die zu entrichten war, wenn die Ablieferung für das im 
Nachbarort zugewiesene Land auch in diesem erfolgte (). So er- 
weist es sich, dass die Zahlungen bei Epimerismos sowohl im 2da-Or- 
te der Bearbeiter als auch im Flurorte vorgenommen werden konnten. 

Die Landzuweisung an die Pittakia fand durch das Los statt, worauf 
vielleicht Z. 95 aZ u(egiodeioai) hinweist @). Als Repartitionsmethode 
wird die bereits bekannte dualgeoıs angewendet worden sein (). 

Aus dem gleichen Zeitraum stammen zwei Monatsberichte, P. Bert. 
Leihg. 1 (164/5 p.) und 4 (165 p.), und eine Einnahmeliste, P. Berl. 
Leihg. 3 (164/5 p.) @), der Sitologen von Theadelphia über Natural- 
zahlungen, die für die Terminologie des Epimerismos und seine Durch- 
führung aufschlussreiches Material bringen. Sie beziehen sich auf 
den Thesauros von Theadelphia, und die meisten Zahlungen werden 
verständlicher von Leuten dieses Ortes entrichtet. Häufig sind 

ıgen auf Konten anderer Dörfer, bei denen kein E} 
merismos vorliegt, wie z. B. P. Berl. Leihg. 4 Recto II 7: Eünueg- 

    
   

  

  

    

    

      

  

       

  

   

  

(elas) önuoolax») did rar ind is zung). 
P. Berl. Leihg. 1, Monatsberichte der Sitologen von Theadelphia 

von Ende August 164 bis Januar 165, spezifiziert die Einnahmen nach 
den Konten der dtolxneıs und der oderaxd. Nach der Berechnung 

ov zonay Recto II 4 ff., bei 
ichnet sind : 

     

  

für Theadelphia folgt die ürso dA 
der auch     Ile von Epimerismos verzı 

(9) a. 0. 161, Z. 111 1. wird jedoch ausdrücklich als Zahlungsort Theadelphia 
genannt. 

(2) Die Bemerkung P. Col. V 161 zu Z. 11 1. muss richtig lauten: « Payment 
made at Theadelphia and at Polydeuein, to which Is added a charge for dudgogor 
FopErgoun, 19 1, 31 £, 111 1. 

(® a. 0. 191 Anm. 95 
a. 0. 108. 

(6) Die drei Urkunden zuerst veröft. v. K. Tuuneut, 
Berliner Museum, Uppsala 1924; abgedruckt in: SB 7199 

  

Iologen-Papyri aus dem 
     



   

  

ZWANGSPACHT 

2.5 ’Aolzeldatos önluootov) duld) rar änö Geadeipelas). Für 
den ni 

  

chsten Monat Phaophi werden dieselben Berechnungen ange- 
stellt, wieder unter der Rubrik örio 444» zou@v; Recto V 12 
Adroölz(ns) Önluoolor) duld) öv no Osadeilgeiaz) 

Für die Terminologie besonders aufschlussreich wird die Berech- 
nung für Hathyr, die nach den Einnahme 

  

  

  die Ausgaben an Saat- 
darlehen (Verso II 11-V 7) verzeichnet, auch wieder zunächst für 
Theadelphia (Verso II 13- III 9), dann für das Land anderer Ge- 
meinden, das durch Leute aus Theadelphia bebaut wird (Verso III 
10-V 9: 

  

11 10 zal els zäs m90<o>uegioßleloae) () z[olis dns rig 
zung näcı BE Allm<äey, 

  
yins@) änd zaudllon) tor 

  dnoyenpylonuevon) zonn - 
ünd ner naröllor) zöung Hokvdevz(eiaz) 

IV 1 [xal] dxö zardllun) wong Eönpeoleli      
16 al dnd zaröllor) zöung "Apyıdölos) 

‚ung Adroölztne).   Vi al änd zauöllon) 

Jonxsox() äussert hierzu seine Bedenken, ob die Zuweisungen zwangs- 
weise erfolgten oder ob ihr Zweck darin liegt, « to relieve famine con- 
ditions in areas where the flood had failed». Die oben angeführte 
Stelle beseitigt jedoch jeden Zweifel. Insbesondere beweist Verso III 
10 ff. die wichtige Tatsache, deren ausführliche Behandlung der syste 
matischen Darstellung vorbehalten bleibt, dass die Gemeindemitglie- 

üroyeonpylouuevon) 
st nach KAL£n () erkennen, dass 

  

    
       

der gegenseitig für die Ablieferung hafteten. 

  

   xouöv, bisher nur hier belegt (), I 

(1) sell. ägovgas. 
(2) Die von Kaufsv vorgeschlagene Lesung kann nach erneuter Prüfung am 

Original bestätigt. werden, 
(8) Roman Egypt 500, dazu P. Col. VS. 160. 
(4) P. Bert. Leihg. $. 81, vgl. Livoi 

mer of state land, P. Ozy. XIV 1861 (74 Po) 
(9a. 0. 8. 81, val. 

ublessee and far- 
1 (123 p) 

Scorr: inoycogy 

        

    

  

wich P. Sarap.     
opt 7:   Jonxsox, Roman 
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! die Gemeinde von Theadelphia den anderen Dörfern gegenüber 
- die Stellung eines Afterpächters übernommen hatte und dass dadurch 

die Haftung durch Stellvertretung auf diese übergetreten ist. Na- 
türlich wurde wohl das betreffende Dorf nicht völlig von der eige- 

n. Verantwortlichkeit gelöst (). 
Die Urkunden P. Berl. Leihg. 3 (164/5 p.) und 4 (165 p:) bringen 

ir nichts Neues. 

  

3 11 5 Eönluegelas) n(uoolon) dulä) zöv änd Ocladerpeias) 
1I1 10 Iorvö(e   4elas) usw. wie oben. 
Hervorzuheben sind noch die I 4 f. auf persönliche Konten bezüg- 

lichen Berechnungen, die eine Naturalzahlung wohl für eine durch 
Epimerismos überwiesene Parzelle von Euhemeria verzeichnen €). 

In P. Berl. Leihg. 4 arbeiten yeoeyol von Theadelphia in Euhe- 
meria (Recto II 7/9, V 3), Polydeukia (Recto II 14, Verso VI 12) und 
Argias (Recto V 5). In weiteren Fällen von Epimerismos ist Theadel- 

  

  

  

    

phia nicht be 
Recto III 6 £., V 12 arbeiten in Pelusion Leute a 

IL 11, V 7 in Argias aus Ibion Argaiu und 
III 13, V 9 aus Magdola. 

iligt : 

   
  us Sentrempai, 

  

jelphia schliesst mit einer &ßgo- 
8), die von drei Önudawı yeug- 

Die Reihe der Belege für Thea 
zla-änoyoagn des Jahres 170 (SB 75 
yol an den Strategen des Themistos- und Polemon-Bezirkes auf B 
fehl des Präfekten gerichtet wurde. Das Grundstück lag ueoov me- 
ölov Eönulegelas) dä rOv ümd Ocadeilgelas) (2. 6 1.) ©). P. Vırn- 

x () bezog did tv dnö wrA. auf «eine Genossenschaft von 
yewgyol, die nach dem Ort, wo sie ansässig waren, genannt sind. » 
Das berichtigte Wırcxen, indem er diese Formel mit dem Epimeris- 

    

    

     
‚. © vgl. S. 2. 

(@) Val. P. Berl. Leihg. S. 97. 
3 1a. Iolov Möodov Eün(wegelas) Örloalun) (rugod dgrdpa) L 

ie ’Iolov Hänov > » N 
(&) Wirken, APF 11 (1985) 13 

;cx, Aeg. 18 (1983) 48. 
     



   

     

  

  

mos bindung brachte, wonach die drei Staatspächter zu den 
aus Theadelphia nach Euhemeria zur Zwangspacht überführten Ar- 
beitskräften gehört 

  

  

b. Kananıs 

Eine weitere grössere Urkundengruppe bezieht sich auf Karanis 
Den Beleg und zugleich das früheste Beispiel für die Formel 
drä zöv dd liefert P. Lond. 254 (II S. 225 ff., 133/4 p.), eine nach 
Tagen geordnete Zusammenstellung von Aussaatlieferungen durch 
die Sitologen des Thesauros von Kerkesucha. Z. 147 heisst es unter 
dem 23. Tybi nach Nennung der Gesamtsumme, der eine Spezi- 
fizierung folgt: x(al) dl) züfv) dxö Karlaridoc), dgl. 154 und 
für andere Tage. Weitere Orte finden sich : 

=(a)] dla) üb) änd Opcxewc) 
163 »(al) du(a) zo) dno "Ieoäls) Njaov 
168 x(ai) Sul) Töß) änd Tapdeox) 

  

      

  

    
  

    

  

    

  

Erkannte bereits Rostovrzerr (1), dass mit did tOv dd aus de 
‚genannten Dörfern kommandierte Arbeitskräfte gemeint sind, so ha- 
ben U. Wırckex und T. Katfn (%) dies mit Sicherheit auf Epimeri 
mos bezogen. Überall geht dieser Formel eine Lieferung für Kerk 
sucha voraus (), so dass durch sie jener Teil der Dorfflur von Ker- 
kesucha aktenkundig wurde, der einer anderen Gemeinde, Ka 
usw., zur Bebauung übergeben wurde. 

Auch in der durch die Sitologen von Ptolemais Nea ausgestellten 
Empfangsbescheinigung für Pachtzahlungen (P. Mich. VI 391, 139 p.) 
sind Posten von Leuten aus K: anzutreffen, die in Ptolemais 
Nea und Kerkesucha tätig sind. Der für uns intere 
zu dessen Erklärung das oben Gesagte heranzuziehen ist, bestätigt 

  

    

  

  

  

ante Passus, 
  

(1) Kolonat 222. 
(®) W. Grundt. 295; P. Berl. Leilg. S. 81 
(@ Es wird R ha gemeint sein, wenn der Ort nicht ausdrücklich genannt 

ist, vgl. P. Berl. Leihg. S. 7 

  

    
kesu    



          

47 

Epimerismos, auf den auch der Herausgeber aufmerksam macht, 
und lautet: 
2. 61. oıroA6yoı) ITroMenaldo) Nas) ueuergi(uede) änd yerj- 

alzos) Tod aöfrod) Erous mgoodölon) dud) tv dnd Kagavi- 
dog xtA. und Z. 15 Keox(eooöyan) önluotov) did av dad 
Kagavldoßs). 

      

Nach dem gleichen Formular wie P. Hamb. 65 (141/2 p.) ist der in 
Karanis abgeschlossene Teilungsvertrag BGU 234 (142 p.) gehalten, 
dem ebenfalls Zwangspacht zugrunde liegt (@). Zwischen 
Sohn wird ein Ackerlos aufgeteilt, wobei der Vertrag nach 
tig ist [älnd 700 v[Ov &p ö»] never aöfrolils] # yeloloyla zadvor. 
Der Terminus yeooyla scheint mir das Vorliegen einer Zwangspacht 
zu bestätigen. Heisst es in P. Hamb. 65,7 &p' öv zadvov weriv 
zo yewglyil» rs zdung, dass die Zwangspacht also bei dem Orte 
liege, so wird BGU 234 bereits der nächste Schritt, die Verteilung 
durch das Los auf die einzelnen Pächter, festgehalten, vgl. Z. 7 aöfrolile], 
&. h. die Vertragspartner. Aufgeteilt werden Landstücke verschie- 
dener Ortsel 
Qualität: Bacıkue) alyıaAod von Karanis und Ptolemais, BasıAun) 
y7 von Patsontis, yf7 70006do(») von Ptolemais. Häufig erwähnen 
Papyri, dass Karanis mit der Bearbeitung von Land der Gemeinde 
Ptolemais belastet wurde (@), weshalb auch auf einen derartigen Fall 
in diesem Stück zu schliessen ist. Nicht mit Entschiedenheit kann 
festgestellt werden, ob sich dieser Epimerismos auf Patsontis erstreckt, 
da für diesen Ort das übrige Material keinen Anhaltspunkt bietet. 

phischen Lage dieses Ortes durchaus möglich. 
Konto 

  

     

  

    
    

  

ften sowie verschiedener wirtschaftlicher und rechtlicher    

  

  

  

Es ist aber bei der geogra 
Den Empfang von Naturalpachtzins für Staatsland auf da 

‚zweier Orte bestätigen die Sitologen von Ptolemais Nea in SB 9433 
vom 6. Aug. 163. Leider ist nur im 2. Fall der Name des Flurortes 
(Ptolemais) erhalten ; denn wohl in beiden Fällen werden Leute aus 

  

    

() P. Hamb. 1 65, Einl. S. 222. 
(&) P. Mich. 391 (189 p.), SB 9433 (163 p.), P. Bour. 42 (167 pı), P. Mich. 306 

(168 p), BGU 835 (217 pı). 
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Karanis beschäftigt. So wird jed 
das sich auf Kaga(vidos) bezieht : 

  falls dw(olos) zu verstehen s   

2.91. []..6) öluooion) dulä) tor änd Kaga(vidoc) (xvp05 derdßa:) elrocı Evvda, (ylyvorraı) (me. der.) 0, IroMewaldos) önluo- Sion) öulolos) (mugod dgrdßas) reosagas, (rue. dor.) d xr). 
P. Bour. 42 vom Jahre 167 ermöglicht zum ersten Mal eine Be- rechnung der ungefähren Grösse des durch Epimeı 

Landes. Diese Urkunde, verfasst vom Komo; 

  

  

tismos überwiesenen. 
  'ammateus von Hiera Nesos und anderen Dörfern, ist eine Vorarbeit für die jährliche & Oxeyız und gliedert sich in zwei Hauptteile, einen Kataster (1-285) und eine Landsteuerrepartitionsliste, drafrnaıs (286-711) (), in der die Pächter, die Kategorie und der Flächeninhalt des von ihn. 

stellten Areals sowie die Quantität der zu liefernden Pı 
zeichnet werden. 

  

      
     

be- 
rodukte ver- 

   

Der erste 

  

il gibt für die gesamte Komogrammatie, zu der ausser Hiera (Nesos) der ögyuds dieses Ortes und der von Kerkeesis, Pto- 
lemais (Nea) (€) und das &xotzıor von Perkeesis gehören, zunächst 
ortsweise die Grösse der Bodenkategorien und deren Ablieferung: 
‚menge an, die in den Kompetenzbereich der Dioikesis fallen (1-77) 
Bacıkıen yi, oocodıza und lunrıza öödpn. Eine entsprechende 
Aufstellung für die oo/a: des Vespasian und Titus mit ihren Unter- 
gliederungen schliesst sich an. Nach weiteren Berechnungen für die 
Dioikesis (161-189) und die odelar (190 
hebung des 0: 70705 vi (216-285). 

Mit äralrnoıs ITrohs(ualdos) N£as beginnt der Ptolemais allein 
betreffende zweite Teil, von dem eine Übersicht für 20 Kleruchien 
den grössten Raum beansprucht (412-684). Die 4. und 17. Kleruchie 
werden noch besonders erwähnt (31 

   
    

    
  

  

5) folgt eine spezielle Er- 
    ögos und der ß      

    

  

  2-11). Dem geht eine Berechnung 

  

(1) Vgl. den ausführlichen Komm. von P. Corzant 135 ff. u. A. Dfutaor, Les adastres antiques jusgqu'ä Dioclätien, Et. Pap. 2 (1934) 138 f. 
(2) Ptolemais scheint mit Ptolemals Nea identisch zu sein, da es an alle 

len des P. Bour. 42 P. N. heisst bis auf die erste Erwähnung dieses Ortes ( wo das Adj. fehlt, vgl. P. Bour. $. 197; P. Tebt. ILS. 39 
12, Ein]. 

  

      10), 
400 ; P. Cair. Isidor. 
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   vielleicht über mooowergoduera voraus (339-361). Eine Ergänzung 
erfährt die dralmaıs durch den dä r(öv) änö Kaplaridoc) () 
nerare(B&vrwn) überschriebenen Abschnitt (Verso XIIL 685-711), 
dessen Fortsetzung im Anschluss an den Kataster zu lesen ist (Recto 
XII £., 286-338). 

Diese unübersichtliche Gruppierung und andere zahlreiche Verse- 
hen lassen die unmethodische Arbeitsweise des Komogrammateus 
bei der Abfassung dieser Liste deutlich werden. Wahrscheinlich hatte 
er den erforderlichen Platz nicht gut kalkuliert, so dass er die dxal- 
no15 auf dem Recto im Anschluss an den Kataster fortsetzen musste, 
wo noch freier Raum geblieben war (Recto XILI-XVI) ®). 

Zuerst soll die Kolumne Recto XIII (286-312), eingeleitet durch 
Irohs(ualdos) Nkas), dıü tüv dxö Kaglavidos), behandelt werden, 
da sie der Interpretation keine grösseren Schwierigkeiten bietet. Den 
Namen der Pächter geht die Bezeichnung der Landkategorie vor 
der ein Hinweis auf den töuos ovyzoAlrjeruog, in dem die Pächt 

ngetragen sind, vorangestellt ist. Mit einer Ausnahme (287) wird 
die Grösse des bearbeiteten Areals nicht angegeben. Rechts und 
links stehen am Rande die Abliefe: 
zwei oder mehr. In der folgenden Kolumne (Recto XIV) kehren die- 
selben Pächter bis auf einen @) mit einem weiteren Betrag wiede: 

Der h mit dem Epimerismos befassende Abschnitt (Verso 
X, gt ebenfalls Hinweise . 
oınos (686, 688). Die Pächter treten meist allein, nur selten in 
pen auf (298, 321, 690, 693, 695 fT.). Schliesslich wird das von Leuten 
aus Karanis bebaute Staatsland zusammengefasst (708 ff), zu dem 
Bacırıej, zgooodwe) yr und Teile der Tegnarızod odola zähl 
Leider lassen die fragmentarisch erhaltenen Zahlen nur Schätzungen 
zu. 

Das zu den gewöhnli 
lemais wird z. T. ortsansässigen, 

    

     
  

  

  

  

      
     
  

    
ngssummen, in den meisten Fällen 

    

dere si       
  uf den rönog       

       
  

   

  

hen Bedingungen verpachtete Land von Pto- 
T. Pächtern aus der Metropole,     

(3) auch 708 u. 286 
(@) Komm. 166. 

Sohn des Satabus 309. 

   



  

Staa 

  

HE ZWANGSPACHT       
d. h. Arsinoe, übergeben (412 ff). Zu jeder Kleruchie tritt nun eine 
Zwangszuweisung einer Parzelle der zu diesem Zwecke aufgeteilten 
"Arrovlas odola (). Diese ist nach der BacıAıxj unter der Bezeich- 
nung dra(ıgdoews) »ard (“Anoovzia) mit einem Fixum von 1/4 
1/16 1/32 1/64 einer Arure und einer Abgabe von 2 1/2 1/4 Artaben 
ingetragen. Dabei handelt es sich nicht um Epibole (), sondern 
um die aus ptolemäischer Zeit bekannte dtaloeoıs ©). Trotzdem 
war die Kultivierung des gesamten Bodens von Ptolemais noch nicht 
gesichert, so dass zu einer weiteren Massnah 
gegriffen werden musste. 

In seinem ausführlichen Kommentar gelang es dem Herausgeber, 
durch Nachrechnung der Flächenangaben die Grösse der Karanis 

n diesem Jahre im ganzen zugewiesenen Flur von Ptolen 
859 Aruren, fast ein Viertel des Ackerbodens, festzulegen (*). 

Zur Durchführung dieses Epimerismos mussten ze 
nach Ptolemais versetzt werden (685, 708, 286), vgl 

uch P. Lond. II 322,4 1. (2145 p.). 
Die Frage, ob die Flur von Ptolemais nur in 20 Kleruchien aufge- 

teilt war, kann dahingehend beantwortet werden, dass die 859 Aruren 
weitere Kleruchien gebildet haben, die aber in diesem Jahre infolge 
des Mangels an ortsansässigen Arbeitskräften nicht in der üblichen 
Weise vergeben wurden und daher auch nicht in Erscheinung tra- 
ten (@). Hierin kündigen sich bereits Zeichen wirtschaftlicher Schäche 
an; denn die Bevölkerung ist unfähig, ihr Land aus eigener Kraft 
zu nutzen. 

Weitere 
werden durch zwei dß 
und P. Ryl. IV 596 ( 

    

  

  ie, dem Epimerismos, 

    

  auf rund 

  

  tweilig Leute 
aus K: 

   hierzu 

    

  

  

  

      “älle, in denen Kar   anis vom Epimerismos betroffen ist, 
-Deklarationen P. Mich. VI 366 (168 p-) 

3.204 p.) beurkundet. 
  

  

   

(1) Rosrovrzuer, Ges. u. Wirtschaft im rim. Kaiserreich 11 299. 
(@) Komm. 174. 
Os. 31 
() Komm. 140 (Tab. 4), 173 u. 175, 
(&) Komm. 176.      
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In P. Mich. VI 366 wendet sich ein Kleruche der 90. Kleruchie (ı) 
an den Komogrammateus von Ptolemais, um die Nichtbewässerung 
seiner sechs Aruren bekannt zu geben, die er bei Ptolemais in Pacht 
hat und die Karanis zugewiesen wurden   

6ff. äzoygd(ponau) ds yeoaya 
zegl zunf) Hroksualda 
[Erluegiodeia;)() xois a]mö Kagavidols] 
[ügovga]s < xrA 

    ich P. Chic. 85 (158/9.p.) ist die 90. Kleruch 
mais, sondern für Karanis be: 

  

nicht für Ptole- 
us sich ergibt, da‘ 

nannte Kleruche oder, sachlich genauer, der Pächteı 
d 

nimmt. Im Normalfall ist er Staatsland 
nannten Kleruchie €) 

Die Möglichkeit einer Verbindung von Karanis mit Hiera Nesos 
durch Epimerismos könnte im Zusammenhang mit P. Mich. VI 373,7 
Mitte bis spätes II p.) erwägenswert erscheinen. Die Anhaltspunkte 
dafür sind aber zu vage, so dass sich eine weitere Erörterung erübrigt. 

Nicht überschwemmtes Land im Gebiet von Kerkesucha veran- 
lasste die dßgoxla-Anzeige der Pächter der 4. Kleruchie von Karanis, 
P. Ryl. IV 596: 
1148. üroyoapdueda zard za sehevoßevra (u 

    eugt, wor: 

  

der ge- 
Ib der 

Zwangsbearbeitung teil- 
ächter im Gebiet der ge- 

   inner 
Kleruchie aus Karanis stammt und a:     

  

    
  

  

   

  

dann Z. 148.) dx- 
Binbeloas(*) ii and edlen zouns Kegrfeoo]sxov (später) 
(dgovga;) wrA. 

  

folgt eine Aufstellung des zugewiesenen Landes (Z. 16-21), das aus 
00068(ov) (y) bzw. aus Parzellen besteht, die in den Kompei 
bereich der drolno: 

    

und des odswnzös Adyos fallen. 

(1) xAngoögog scheint hiernach in römischer Zeit eine verallgemeinerte Bedeu- 
tung erhalten zu haben, jedenfalls wird dieser Terminus von zdrorxos und yeag- 
6 unterschieden, vgl. P. Mich. VI 396 (186 p.2), 397 (0.6.204 p.), 398 (207 p.) und 
P. Mich. IV 224, 3882 u. 4007 (172/3 P.). Vgl. auch $. 39,3. 

(& va. S. 20,1 u. 268, 
®) P. Mieh. VI 
@ Val. S. 20,3 

    

    

166, Anm 

     



   

  

    
   
     

   

  

     

    

   
   

     

   

      

     

   

      

    

       LICHE, ZWAN 

  

Nac in diesen Darlegungen vertretenen Auffassung von Epi- 
merismos und Epibole liegt eindeutig der erste Fall vor. Wenn die 
Herausgeber aber hier ein Beispiel für die Epibole sehen wollen (), 
so kann dem nicht zugestimmt werden. Bei der Definition dieser 
'Termini war insbesondere die Stellung des Trägers der Zwangszu- 
weisung, ob ye@gyds oder possessor, und nicht die Landkategorie 
ausschlaggebend. Dass auch Privatland (bzw. ehemaliges Privatland) 
dem Epimerismos unterliegen konnte, zeigte erst P. Bour. 42, 709 
ft. (167 p.)@). Ausserdem ist nicht ohne weiteres festzustellen, ob 
das erwähnte Land in Kerkesucha in vollem Umfange Privatland 
‚war, wie die Herausgeber voraussetzen, an dessen Einkünften natür- | 
lich dem Staat nicht weniger lag. 

In das gleiche Jahr 204 gehört P. Mich. VI 397, eine Empfa | 
bestätigung der Sitologen von Kerkesucha für vier Artaben Weizen 
des Katoikenlandes ihres Ortes, abgeliefert durch Horion, Sohn des 
‚Apolinarios. Spielraum für die Interpretation bieten folgende Worte | 

      

  

  

  

        

    

    

  

11 neueror(ueda) xrA. 
14 Keos(eoodyan) »(ar)ollzon) dud) zar | 

nd Kagalvidoe) zu. 

  
  
  

Die Herausgeber übersetzen « We... have received... for catoecic 
land of Kerkesoucha exploited through the possessors of catoecie 
land of Karanis, wobei sie den Katoikenstatus auf die Leute aus 
Karanis übertragen (*), gestützt auf P. Mich. 398 (207 p.), eine Emp- 
fangsquittung für Kaloikensteuern, die durch denselben Horion ab- 
geliefert werden: 11 Kaglavidos) z(ar)olsen). 

Natürlich ist dieser Schluss nicht zwingend ; das zur Zwangsbewirt- 
schaftung überwiesene Katoikenland braucht nicht von Katoiken des 

  

    

         

(©) $. 76.: «Declaration of uninundated private land at Kerkesucha which 
had been apportioned under forced lease (2mıßoA) to a number of farmers of cle- 
ruchic land at Karanis.» Die Hrgg. reden fälschlich von « cleruchle land». Es 
handelt sich hier um die 4. Kleruchie von Karanis, einen Ackerbezirk, nicht um 
das aus ptolemälscher Zeit bekannte Kleruchenland. 

(2) Val. S. 49 u. das Beispiel der Auftellung der "Avranlas obola. 
(@ 5. P. Mich, VI 397, Anm. zu 14 1.     
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belasteten Dorfes bebaut zu werden. Auch lässt der Name des Kon- 
tos nicht ohne weiteres auf den Status der Zahler schliessen. 

Nach BGU III 835, einer Monatsabrechung der Sitologen von Ka- 
ranis, 217 an den Strategen gerichtet, arbeiten Pächter aus Kara 
in Kerkesucha, Ptolemais, Irgdrwvos »&un () und Hiera Severu @). 
Für die genannten Orte ergibt sich aus der Höhe der Saatdarlchens- 
lieferungen die Grösse der zu bebauenden Flächen. Wird für eine 
Arure eine Artabe Saatgut veranschlagt @), so erhält man aus insge- 
samt 3697 1/4 Artaben, von denen auf Karanis selbst 2465, auf Ker- 
kesucha, soweit es durch Pächter a schaftet wird, 
530, mit derselben Einschränkung auf Ptolemais 515, auf Irgdrovos 
x6yun 150 und Hiera Severu 37 1/4 Artaben (Z. 20 ff.) entfallen, eben- 
so viele Aruren. Hiernach werden von Karanis in fremden Orten 1232 

Aruren bestellt, d. h. genau die Hälfte des eigenen Bodens ist 
ätzlich aufgebürdet worden. 
Eine nach Ortschaften aufgeschlüsselte Landübersicht des Arsi- 

noites (P. Gen. 81, II p.) unterscheidet für Bakchias Z. 19 f. Aruren, 
die dä tor dd Kl... () und die dıd zov dmd zs zbung, d. h. 
von Balchias selbst, bearbeitet werden. Vielleicht rechtfertigen die 
vorausgegangenen Ausführungen die von Wircxen nicht gewagte 
Ergänzung dd Klac(aridog)]. Leider sind gerade in diesem Teil 
die Angaben der Bodenflächen nicht erhalten. 

Anzuschliessen ist noch die dßgoy/a-Deklaration P. Aberd. 50, 
197-204 p. ©), in der möglicherweise (*) Zwangspacht vorliegt. Aber 
diesmal tritt Karanis als Flurort auf, während der Herkunftsort der 
Arbeitskräfte nicht erhalten ist; nur die N 
weist darauf hin. Das zugeteilte Land besteht aus Aruren der Ba- 
oıAır, der odela des Seneca und der bei Psenarpsenesis gelegenen 
des Maecenas. 

        

  

  s Karanis bewi    
  

    

  

    

    
    

  

nnung der 24. Kleruchie   

    

    

    

P. Tebt. 11 S. 402. 
380 t., P. Bour. $. 1971. 

‚Karanis 12; dgl, Topographie 82. 
(9 W. Grunde. 294,2 
(9) CE 75 (1908) 121,2 
(6) Val. S. 20,1 u. 26,8 
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©. Sornoraru Nesos uno PiLoraron 

Zunächst folgen einige Urkunden der Londoner Sammlung, die 
für U. Wırcxen das repräsentative Ausgangsmaterial für seine grund- 
legende Darstellung des Epimerismos bildeten (). Sie beziehen sich 
auf das Land von Bakchias, das durch Epimerismos dem Nachbar- 
orte Soknopaiu Nesos zugeteilt wurde, und beleuchten diesen Fall 
von der Mitte des 2. bis ins 3. Jahrhundert: P. Lond. II 314, 149; 
11 315, 150; III 924, 187/8; 11 322, 214/5. Besonders deutlich ist die 
Ausdrucksweise im P. 924, der aus diesem Grunde bereits im Abschnitt 
über die Terminologie $. 19 herangezogen wurde. Diese Eingabe, 
von den Praktoren von Soknopaiu Nesos ausgehend, aber im N 
men der önudawı yengyol des Dorfes (vgl. Mumv Z. 6) gestellt @), 
beschäftigt si knopaiu Nesos (erst von 
Z. 7 an). Vorausgeschickt wird ein Hinweis, dass sie, die Petenten, 
der Verpflichtung zur Bearbeitung eines Teiles des Landes von Bak- 
(chias durch die Ablieferung des men sind, um gleicher- 
massen ihre loyale Haltung dem Staate gegenüber zı 
folgt das eigentliche Anliegen 
interessiert 

  

  

    

    

  

     
     

  

      mit dem alyıaAds von S 
    

  

  

    inses nachgeko   

  zeigen. Sodann 
das in diesem Zusammenhang weniger 

  

Lies beı 

  

its öp'ijuo» (P. Lond. III 924, 6) den Gedanken zu, dass 
der Epimerismos der gesamten Gemeinde zukam, so wird dies durch 
P. Lond. II 314 = W. Chr. 356 (149 p.), ein Afterpacht-Angebot auf 
eine Parzelle der Soknopaiu Nesos jakchiasflur, voll- 
ends bestätigt. Die Gemeinde verpachtete dann die Parzellen an 
ihre Mitglieder, die ihrerseits wieder das Land Unterpächtern über- 
geben kt 

  

      zugewies     
     

  

ft. Boßonar modboasde mag su» (olgt Pachtdauer, dann :) 
dp av zal Öneis ruygäveran (= tuyyävere) Eysıw Ev wodbaı 
zagd z@v dd zung Zorvonalov Nijaov önuoclas y 

"Ev wg opgalyidı) neol Baxyıdda.' 

      

Cas Enrä wr 

(1) Grunde. 293 #. 
(&) Omnrer, Liturgie 202,   



          

inde ei        Der Staat zog die geforderten & , die 
für deren rechtzeitige Beschaffung von ihren Mitgliedern sorgen und 
haften musste, ein Umstand, der durch P. Lond. II 315 = W. Chr. 
357 (150 p.) Gewissheit erlangt. Es quittieren die Sitologen von Bak- 
chias Weizenlieferungen für die önuöca von Bakchias, abgeliefert 
durch die yeopyol von Soknopaiu Nesos, auf den Namen einzelner 
Personen des letztgenannten Ortes: 

«pdgra von der Gem 
  

  

  

    

311. ueweron(ueda) (dann Z. 6) &v Onloavelaı Baxyıddos eis ’Or- 
uneos Baxy(ıddoz) Önluoolov) dıd [yeloe- 

    

  

Wie es sich zeigt, traten der Magazinverwaltung von Bakchias die 
Pächter aus Soknopaiu Nesos, die die Zwangsbebauung durchführten, 
einheitlich gegenüber und zahlten die &xgdera (hier für die önudora) 
unter Angabe der einzelnen Namen. 

Wie die Bearbeitung des Landes praktisch durchgeführt wurde 
klärt P. Lond. 11 322 = W. Chr. 358 (214/5 p.), in dem von der ad- 
ministrati 

   

  

  n Versetzung (erdßeoız) von Pächtern gesprochen wird: 

111. Haga (Name) zonoyelaunareos) Zorvomalov Niieov. Kar dv- 
0a mods dmalrmaıw pogergov dnordxtov tüv uerarılendvon 
50dde (d.h. nach Soknopaiu Nesos) dns zd(uns) Bazy(uddos) 
ode zig neoldos ().   

    U. Wircxen () brachte dieses Stück mit dem Epimerismos in Ver- 
bindung und gelangte so zu dem einleuchtenden Ergebnis, dass die 
aus Soknopaiu Nesos nach Bakchias zur Bearbeitung beorderten 
Pächter nach der Durchführung ihres Auftrages wieder in ihre löla 
zurückversetzt wurden. Behördlicherseits achtete man auf diese 

  

(1) P. Berl. Leitg. $. 111,2 wird darauf aufmerksam gemacht, dass zar’ärdga 
mit z&» werarıdeu6ro» zu verbinden ist und 
vischen xar’ ävöga hinzutritt. Kenyon, P.Lond. II S. 159, verband irrtümlich 
Tör nerarıdsu6rom mit yogergov («the süipulated porters’ hire, required for the 
removal of the persons named... ) 

(&) Grunde. 293 1, Chr. Nr. 358 mit weiterer Lit., der hinzuzufügen ist : Jovausr, 
La vie municipale 

gds ür.pog. ärordsrou zum substan- 
  

     



    

56 STAATLICHE ZWANGSPACHT 
      

Rückversetzung streng. Wenn der Komogrammateus von Soknopaiu 
Nesos eine Einforderungsliste für das goeroov seiner Leute aufstellt, 
die in Bakchias sind, so scheint dies ebenfalls dafür zu sprechen, 
der gesamten Gemeinde Soknopaiu Nesos der Epimerismos und d 
mit die Haftung für den ig der Zahlungen obla 
erklärt F. Orxteı (1) die fragliche Stelle, aus der er nur entnehmen 
möchte, dass zur Zeit der Aufstellung dieser Liste « die Rückverset 
zung bzw. bloss die Umbuchung aus der Einforderungsliste des einen 
Dorfes in die des anderen noch nicht erfolgt war. » 

in Vergleich mit den in der Naturalsteuerliste aus Soknopaiu 
Nesos vom Jahre 215 (CPR 33) genannten Personen stützt die An- 
nahme einer Rückversetzung. Hier werden die önudawı yengyol 
des eigenen Dorfes, unter denen sich bereits aus P. Lond. II 322 be- 
kannte befinden (), streng von denen aus Philopator geschieden, 
die auf Grund eines Epimerismos in Soknopaiu Nesos zur selben Zeit 
arbeiten, zu der die Gemeinde von Soknopaiu Nesos Teile der Bak- 
chiasflur zu bewirtschaften hatte. Damit sind also zweifellos die 
Personen des Londoner Papyrus Soknopaiu Nesos zuzurechnen. Die 
Pächter aus Philopator werden in der für Aufstellungen dieser Art 
üblichen Weise Z. 24 aufgenommen: dä töv dxö PiAozdrogos ; 
es folgen die einzelnen N 

Drei Jahre später, 218, liegt wieder e 
bei dem Leute aus Philopator auf dem alyıaAdz von Soknopaiu 
Nesos arbeiten (Stud. Pal. XXII 174) @). Dieser Urkunde sowie 
CPR 33 ist zu entnehmen, dass die Grösse des verpachteten alyıa- 

       

    g. Etwas anders 
    

    

  

     

    

  

    

      

    

  Fall von Epimerismos vor, 

      

  

As schwankte ; so beträgt 215 seine Fläche 93 Aruren (CPR 33,4), 
218 aber 242 1/2 Aruren (Stud. Pal. XXI 174,6) (9) 

(4) Liturgie 98, 1 
@ CPR 33 (15 p) P. Lond. 322 (214/5 p) Miras "Aguah 12 12 

Haduns Zeungowiov 17 18 
"Aßods Zaraßodros 6 20 @ va. s. 2. 

(4) Rosrovrzeer, Kolonat 170   



      

    
Bereits für die Mitte des zweiten Jahrhunderts ist eine Heranzie- 

hung zum E; s von Philopator nachzuweisen. In BGU 201 
/4 p) wird der Empfang von Saatgut für Staatsland in Karanis 

quittiert, das Pächter aus Philopator bearbeiten : 

   

    

1 ff. Zregu(drem) ı£ (£rovc) "Avronlvov Kalsapos tod zvolov Kagla- 
vidoc) Önuoolov did ra» dmd DıRon(drogoe) zrA. 

d. Soxstiee Onre 

  

ien wertvollen Einblick in den Ablauf der Verteilung des Saat- 
korns liefert P. Tebt. 341 (140/1 p.), in dem der Dorfschreiber von 
Theogonis, Polemon-Bezirk, den Basilikos Grammateus des Themistos- 
Bezirkes um ein Saat-Darlchen bittet und zugleich die Höhe des Be- 
darfs seiner Pächter mitteilt. Dabei bestellen die erwähnten Pächter 
nicht Grundstücke der eigenen Flur (Theogonis), sondern des Nach- 
bardorfes Argias im Themistos-Bezirk, die ihnen, wie anzunehmen 
ist, durch Epimerismos auferlegt waren : 

    

    

ödvelila omtonara zrA 
1: xoums (scil. @soyorldos) eis äg yeag 

Is] (doovoas) xrA 

  

    
    

  

leyıddos Baıhız 

Gleichzeitig bietet diese Urkunde ein interessantes Beispiel für die 
Zusammenarbeit der Behörden der verschiedenen wegiöes. Da Ar- 
gias im angrenzenden Bezirk des Arsinoites liegt, wendet sich der 
Dorfschreiber von Theogonis an den Basilikos Grammateus dieses Be- 

asters die Richtigkeit der An- 

    

zirkes, da nur er auf Grund seines Kal 
forderungen überprüfen konnte (?) 

Auch das folgende Stück bestätigt einen Epimerismos für Argias. 
Der zar' ävöga-Bericht der Sitologen von Bernikis Aigialu über die 
täglichen Einnahmen aus der Grundsteuer an Weizen, Gerste und 
Bohnen vom Jahre 149 (BGU IX 1893) enthält mehrere Eintragun- 

    

  () W. Grund, 178; Brepensans, Basilikos Grammateus 70.    
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gen, die in ise auf Epimerismos deuten und die 
bisherigen Kenntnisse um neue Ortsnamen erweitern : 

  

357 6 a(öröc) Mayaldos önluoolo») dıd tüv drd Beglnzidos) 

  

389 6 adrds ’Aoylıaldol) > ; » 
dgl. 423, 628, 6: 

667 6 adrds HoAvöfeuzlas) » » 9» GiAayloldoe) 
690 6 adrds "Agyıddol) » did Tal) dmd zung) 

Dlıka]ö(erpelas) ©) 

Dem letzten Ortsnamen folgt meist die Angabe der Ablieferungs- 
menge, 

A. Ch. Joryson (2) trennt bei der Beha 
seinem Aufsatz über die Epibole di ht vom Epimerismos und 
erwähnt auch nicht den durch dıd or dd ausgedrückten Sachver- 
halt: « One of the most informative registers comes from Theadelphia, 

'ord of receipts of the sitologi in A. D. 149. From 
this we learn that Theadelphians were assigned small ar 

‚dlung dieser Urkunde in      
      

  

containing a daily rex 

  

s in the   

nearby villages of Autodice and Bernieis.» Der Auffassung, dass die 

  

Bewohner von Theadelphia, des Fundortes dieser Urkunde (in der 
Nachbarschaft von Bernikis), die zur Zwangspacht Verpflichtet 
kann nicht zugestimmt werden; erstens bleibt Theadelphia uni 
wähnt, sodann verbieten die oben verzeichneten 
Schluss dieser Art. 

‚Nur mit Vorbehalt lässt sich ein fragmentarischer Sitologenbericht 
vom 25. Sept. 152 (P. bibl. univ. Giss. Inv. 324, Aeg. 45 (1965) 10) ein- 
reihen, der Lieferungen von Narmuthis ö2g] o!<t> on des Ortes Athe- 

ung mit ördo 
ismos denken (*). 

  

ien sind, 

    

Zintragungen einen 

       
  

  na verzeichnet. Der He möchte eine Gleichset: 
7e0pö» nicht vornehmeı 

     isgeb 

  

‚ondern lieber     Epim   

(1) @lıdajd: (Hrg;) schwer zu lesen. Sachlich berührt es merkwürdig, dass 
Leute Philadelphias Im äussersten NO des Herakleides-Bezirkes in Argias im The- 

  

mistos-Bezirk arbeiten. sollen. 
(2) Jounson, Aeg. 32 (1952) 66 und Anm. 1; vgl. $. 24,8 
(®) Vgl. Bnauxznr, Binnenwanderung 316, Anm. 123. — Vielleicht wäre dem 

aglä z@» änd (Z. 2) des Hrg. dı]d Tv do vorzuziehen,      
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In das Jahr 153/4 gehört ein Afterpacht-Angebot (P. Philad. 15) 
auf 37 Aruren Baar) und odoraxi, yi in vier Parzellen von der 
Flur Philadelphias, die sich in der Richtung auf den Ort Dinnis zu 
ausdehnt (Z. 8: dd zedlov zung D. And Alweoc). Das Ange- 
bot stellen Personen aus Philadelphia, das sich an Pächter des benach- 
barten Dinnis richtet, denen diese von den Antragstellern zur After- 
pacht gewünschten Aruren zwa zugewiesen worden sind : 

  

  

  

  

      Ingsweise     
ch. 

 dnd redlom oyns 
2. 6 Bovidueha woOcoaodaı map öniv 
8 ff. zas Exßeßimzulas (i) ad 

Dihadehpellas...]..anö Alwveoc @). 

  

  

    Dass sich das ausserhalb dieser Terminologie so häufige intransitive 
Erußähheıw zur Bezeichnung des bereits vorhandenen Zustandes auch 
hier findet, ist nicht verwunderlich. 

Aus der gleichen Zeit, 154, datiert P. Amh. 69 = W. Chr. 190.@), 
ein zur Weiterleitung an den Gaucklogisten und den Gauschreiber 
des Idiologosamtes in Alexandria gerichteter Sitologenbericht. Die 
absendenden Speicherverwalter bezeichnen ihren Amtsbereich folgen- 
dermassen 

   
  

  

SH. mag& "Hoavos tod "Hoowols) zal nerdylor) arrordyar) ne 
ou: medlov Adroölxne) dud) rar drd "Andgon(ayldoe) 
GeoSevidoe. 

  

  Die Übersetzung der Herausgeber bringt das vom Zwang bestimmte 
Abhängigkeitsverhältnis der genannten Orte zum Ausdruck : « from... 
sitologi of part of the plain of Autodiee cultivated by inhabitants of 

(0) Val. $. 26,3.— Zum Aktiv In passivischer Funktion : Maystn II 1,90 Abschn. 
2b; A. Dennunxen, Verschobener Partizipialgebrauch im Griech,, Mus. Helv, 
1 (1949) 31 1. 

(2) WB gibt Alwrews (xöpn) u. Alwvos an. Die zu 
ist Alvvus, vgl. Becureı, Personennamen 137, auch P. Tebt. 11 S. 375, II 734,7 
(441-139 a), BGU 1634, 2. (229/80 p.). Hrg. transkriblert in der Übersetzung 
*Dinnis 

(® Wırcxen hat diese Urkunde nicht in seiner Behandlung des Epimerismos 
herangezogen. 

  

grunde liegende Namensform   
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Andromachis and Theoxenis.» Bemerkenswert scheint die Tatsache 
zu sein, dass Sitologen speziell für den Teil (4£0ox) der Flur, derdurch 
Pächter der Nachbarorte bestellt wird, zuständig sind. 

Der von F, Pneisioxe () gegebenen Interpretation kann im An- 
schluss an F. Ornrer. (2) nicht zugestimmt werden, wonach 0? do 
"Avögonayldos zal OcoSerldog zu den „royoı des Heron gehören und, 
gleich diesem, ewroAdyoı u£govs nedlo» Adrodizns sind. Den Be- 
weis seiner Annahme möchte Pneisicke darin schen, dass nach P. 
Fay. 40, 1 (162/3 p.) Andromachis und Theoxenis einen gemeinsamen 
Komogrammateus besassen, woraus er auch auf das Bestehen eines 
‚gemeinsamen Thesauros schliesst. Nach F. Oenreı. bleibt die Ent- 
scheidung offen, ob es sich dabei entweder um die Sitologen von A: 
todike oder um die von Andromachis und Theoxenis handelt. Der 

ie Fall bietet allerdings die grössere Wahrscheinlichkeit @). Viel- 
mehr wird durch die geographische Lage (t) der in dem Sitologenbe- 
richt aufgeführten drei Orte des Arsinoites sowie durch ihre Verwal- 
tung der Komogrammatie der oben angenommene Epimerismos ge- 
sichert. 

Zur Frage nach dem Ort der Steuerhebung für zwangsweise über- 
d liefert P. Fay. 34 (161 p.) neues Material. Einzelheiten 

darüber werden weiter unten in grösserem Zusammenhang erörtert 
Ein Mann aus Philagris übernimmt von den ßonßol yeooyöv zouns 
Hokvbevxelas die Eintreibung gewisser Abgaben für tv Exuue- 
Quodeıoav Üneiv Hohvdevzelas did tüv ünd Dihayoidos &v Harn 
(&00v9@») (Z. 7 #f.). Es handelt sich also um Aruren von Polydeukia, 
die durch Pächter aus Philagris bearbeitet werden. Jedoch schlägt 
U. Wırcken () eine Emendation von öneiv (= rois Bonois yeneyar) 
zu uiv (= tois üb Dihaygidos) vor, um dadurch dem Partizip 
Arıuegiodeis@v als Terminus technicus einen auf die Zwangspacht 

      

  

   

     
    

  

  

    
wiesenes La,   

     

    

     

     
   

(0) Girowesen 51 1. 
(2) Liturgie 98,1. 
(&) Onnrer, Liturgie 98,1 
(4) Vol. auch P. Tebt. II 
(©) Grunde. 295. 
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    bezüglichen Sinn zu verleihen. Hier liegt aber wohl der Fall anders. 
Der Epimerismos wird durch die formelhafte Wendung dd ro» and 
ausgedrückt, während sich das Partizip auf die Überweis 
sammlung an die ßon0ol bezieht @). Somit kann der urspr 

ten bleiben (). 
ibt sich, dass die in Polydeukia ge n wohl von 

Leuten aus Philagris bewirtschaftet werden, die Steuereintreibung 
aber bisher Beamten des Flurortes selbst oblag (@) und nun kontrakt- 
mässig auf ei uen Beamten übergeht, in dem die Herausgeber 
einen Stellvertreter sehen (*). Warxace () teilt diese Auffa 
während Jommson (*) von Afterverpachtung der Steuerei 

Unsichere Lesung lässt in dem Afterpacht-Angebot a 
in Tebtynis (P. Tebt. 11 376 = W. Chr. 350, 162 p.) schwerlich ei 
Epimerismos erkennen ; es wäre für Tebtynis auch der bisher ein 

Beleg (9). 

  

      

  

        ‚genen Flui 

      

  

    

         
      

     
2.2 

  

ft. Erınegiohl. 
001 önor| Ize Horvdevxi 
as Geulorfov zall zra. 

Nach den Herausgebern ist vielleicht. [ 
HG» ünd] ze xr). zu lesen. 

  

To] Ertneguod[er] aoı önd 

  

Um 162 p. wendet sich ein Petent aus Philadelphia an den Epistra- 
mit der Bitte, ihn gegenüber dem Komogrammateus von Bak- 

Staatsland 

  

     chias zu unterstützen ; dieser hatte ihm ungerechtfer 
zugeteilt (E Dagegen erhob er mit dem Hinweis Ein- 

  

vl. Ss. 10 
(@) BL. 1 120; Jonxsox, Roman Egypt 499. 
(8) Oxneı, Liturgie 98,1 
(&) 2.3 11: önokoy® (dann) dvß! önn ri ala 

as your deputy to make the collection of...» 
(©) Tazation 73, 
(6) Roman Egypt 409: «The document thus furnished a curlous combination 

of direet collection by the offielals viho sublet thelr duty to a tax-farmer. » 
(MW. Chr. 350 $. 4183 lässt es unentschieden. 

.gatıv zoiaaadaı serh, «I agree, 
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spruch, dass er auch minderwertiges Land kultiviere. Weil der Pe- 
tent sich weigerte, die für das überwiesene Land fälligen Abgaben zu 
leisten, veranlasste der Komogrammateus seine Festnahme sowie die 

      

seiner Frau durch die zg&toges orrızöv von Psenarpsenesis. Da 
mos vornimmt, wird 

das Staatsland wahrscheinlich der Flur von Bakchias angehören. 
Der bisher unveröffentlichte, vollständig erhaltene Papy 

Inv. 11.559 @) liefert Einzelheite 
gen. Die Urkunde ist die Anweisung eines Strategen des Arsinoites 
vom Jahre 167/8 an die Sitologen von Theadelphia zur Saatdarlehens- 
lieferung in Weizen an die Pächter von Kaminoi und Kerkesephis, 
vertreten jeweils durch zwei zgeoßsregoı, für Teile der Flur von Ar- 
gias, die durch Epimerismos attribuiert wurde 
des Saatgutes wird dann in der 2. Kolumne quittiert 

Das letzte V Jahrhunderts beschert noch eine fragm 
tarische Personenliste P. Fay. 215 (176-180 p.) mit der E 
dass Pächter aus Philoteris in Euhemeria arbeiten (). 

Aus dem frühen 3. Jahrhundert liegt in P. Ryl. 11 209 eine interes- 
inn verstümmelte Urkunde vor, deren fragmentarischer 
Wiederherstellung der Ortsnamen ermöglicht. Es han- 

delt sich um eine Aufstellung der &ßoozos und dudAoyos yr mit 
Arurenangaben für eine Anzahl Ortschaften, wobei diesen Landka- 
tegorien eine Spezifizierung der Ablieferungsmenge nach verschie- 
denen Fruchtart tt 25 ff. enthält 
die Gesamtsumme der einem unbekannten Dorf zwangsweise zuge- 
wiesenen Aruren (406 + Bruchteile) anderer Dörfer und gibt eine 
Erklärung für das administrative Verhältnis 
Gemeinden : y(vovzaı) tüv zgoonegodeor () aölı] änd edler 

av our | ] (igoveor) x 

  

der Komogrammateus von Bakchias den Epim 

   
    

    

Die Entgegennahme 

  

   tel des,      

  

    

sante, am 
Zustand ke 

  

  

        n hinzugefügt ist. Der Absı 

   ı den vorher erwähnten 

    

(4) Val. ’S. 20,1 u. Anhang, 
(&) zar’ ärdgla yeole    :00.. nedlov Eönfuegelas) [örd] zov dnd Dihmregidos 

xrä. Ein Vergleich mit P. Amh. 69,6 (154 p.) u. SB 7528,6 (170 p.) erlaubt eine 
Emendation von zeg0.. In uegous oder ydaon, 
@ va. S. 20,1 
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Diese Summe, verglichen mit den in 
genannten, zeigt, dass die durch 
in mindestens drei verschiedenen Ortschaften gelegen 

BGU 84 (242 
derungsliste für Kornsteuern, schliesst. di 

  

7. 1 und 14 (103, 115 Aruren)) 
:pimerismos übertragenen Parzellen 

nd (). 
e Einfor- 

Belege für die Prinzipats- 
zeit ab. Die auf dem Verso verzeichneten Orte sind wahrscheinlich 
die, in deren Territorium Pächter des Recto I 1 zu erwartenden, je- 
doch nicht erhaltenen Ortes zwangsweise Land zu bebauen hatten (9. 

     
   

    
   3 p.), eine vom Komogrammateus ver 

  

  

3. Byzantinische Zeit 

   Mit dem Übergang zur byzantinischen Zeit ist eine geänderte Ter- 
minologie nachzuweisen, die in dem Begriff Epinemesis ihren Aus- 
druck findet, der zugleich aber auch in einer bereits gekennzeichneten 
umfassenderen Bedeutung angewendet wird (). 

Ein Bericht der Sitologen von Karanis und der Horiodeiktia vom 
Jahre 308/9 (P. Cair. Isidor. 11, 4. Dez. 312 p.) an den früheren prae- 
positus pagi stellt die Charakterzüge der in der Prinzipatszeit neben- 
einanderlaufenden Arten der Zwangspacht, Epibole und Epimerismos, 
anschaulich unter dem neuen Oberbegriff Epinemesis zusammen. Die 
zum Bezirk von Karanis und zur Horiodeiktia zählenden Äcker teilen 
ich bodenrechtlich in BaoıAız)) und Zdwrızn y auf, zu denen in 
len Fällen ärieujaeos) (ägovgaı) treten. Mag man besonders 

‚gegen Ende des 3. Jahrhunderts die 
3 der alten Be- 

      

  

   
      

die Tatsache hervorheben, da 

  

BaoıAız), yi in privaten Händen unter Beibehaltu 
  

zeichnung gewesen ist, ohne dass diese ihre Bedeutung eingebüsst 
hätte (9), so werden in dieser Urkunde Merkmale der früheren Epi- 

   
(1) Der Interpretation Jonnsons, Aeg. 32 (1932) 

unknown village had only 103 ar. arable land and 
Villages », muss die oben gegebe 

(@&) P. Ryl. 11.209, Einl, 
®) vgl. S. 26. 
(4) P. Cair. Isidor. S. 39 u. 103. 

Ay. 209 where some 
as assigned 406 ar. In other 

  

& vorgezogen werden. 
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bole deutlich @). Welchen Zügen im einzelnen die Epinemesis folgt, 
lässt sich in den weiteren Belegen nicht mit Bestimmtheit feststellen. 
Leider beantwortet der vorliegende Sitologenbericht nicht die Frage 
nach dem geographischen Ort der zu bearbeitenden Parzellen. 

Dagegen werden in P. Cair. Isidor. 12 vom folgenden Jahre 313/4, 
einer alphabetischen Liste zar’ävöga &rwweulijsews], zugleich eingangs 
die drei Nachbardörfer Ptolemais, Bakchias und Kerkesucha Ag 

genannt, in deren Bezirken die aufgeführten Bewohner von 
nis (Z. 4 öıd tv änd Kagavldo;) Parzellen zu bewirtschaften 

haben @). Die meisten von ihnen umfassen eine Fläche von etwa 
einer Arure oder darunter. 

In dem an den pertractator der Heptanomia von den drarrnral 
äydeov adressierten Bericht (P. Cair. Isidor. 13, 314 p.) über die von 
Karanis und der Horiodeiktia produzierte Spreu werden nach Art 
des P. Cair. Isidor. 11 die Bodenflächen aufgeschlüsselt, wobei in 
der genannten Summe die ad» &xweu(jecı) erteilten Aruren inbe- 
griffen sind. 

Weiterhin erregen Interesse die von den drarrnral für beglichene 
Rückstände ausgestellten Quittungen aus P. Cair. Isidor. Al, Kol 
IV und VI, 303/4 bzw. 304/5, wieder Karanis betreffend. Die erste 
Quittung bestätigt eine Geldzahlung (Z. 45 £.) tıwils ol]vov zal dra- 
Tundoews (1) &rweufaelo» z]ov drö ri. für die Jahre 297/8 bis 
299/300. Die durch Epinemesis verfügte Arbeit wird durch eine Geld- 
zahlung abgegolten. Der etwaige Einwand, dass es sich hier nicht 
um die Zwangsmethode, sondern um eine gewöhnliche Steuer handelt, 
könnte durch die Vermutung entkräftet werden, diese zahlung 
beziehe sich auf die in den entsprechenden Jahren zu leistenden ki 
perlichen Arbeiten, die aber damals aus zwingenden persönlichen 
Gründen der Betroffene nicht ausführte. 

        

     
         

  

   

  

   

    

  

(1) Anders F. Zucxen, Rez. APF 
brieflich der oben vertretenen Auffassung. zu. 

(@) Zu K. Aconas s. P. Cair. Isidor. 99,6 Anm. 
.®) Val. S. 26,6. 
(@) Lat. delegatio, vol. W 

  

17 (1962) 242; Herr Prof. Zucxen stimmte 
  

      Grundz. 224, P. Cair. Isidor.    S. 206.    
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Ein etwas anderes Bild bietet die zweite Quittung. Das überwie- 
‚de von der Überschwemmung nicht erreicht, daher 

nicht besät, sondern als Weide für die Tierzucht und für die Ziegel- 
herstellung genutzt. Dies mag die bescheinigte Abgabe von Fleisch 
und Ziegeln erklären, deren besonderer Charakter das Verbum &xı- 

betont 
Z. 60 11. r& muß 

ündo 7 aße 

  

sene Land wi    

  

    

lovrd cov (udon) zotos 
veurjasws ch. 

  

ı]! (ueon) mAeirdov 
on er    

nen ähnlichen Fall möchte ich der Liste Steuerpflichtiger P. Strassb. 
320 (309/10 p.) entnehmen, deren Einleitung der Herausgeber nach 
P. Cair. Isidor. 12 zu »ar’ ävöga &xuveluljoews xrA. ergänzt. Den 
‚Namen folgen Ablieferungssummen in Ai(ga«) bzw. Drachmen. Ein 
Vergleich mit P. Cair. Isidor. 22 (303/4 p.) und 55 (314 p.), in denen 
Fleischlieferungen nach Aifrgaı) bemessen werden, macht dies auch 
für den Strassburger Papyrus wahrscheinlich (). 

Die Belege für Karanis enden mit P. Cair. Isidor. 59, 9-18 (316 p.), 
einer von den Sitologen uegovs ITroAeualdos Kagaridos [da or 
üxö Kagavidos für Zahlungen in natura und Geld stellten Quit- 
tung. 

Während aus P. Cair. Isidor. 12 di 

  

        

    

  

    

  

Verteilung der Parzellen an 
zu ersehen ist, lässt der Pachtvertrag CPR 41 (305 p.) 

pinemesis an das Dorf insgesamt erkennen: Es werden Aruren 
9) bei dem Dorf Obthis @) gepachtet. 

Herkunfts- 

Einzelpersonen 
eine 
des Ayos Anweufosos (2. 
Leider ist der Beginn der Urkunde zerstört, so dass dei 
ort des Pächters nicht zu erfahren ist @) 

Die Dokumentation aus by it findet mit dem Pacht- 
angebot P. Antin. 1189 = CPJud. 517 aus dem frühen 4. Jahrhun- 
dert ihren Abschluss. Wahrscheinlich drei Bewohner von Dörfern 

    
     

  

    

ischer 

  

   

(@) P. Strassb. 320,2 Anm. 
(2) Pap. eg son wßDr; vol. Srurunnus, Thesaurus s. v. "Qpßıs nach 

Steph. Byz.: mölıs Arßöng Alyierp nagazeındm, 
(®) Auch Z. 4 £. bleibt xome elmweulnaeos un) 

  

     



  
STAATL     

    

des Antinoites unterbreiten einem Ratsherren von Antinoopolis ein 
‚Angebot auf die Pacht von Arur 
zal Erweundioas () Er [in]: &avrlız. 

'rodt|w»os »Ajgou] bezeichnet werden. An dem genannten Orte 
sind dem Verpächter Aruren eigen sowie ei 
nach Art der Epibole, überwiesen worden. 

     n, die Z. 71. als rä] ünapyodsas ooı 
  ö]ung Hoeos vjoov &x 

  

    
  ıe Anzahl zwangsw   

(4) Übers. «belonging and allotted » bringt keine Klarheit,



SPEZIELLE PROBLEME DES EPIMERISMOS 
IN SYSTEMATISCHER DARSTELLUNG 

1. Zeitliches Auftreten und geographische Verbreitung 
des Epimerismos 

a. Der Besprechung der Urkunden ist zu entnehmen, dass mit 
P. Bad. VI 170 (54 p.) nte quem für die Entsteh 
des Epimerismos gegeben ist. Mit dem 2. Jahrhundert (P. Iand. III 
27, 100/1 p.) setzt eine ununterbrochene Urkundenfolge ein, die um 
die Mitte des J nderts ihre dichteste Ballung erreicht und im 

Jahrzehnt des 3. Jahrhunderts abbricht. Erst mit dem beginnen- 
den 4. Jahrhundert verzeichnen die Quellen den Fortbestand dieser 
Zwangsmassnahme (P. Antin. II 89 = CPJud. 517, frühes IV p.). 
Diese Unterbrechung wird nur auf die Quellenlage, nicht aber auf 
ein zeitweiliges Aufhören der Zwangsbewirtschaftungen zurückzu- 
führen sein. Setzt man bei deı vorgenommenen Übersicht die 
fälligkeiten der Funde auch genügend in Rei 
Frage, warum gerade seit dem 2. Jahrhundert das e 
lenmaterial so stark zunimmt 

b. In die gleiche Fragestellung nach den Ursachen des 
mündet eine Untersuchung seiner geographischen Verbreit 
ist zu beobachten, dass einerseits fast immer dieselben Orte von der 
Belastung betroffen wurden, während es auch andererseits häufig 
die gleichen Orte waren, denen die Sonderleistung zugute kam. Wei- 
ter ist hervorzuheben, dass die durch Zwangspacht verbundenen Orte 
nur in ganz wenigen Fällen verschiedenen weoldes des Arsinoites 
angehören (). Der bei der Behandlung von P. Tebt. 11 376 (162 p.) 

in terminus       
    

  

hrh    

    

    

  

    
   

  hnung, stellt sich die 
lägige Quel- 

    

     
    

    

  

  (9) P. Tebt. 11 341 (140/1 p.): Theogonis (Polemon-Bez.) u. Arglas (Themistos- 
BJ), P. Berl. Leilg. 4 (165 P): Iblon. Argalu/Magdola (Polemon-B.) u. Arglas, 
P. Berl. Inv. 11559 (167/8 p.): Kaminoi/Kerkesephis (Polemon-B.) u. Arglas, 
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erwähnte Unsicherheitsfaktor für die Zuweis Epi 
lässt sich auch durch diese Untersuchung nicht beseitigen (). Jeden- 
falls kann man wohl bei der Entfernung von Tebtynis und Polydeu- 
kia von it mehr von Nachbarschaft sprechen. Eine noch 
weitere Distanz der administrativ verbundenen Orte würde bei rich- 
tiger Lesung BGU IX 1893 (149 p.) zeigen (). 

     jerismos 

    

inander n     
  

2. Ursachen und Ziele 

Die Ursachen des Epimerismos sind in der gesamten wirtschaft- 
lichen Entwicklung des Imperium Romanum vom 1. Jahrhundert 
an begründet, die Gegenstand zahlreicher allgemeiner und spezieller 

  

Untersuchungen ist (), so dass hier nur auf die engeren, jedoch in- 
einander übergreifenden Ursachen oder den eigentlichen Anlass die- 

lich haben 
sie den Boden für eine Institution bereitet, die in byzantinischer 
die ökonomische Struktur bestimmte: Kolonat und Patronat (9). D 
Versuch, einzelne F 
‚mos herauszustellen, lässt sich nicht mit 
‚mehr ist hier die unmittelba 
selbst liefern 

  ser Zwangsmassnahme eingegangen werden soll. Schlies   

  

          iktoren für einen bestimmten Fall von Epimeris- 
rfolg durchführen ; viel- 

e Lage ausschlaggebend. Die Urkunden 
zu wenige Angaben, und auch unter Heranziehung 

  

    
  

    

P.bibl. unio. Giss. Iny. 924 (152 p.) : Narmuthis (Polemon-B.) u. Athena (Themis- 
tos-B.), hierzu s. Vorbehalt $. 5 

(a) P. Tebt. 11 W. Chr. 350 
(Themistos-Bez.), s. $. 61. 

(@&) BGU IX 1893: Philadelphia? (Hoi 
Anm. 1 

(8) Rosrovrzeer, frumentum, RE VII 1 (1910) 126 it, für Ägypten 157 #t.; 
dgl., Ges. u. Wirtschaft im rim. Kaiserreich II 18 f1., 200 1.5 CAH XI 654 1. 

‚cken, Ägypten im Röm. Reich; Hxuss, Röm. Gesch. bes. 303 f., 407, 410-418 ; 
Bexorson, Griech. Gesch, 520, 530, 539 i.; Kaunsrapr, Kulturgesch. 217 1.; 
Cuaron, L’tdit de Ti. Julius Alesander 56 it.; Virnecx, Philadelphia 16;; Hon 
weis, Euhemerla, IIP 3, 63- 

(&) CI. Pn£aux, Les modalilts de Vattache & la glöbe dans ’Egypte grecque ei ro- 

  

     btynis (Polemon-Bez.) u. Polydeukla 

  

Ikleides-Bez.) u. Arglas, s. S. 58 u 

    

     
  

  

    

   



          

9 

entfernterer Belege entbehrt das 
feinen Züge. 

Bereits im pharaonischen Ägypten verfügten die Grundherren, ins- 
besondere der König und seine Beamten, uneingeschränkt über den 
Zinsatz der Landbevölkerung. Die Bauern verharrten in einem Zu- 

stand tatsa er Rechtslosigkeit, und sie konnten an den verschie- 
densten Orten zu landwirtschaftlichen Arbeiten eingesetzt werden (). 

;o bedeutet der Epimerismos, entwicklungsgeschichtlich betrachtet, 
keine Neuerung römischer Zeit @). 

  

standene Bild noch weithin der 

  

    
      

  

  

a. ANAXQPHZIE 

  

zwangsweise Zuteilung von Pao«A=), yi erscheint in P. Philad. 
1,51 (103-124 p., s. S. 34 1.) «2» tois Övozegdoı xauyois» gerecht- 
fertigt, als viele wirtschaftlich schwach — &£aoßernodvza» () za» (Z. 
45 £)— geworden waren. Derselbe Terminus tritt in Verbindung 
mit ävaxdenaız (*) P. Berl. Leihg. 7 auf, einem Verzeichnis von Per 
sonen des Jahres 162/3, die als Staatspächt« 
um Geflohene oder wirtschaftlich Erschöpfte zu ersetzen (). Diese 

  

  

    
     vorgeschlagen werden, 

(1) Kuns, Ägypten 38 1. Es scheint, der König bzw. die Behörden nahmen sich 
das Recht, in allen Fällen Zwang anzuwenden, In denen allein freiwillige Mitar- 
beit den Anforderungen nicht genügte. Aus zahlreichen Urkunden geht hervor, 
dass dem König die Arbeitskraft der Bevölkerung gebührte: Scuunr, Anacho- 
resis 40. 

(2) Onnrer, Liturgie 99;; W. Grunde. 295. 
. Ableitungen sind Termini technlel zur Bezeichnung der wirt- 

d. h. wohl finanziellen Schwäche, vgl. Livorız-Scorr u. Beisp. in 
ihg. 7,6 Anm., in diesem Zusammenhang nicht « krank » wie Jonxson, 

Aug. zu P. Berl. Leilg. 7: «A report of tenants, who were ill or who had 
led, was made by the village secretary of Lagis and Tricomia in A. D. 103. » 

(4) Hierüber ausführlich Brauxent, JJP 9-10, 240-293, dgl. Binnenwanderung 
150-160 mit Aufarbeitung der wichtigsten Urkundengruppen ; Scmupr, Anacho- 

     
  

    

  

  

    

©) 5 1. zarrärdga tüv yengyodrelon) dvrl draxezwonsdrun) nal Engdern- 
örlon).  
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dvay&onoıs, die Flucht vom Ort der Leistungspflicht gegenüber 
dem Staat (), ist seit pharaonischen Zeiten zu verfolgen () und er- 
reicht nach einem Höhepunkt in der elaudisch-neronischen Zeit im 

Jahrhundert grosse Ausnahme (). Die ävaz@enoız, verursacht 
durch die Haftung des Pächters für die Ablieferung sowie durch seine 
Bindung an den Ort der Leistungspflicht, war ein Grundübel, mit 
dem die Bevölkerung schnell auf eintretende Notstände, wie Seuchen (9), 
Unruhen u. dgl., reagierte, die einen rapiden Bevölkerungsrückgang 
im Gefolge hatten. Der dann zu erwartende verstärkte ökonomische 
Druck trug seinen Teil dazu bei, die Bevölkerung in einen dauern- 
den Angstzustand zu versetzen; denn die Leistung des ausgefallenen 
Teiles der Dorfgemeinschaft verteilte man auf die Verbliebenen, um 
den festgesetzten Prozentsatz der Abgaben zu erhalten. So wurden 
die verlassenen Parz igezogen und z. T. in der Form der Zwangs- 
pacht durch administrative Verordnung neu vergeben @). Dadurch 
wurden die bisher Leistungsfähigen überbeansprucht und oft zu &nc- 
ernzöres, die wahrscheinlich die äxogoı der Urkunden sind, zu deren 
Gunsten eine Steuerum weisen ist (9. Wie P. Berl. Leihg. 
7 zeigt, erstreckt sich in diesem speziellen Falle diese Neuverteilung 
auch auf die Felder der ä&naßernzxöres. 

  

        

  

  

  

  

  

  

         

  

je nach;     

  (1) Bnausent, JJP 9-10, bes. 260, 276, 202; Rosrovrzerr, Kolonat 205 1, 
W. Grundz. 324; P. Knouı $. 16; vgl. auch D. Nönn, Origo, Studien zur Orls-, Stadt- u. Reichszugehörigkeit in der Antike, Rev. d’hist. du droit 31 (1963) 530-549, ‚Jousson, Roman Egypt 482 1., stellt die Entwicklung zweier Phänomene, des nsteigens des Weizenpreises und der Flucht vom Boden, gegenüber. 

(&) Kuns, Ägypten. 48. 

   

    

  um Zenon-Archiv vgl. Swı 
(6) Bnauxenr, Binnenwanderung 158 It., IJP 9-10, 2 

7 p.) haben 105 Leute, 
        

Nach P. Ryl. 
iv 10% der männlichen Bevölkerung von Phila- delphia, den Ort verlassen, s. F. Zucxen, Rez. APR 16 (1058) 230, und Bnaunent, 
Binnenwanderung 15 

(&) Grosse Pestepi 

    

  

emie unter Marcus Aurelius Im ganzen Reich, s. Hxuss, ‚Rom. Gesch. 351; Bnaunent, Binnenwanderung 166. 
(&) Bnaunent, JIP 9-10, 257, 284 1 
(6) Bnausenr, JJP 9-10, 284 u. 281 Anm. 207. 
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Dem Missstand der dvaydencıs versuchte man durch Zahlungs- 
erleichterungen (1) oder durch Edikte zu begegnen, die dann ausg 
dehnte Fahndungsaktionen nach den Flüchtigen auslösten. Das Edikt, 
des Präfekten M. Sempronius Liberalis (154 p., BGU 11372 = W. Chr. 
19) führt die Flucht aus der 2ö/a auf einen Aufstand (dvayegeıa 2 
3.) und auf die Flucht vor Liturgien (Z. 5 f.) zurück, deren Druck d 

Z. 7), und fordert zur Rückkehr auf 

   
    
     

   

  

  bekannte doßeveia auslöste ( 
ei). 

‚Noch ein weiterer Faktor scheint von Belang zu sein. Die schlechte 
Situation auf dem Arbeitskräftemarkt der Landwirtschaft glaubt U 
Kaunsrepr durch die grössere Anziehungskraft der Industrie, ins- 
besondere durch die in der Leinwandfabrikation herrschenden bes- 
seren Verdienstmöglichkeiten begründen zu können @). Nach ihm 
sind die « Anachoreten » keine Einsiedler und Räuber €), sondern 
wegen des grösseren materiellen Anreizes vom Land in die Metro- 
polen Abgewanderte. So wird im zweiten Jahrhundert die ägyptische 
Wirtschaft einerseits gekennzeichnet durch Verfallserscheinungen in 
der Landwirtschaft, andererseits durch den Wohlstand der Mittel- 
schicht der grösseren Orte und Metropolen, in denen sich die indu- 
strielle Produktion konzentrierte. Diese Mittelschicht übernahm dann 
bei örtlich auftretenden Schwierigkeiten die durch Epibole verte 
ten Parzellen (). 

Es wird wahrscheinlich, dass z. B. in P. Bad. 170 (54 p., S. 36) der 
Epimerismos durch die Flucht des früheren Pächters der Parzellen 

  

    

  

  

  

    

  

  

irlasse 
scher 

  (1) ZB. P. Col. 1 Verso 3 (155 p., In P. Col. V); val. die Phllanthropa 
2. B. P. Kroll. Über präventive Massnahmen in ptole   ptolemälscher Z 

Zeit: Scuepr, Anachoresis 38 ff 
(2) Kulturgeseh. 218; Bnausent, JJP 9-10, 276 1, Binnenwanderung 288 ; 

E. Wirszvexa, L’industrie terlile dans ’gypte romaine. 1905. Dies., Das Tez- 
Hilhandwerk und der Staat im rimischen Ägypten, APF 18 (1960) 1 1 

(6) So Rosrovrzues, Ges. u. Wirtschaft im röm. Kaiserreich II 195, 
Meinung weithin geteilt wird. 

(4) Braunent, Binnenwanderung 289; G. Cnauon, L’edit de 1 
56-62, der Zeugnisse für die wirtschaftliche Depression sammelt, 

    

dessen     

  

3. Alezander  



      PROBLEME DES EPIMERISMOS 
  

in Polydeukia, die ihm dvayoapdue»oı waren, oder durch sein Ab- 
leben ausgelöst wurde (). 

  

L, VERMEHRUNG DER HAFTUNGSINSTANZEN 
BEDEUTUNG DEI 

  

löla 

  

Die dvaydgnaıs bedurfte einer eingehenderen Betrachtung, da 
sie wohl die Hauptursache für die Zwangszuweisungen in römischer 
Zeit gewesen ist. Aus dieser Flucht von den Parzellen resultieren 
weitere Faktoren, die zu einer Verschärfung der Lage beitrugen, wenn 
auch von ihr zunächst unabhängige Motive anerkannt werden sollen, 
wie z. B. Zinsschulden des alten Pächters, die zu einer Zwangsver- 
längerung seines Vertrages oder gar zur Flucht selbst führen konnten @). 
Die Flucht verur nde Bereitschaft von seiten der 
Staatslandpächter, der önudriı yeooyol@). Die Schwierigkeit, am 
Orte des Pachtobjektes einen Pächter zu finden, nahm bis zum 3. 
Jahrhundert stetig zu, so dass 
williger Basis, Pachtverträge ausserhalb ihre 
sen mussten (1) 

  

        

  

   
      

    achte eine mange 

  

  

   
r mehr Pächter, auch auf frei- 

Heimatortes abschlies- 

    

(1) Brauxenr, Binnenwanderung 162; Hrg. zu P. Bad. 170 $. A: Der frühere 
ichter «ist wahrscheinlich entweder landflüchtig geworden oder gestorben, s0 

  

= 
dass sein Recht über das Land an die Gemeinschaft zurücktie 

(&) Val. P. Strass. 74 (126 p.), betrifft odowa 
(&) Hiervon handeln alle 

  

  

, Liturgie 97 
202 ; Onuret, 

Liturgie 97;; Rosrovrzere, Ges. u. Wirtschaft 11 200, dgl. frumenlum, RE VII 
(1910) 158; Wauuacr, Tazation 21; Wesseıv, Karanis 7, sicht den. Zusammen- 
hang nicht richtig, wenn er sagt: « Die Dom uzug von 

inschlägigen Werke, vgl. nur W. Grun 
            

  

  inen wurden also durch   

fremden Pächtern einträglicher gemacht, den einheimischen der Verdienst. da- 
durch geschmälert. » Die fremden Pächter wurden herangeholt, um den Mangel 
an einheimischen zu beheben, nicht aus Konkurrenzgründen, val. auch Wasser, 
Topographie 2. 

(4) Bnausent, Binnenwanderung 193; nach P. Bour. 42 werden grosse Teile 
des Landes durch freiwillige Pächter der Metropole bearbeitet, daneben Vergabe 
durch 

   

  

Epimerismos. 
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P. Philad. 15 (153/4 p.) bietet ein merkwürdiges Faktum ; es wer- 
den Aruren des Gebietes von Philadelphia an Leute aus Dinnis durch 
Zwangspacht vergeben, an die sich dieses Afterpachtangebot richtet. 
Die Antragsteller kommen aber ebenfalls aus Philadelphia. Wenn 
die Anwendung von Zwang in dem Mangel an Pächtern ihre Begrün- 
dung finden soll, so ist jedoch ein Pachtangebot aus dem glei 
Orte schlecht damit zu motivieren, und die admi 
nahmen gehen insbesondere hier auf andere 

Das Anwachsen der Zahl der wirtschaftlich Schwac ıd der 
grösser werdende Pächtermangel weckte den Wunsch der Behörden 
auf Vermehrung der Haftungsinstanzen (@). Es wurde wohl zunächst 
keine korporative Haftung der Dorfgemeinschaft gefordert, die sich 
aber praktisch durch die fortschreitende Verstärkung des Prinzips der 
kollektiven Verantwortlichkeit für den Steuerausfall ergab. So drückt 
die Formel dı4 tar dxd ein bestimmtes Haftungsverhältnis aus, 
das in dem Bestreben nach Vermehrung der Haftungsinstanzen be- 
gründet ist @). 

Die geschilderte schwierige Situation hatte einen immer weiter 
ausgreifenden Verfall der Bewässerungsanlagen und der Ortschaften 
zur Folge. Dass dies den Zuzug ortsfremder Pächter bewirkte, hatte 
zuerst K. Wessziy auf Grund von P. Lond. 11 322 (214/5 p:) ausge- 

F. oe Zuivera aufgriff, indem 
ibole verantwortlich machte (9. 

Epime 
ke 

  

    

     
   

  

  

      

  

si 
sprochen (), ein Gedanke, den di 
er diese Lage für das Entstehen der 

  

      

  

  ät in der Anwendung des   Aber die beobachtete Reziproz 
rismos liess U. Wircxen (€) davon abgehen ; denn sonst müsste S       

(0) P. Berl. Leihg. S. 67; Bnauxenr, Binnenwanderung 161 Anm. 212, 288; 
val. auch Rosrovrzuer, Kolonat 170,2 

(@) Val. 8.22; P. Berl. Leihg. $. 66. Gesamtverantwortlichkeit der Gemeinden 
am Ausgang der Ptolemierzeit; Scuwipt, Anachoresis 102 if., 110. 

  

(®) Topographie 2. 
() De patroeinits vieorum TI 
(©) Grundz. 294: 2. B. 21: 

(P. Lond. 11 322), aber zur g 
Nesos (CPR 33). 

    ten Pächter aus Soknopalu Nesos In Bakchi 
it Pächter aus Philopator In Soknopalu 

   
     



  

  

     nopaiu Nesos nach einem Text wie CPR 33 (215 p.) verfallen und des- 
halb sein Ackerland einem anderen Dorf zur Bearbeitung überwie- 
sen worden sein. F. Orxreı. pflichtete dem mit der Begründung bei, 
dass die Übung byzantinischer Zeit, Land wirtschaft fallener 
Dörfer von besser situierten mitbestellen zu lassen, auf frühere Ze 
ten nicht ohne weiteres übertragbar sei (). Doch Grabungen und 
Urkunden (*) bestätigen eine vom ersten Jahrhundert ab zunehmen- 

ntvölkerung des Nordrandes des Arsinoites, 
bis am Ende des dritten Jahrhunderts die Nordseite des Moeris-Sees 
versandet war @). Bakchias wird im 4. Jahrhundert verlassen () 
Nur Karanis scheint bis weit in byzantinische Zeit eine günstigere 
Position bewahrt zu haben €). Vielleicht möchte man auf Grund 
der vorgebrachten Tatsachen doch der Ansicht ZuLurras wieder 
mehr Gewicht beimessen (*), wenn auch im übrigen verschiedenar- 
tige Verhältnisse die Assignation und Reziprozität begründet haben, 
wie sie sich z. B. aus der Notwendigkeit ergeben, die Erfordernisse 
der jährlich wechselnden Anbaufläche der Dörfer mit den zur Ver- 
fügung stehenden, an ihre 2ö/a gebundenen Arbeitskräften in Über- 
einstimmung zu bringen. Dabei soll keineswegs die Bedeutung des 
örtlich unterschiedlichen Zeitpunktes für Saat und Ernte in Abre- 
de gestellt werden. Nach di esichtspunkten werden sich Beginn 
und Dauer des Zwangsp 
Jahr befristet war. 

  

      

  

  

  

  

de Austrocknung und 

      

    

      

  

        

     ıchtverhältnisses richten, das wohl auf e 

  

(1) Liturgie 90; P. Thead. 20 (IV p.), Brauxznr, Binnenwanderung 316, 328. 
(@) Vgl. den Abschn. über die Auswirkungen der Zwangspacht. 
(®) P. Tebt. 1 S. 360; Cuaron, L’edit de Ti. Jul. Alexander 59 bis 62 (mit 

Interpretation zahlreicher Urkunden) ; vgl. Jounson-West, Byzantine Egypt 7; 
Honzwens, JIP 3, 99; unpublizierte demotische Texte erlauben wohl die A 
nahme, dass Soknopalu Nesos noch über die Mitte des 3. Jahrhunderts hinaus 
existiert hat: Revaono, Dime and Iis Papyri 437. 

(@) P. Lund Univ. Bil. IN, S. 110, 
(©) A. E. R. Boax, The Population of Roman and Byzantine Karanis, Historia 

4 (1955) 157-102; vgl. auch Urkunden zur Epinemesis, 
(©) P. Lund Univ. Biol. IV, S. 111 1. 

      
          



unsacı 

  

UND ZIELE 

    

Das Gesagte kann P. Meyer 4 (161 p.), ein Bericht des Komogı 
mateus und der Dorfältesten von delphia an den Auwaorıe 
der 6. Toparchie des Themistos-Bezirkes über die Verpachtung des 
s Das Ergebnis des Berichtes ist günstig; 
das gesamte Land ist an Pächter vergeben worden. Da zugleich Thea- 
delphia mit Epimerismos belastet wurde und überhaupt dieser Ort 
nach bisheriger Kenntnis nicht die Hilfe anderer Ortschaften bean- 
spruchte, liegt die Vermutung nahe, dass, abgesehen von der wirt- 
schaftlichen Prosperität d rechtig- 
ten Pächtern vorhanden war, die kein Land fanden und zum Aus- 
gleich in bevölkerungsarme Gegenden transferiert wurden 

Ein Vergleich der Daten der Urkunden zum Epimerismos mit den 

  m- 
  he   

atslandes, illustrier        
       

  

Ortes, ein Überfluss an heimatb       

  

     
    

  

    

  

Zeitpunkten der wirtschaftlichen Depressionen zeigt Parallelen. Mit 
der Periode zeitweiliger Verarmung und Entvölkerung der Orte in 
dlaudisch-neronischer Zeit @) beginnt die Beurkundung des Epime-     

  

rismos (P. Bad. VI 170), und tatsächlich häufen sich zur Zeit zuneh- 
mender Dürre im Gebiet von Soknopaiu Nesos und Karanis die Fälle 
von Zwangspacht @). 

    ELE, DIE mıT DEM EpiseRIsMos VERFOLGT WERDEN 

Diese aus den ineinandergreifenden wirtschaftlichen Ursachen ent- 
stehenden Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die jährlich er- 
forderliche Menge landwirtschaftlicher Produkte zu erhalten, war das 
erste Bestreben der Landesverwaltung. Jedoch wird der Hinweis 
angebracht erscheinen, dass die Zwangszuweisungen eventuell eben- 
so politische Ziele verfolgten, um z. T. wenigstens die geflohenen und 
zur Unruhe neigenden Bevölkerungsteile wieder an den Boden zu 
binden. 

    

(1) P. Meyer S. 26, 
(2) Bnauxnr, Binnenwanderung 160. 
(®) Val. Urkundenübersicht. 
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3. Durchführung 

a. VERTEILUNG Des Landes 

izen das Land an die     Nach welchen Grundsä semeinden vergeben 
wurde und ob Spezialbeamte für die Durchführung des Epimerismos 
existierten, lässt sich exakt den Urkunden nicht entnehmen. Hier- 
nach befassen sich mit der zwangsweisen Verteilung die Gau- und 
Dorfbeamten, die auch die normale Pacht des Staatslandes beauf- 
sichtigen. Im folgenden werden die Beamten in ihrer Beziehung zı 
Epimerismos vorgeführt, nachdem kurz auf die Art der Landvertei- 
lung eingegangen wurde. 

Zunächst übernahmen die Gemeinden in ihrer Gesamtheit das Land (), 
die dann eine Weiterverteilung durch ihre Vertreter vornehmen lie- 
ssen @). Die Frage, ob man dies als Generalpacht des Dorfes auffa 
soll, konnte Wırcxen, Grundz. 293, nicht entscheiden. Das Material 
scheint aber dafür zu sprechen. Es sei nur an das Konto Adyos mıre- 
Ajoews (CPR 41, 305 p.) erinnert, das die zur Zwangspacht bestimm- 
ten Parzellen vereinigte. Eng damit ist das Problem der 
haftung verbunden, die wohl als Korrelat der Generalpacht gegen 
über steht (s. hierzu Abschn. 3 c). Die Weiterverteilung an die Mit- 
glieder der Gemeinde erfolgte durch eine dralosoıs genannte Mass- 
nahme, die sich nach P. Tand. 27 (100/1 p.) und P. Flor. 20 (127 p.) 
des Loses bediente (). Eine solche Verlosung kann auch bei einer 
nicht näher bestimmbaren Aufteilung von staatlichem Brachland an 
Zwangspächter beobachtet werden (SB 9242 a, 15; II p.). Ebenso 
st die Zwangszuweisung an Besitzer privaten Grundes, die Epibole, 

      

   

    

  

    

mt- 

  

  

  

  

      

(9) P. Philad. 1,41 (103-124 p.), P. Hamb. 65 (141/2 p.), P. Lond. IT 314 (149 p-, 
dazu W. Grunde. 293), III 924 (187,8 .), P. Berl. Inv. 11559 (167/8 po), P. Bour. 

5. 176, CPR 41 (305 p., für Epinemesis), P. Ryl. 11 209 (III p.), vgl. die Formel 
did Tv dnö, der wohl eine der ge uferlegte Zwangsbebauung 
zu entnehmen ist 

(@) P. Bad. VI 170 (54 p), vel. P. Tebt. 11 376, 23 (162 p.) 
(® S. auch P. Bert. Leihg. 7 

     
   

mten. Gemeinde        
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   durch das Los hst die Gemeinde den 
schlag erhielt () 

Nach den Äusserungen der bekannten Quellen muss die draloesız 
als eine von den Dorfbehörden vorgenommene, nicht staatlicherseits 
geregelte Massnahme angesehen werden @). Ornrei. @) hatte in 
nigen Fällen das Eingreifen des Staates daneben vermutet, das je- 
doch nicht nachzuweisen ist und eine zweigleisige Verfahrensweise 
bei der Verteilung voraussetzen würde. Wahrscheinlich versuchten 
die Dorfbehörden zuerst einmal, das ihnen zugewiesene Land ohne 
Anwendung von Zwang zu vergeben und dann in zweiter Linie zur 
Verteilung durch eine diafgeoız zu greifen (4). Dazu passt das an 
die Vertreter der Gemeinde gerichtete Angebot CPR 41 auf Land 
aus dem Adyos ärweufjoeos. P. Iand. 28 (104 p.) ist ein weiteres 
‚Angebot, das auf freiwilliger Basis an den Strategen in seiner Eigen- 
schaft als Aufsichtführender über das Staatsland des Gaues gerichtet 
ist. Alle übrigen Pachtangebote wollen ein Afterpachtverhältnis 
begründen und ergeben somit nichts für die Feststellung, auf welchem 
Wege der Erstpächter das Land erhalten hat, ob durch Zwangszu- 
weisung oder durch formale freiwilige Landnahme, da die Termino- 
logie der Verträge keine näheren Schlüsse erlaubt. Jedenfalls er- 
scheinen im allgemeinen die Pächter als Pächter der Gemeinden, 
wobei ihnen die Weitervergabe an Afterpächter frei steht (). Auch 
ein Übergebot an Zwangspächter liegt vor (P. Iand. 27, 100/1 p.). 

3s kann angenommen werden, dass die Zwangsvergabe jedesmal 
h einer regulären ötauloßweız erfolgte und im ungünstigsten Falle 

die Pacht bis zur nächsten dauerte (vgl. P. Tebt. II 376, 162 p- 

, nachdem zun 

    

    

    

  

  

    

        

(1) Val. Oxmrer, Liturgie 102, und &mßoli) zöung z. B. in PSI VIIL 906 
(45/6 p9), P. Hamb. 62 (17. -23. 3. 123 p.), P. Lond. II 311 (149 p.) 

(&) W. Grunde. 298. 
(® Liturgie 100,3; vgl. auch Rosrovrzerr, Kolonat 162 ft.; P. Col. V 164, 

wo die Vermutung ausgesprochen wird, dass die Landzuwelsung an Pittakla 
staatlicherseits. erfolgte 

() Baaunent, Binnenwanderung 161 Anm. 212. 
(©) P. Flor. 20 (127 p), P. Lond. 11 314 (149 p.), P. Philad. 15 (153/4 p.), P. 

Tebt. 11.376 (162 p.), P. Antin. IL 89 (ir. IV p.). 
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  heiten über die Dauer der Zwangspacht berichten die Quellen nicht. Nur die Auseinandersetzungsvertäge P. Hamb. 65 (141/2 p.) und BGL 231 (112 p) erwähnen eine annähernde Dauer mit der Angabe, dass sie so lange gültig sind, wie das Dorf bzw. die Pächter mit der Zwangs- auflage belastet sind. 
Einblick in die Kompetenzen der Dorfbehörden bietet das Pacht- angebot P. Bad. VI 170 (54 p.), das an 12 namentlic) 

und an die ölzamı zgeoßörego: (1) den 
richtet ist, die mit der E 

  

  

genannte Männer 
jenigen von Theadelphia ge- 

arbeitung des ihnen durch Epimerismos übertragenen Landes bei Polydeukia betraut sind. 
die Verteilung des Landes an die einz 

    

Das beweist, dass 
Inen Pächter Angelegenheit des mit der Bearbeitung befassten Ortes ist. In den allgemeinen Auf- gabenbereich der zgeoßsrego: zoung fällt die Erhebung staatlicher Steuern und Zwangslieferungen, besonders des frumentum emptum. Überhaupt sind sie für die Nutzbarmachung der Dorfflur und alle Aufgaben verantwortlich, die die Dorfwirtschaft betreffen und die auf Grund staatlicher Verfügung durch das Dorf zu erledigen sind () Als Hebungsbeamte sind die zgdxroges oırızav in P. Lond. III 924 (187/8 p.) @), die hier in Vertretung de 

an den Strategen richten, und die Bono yeweyür (*) zu nenn Die Rolle der Sitologen braucht nicht weiter hervorgehoben zu werden; sie wird durch die Urkundenübersicht am Schluss der Ar- beit verdeutlicht. Bemerkenswert ist nur die Tats 

      

  

Gemeinde    he Eingabe 
    

  he, dass Sito- logen speziell für das durch Epimerismos bearbeitete Land auftre- ten ©). In Urkunden des 4. Jahrhunderts begegnen uns die ärawry- zal (yevijuaros) (*) bei der Hebung von Steuern in Geld und Na- turalien 

  

(1) Zum Verhältnis zwischen mgeaßsrego möuns und ageoßsregor yengy OERTEL, Liturgie 148 1., P. Bad. VI 170 S. 5, (@) Onnzer, Liturgie 146 1. 
® W. Chr. 355 Einl 
(9) P. Fay. 34 (161 p), 
(©) P. Amt. 60 = w 
(©) P. Cair. Isidor 

20 1. 

  

   uch P. Berl, Inv. 11559 (167/8 p.) 
  

  

Chr, 190 (154 p.); P. Cair. Isidor. 59, 10 (316 p AU IV, VI (803-305 p); 59,1 (316 p.); Ommren, Liturgie 
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Im besonderen ist es der Komogrammateus als Aufsichtführender 
über das Staatsland und die Bevölkerung seiner Kome oder mehrerer 

    zu einer Verwaltungseinheit zusammengeschlossener Orte @), der b 
äss fällt auch 

die Durchführung des Epimerismos in seinen Bereich. So bittet er 
um Saatdarlehen (2), veranlasst die Verteilung von Arbeitskräften €), 
fasst die fälligen bzw. eing« zusammen (1) 
und schlägt Personen zur Übernahme insbesondere liturgischer Lei- 
stungen vor €); an ihn v {a-Deklarationen gerichtet (%). 

P. Philad. 1, 51 ff. demonstriert das selbstherrlic 
Komogrammateus, der Weber zur Zwangsbewirtschaftung trotz ihrer 
durch das Edikt des Präfekten Vibius Maximus erfolgten Exemption 
herangezogen hatt erwirkten Gerichtsverhand- 
lung wird er gezwungen, diese Bewirtschaftung selbst zu übernehmen 

1 unter seiner Verantwortung zu übertragen. Ungerecht- 
ferligte Zuweisung von Staatsland durch einen Komogrammateus liegt 
auch in BGU XI 2063 (um 162 p.) vor. 

Entsprechend dem Komogrammateus im Dorfe ist der B: 
Grammateus der Sekretär für die Belange des 
für eine ueols (), der über das verpachtete Staatsland und über di 
Erfüllung der staatlichen Forderungen die Aufsicht führt (). So ist 
er auch beteiligt an der zwangsweisen Verpachtung des Staatslandes, 
indem er auf Grund seines Katasters die ihrer wirtschaftlichen Lage 

mannigfaltigen Aufgaben angetroffen wird. Demgen     

    

    gangenen Abgaben in Listen     
  

    

  

  

je Verhalten eines   

  

In einer von dies     

    

oder ander   

  

      

  

    jaues, im Arsinoites     
         

  

  

(1) Onnre, Liturgie 157 ; Bönse, Hermes 81 (1958) 467 1f.; Bnauxsnr, Bin- 
nenwanderung 181 mit Urkundenzusammenstellung. 

(@&) P. Test. 341 (11071 po). 
(®) P. Lond. 11 322 (2145 P)). 
(&) P. Bert. Leitg. 5 (158/9 pı), P. Bour. 42 (167 p:), BGU 84 (24213 P). 
(©) P. Bert. Leihg. 7 (1. 12. 162 p), P. Prine. IL 128 (nach 163/4 p) betrifft 

ein Pittakion. 
(©) P. Mich. VI 366 (168 p.), P- Ryl. IV 596 (22. 3 

beiden Fällen um den Komogrammateus des Flurortes, 
(9) Ozure, Liturgie 168. 
(&) P. Ay. IV 506 (dßeozl 

  

1204 p), es handelt sich in 

  

    „Deklaration, 22. 3. 204 P.)  
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   nach zur Übernahme einer Pacht fähigen Personen vorschlägt (). 
Diese Aufzeichnungen gestatteten ihm, die von Pächtern gestellten 
Bitten um Saatkorn (@) an den zu bebauenden Flächen zu überprüfen, 
und nach dem Strategen muss er als die Zustimmung 
zur Auslieferung von Saatdarlehen geben @). In P. Tebt. 11341 (140/1 
p.) gibt der Komogrammateus die Bitten seiner Pächter um Saatgut 
an den Basilikos Grammateus der benachbarten jwegis weiter () 
Da es sich um einen in einer anderen wegls zu leistenden Epimeris- 
mos handelt, ist einzig der Basilikos Grammateus in der Lage, die 
Richtigkeit der Forderungen zu kontrollieren. Weiter wird ihm eine 
Bürgschaft dreier Leute für die &xpdgra und orouara dreier Pä 
ter zugeleitet (P. Iand. 30, 105 0d. 106 p.). Der übliche özos fa- 
GıAız6s() der Pächter für die Erfüllung der übernommenen Ver- 

gen genügte also nicht, sondern es musste sätzliche 
ng. erfolgen. 

Der mit der Gauverwaltung im allgemeinen beschäftigte Stratege 
ist für das Steueraufkommen seines Amtsbereiches verantwortlich. 
Somit greift er in die Bodenwirtschaft e 
und ist daher für die Belastung mit 

    

weite Instan     

  

   
     

    

   

  

  , verpachtet das Staatsland 
Zwangspacht zuständig (%). Aus 

dem gleichen Grunde werden Eingaben und Klageschriften, die Bo- 
denwirtschaft betreffend (), und Pachtangebote (*) an ihn gerichtet, 
nimmt er Präsentationslisten für die Übernahme besonderer Leistun- 
gen () sowie Katasteraufstellungen und Steuerberechnungen vom Ko- 

    

(1) UPZ 110, 143 (164 a); Birpensans, Basilikos Grammateus 62 1., 73. 
(&) P. Tebt. 341 (140/1 p9), P. Hamb. 19 (225 p.). 
®) P. Berl. Inv. 11559 (10718 p.) 
(4) Biuvenwan, Basilikos Grammaleus 97 1. 
(&) W. Grunde. 291 
(6) 0G1S 11 664 (54 p.), P. Philad. 1 (109-124 p.), UPZ 110 (164 a), 140 1t.; 

Oxnret, Liturgie 290 1.; Bınanzı, Strategos RE 2. Reihe IV 1 (1931) 237 1.; H. 
Bexorsox, Die Strategie in der hellenistischen Zeit IIL 76, 
( P. Tand. 27 (100/1 9), P. Lond. 111 924 (187/8 p.), 
(& P. Tand. 28 (104 p)). 
(@) P. Bert. Leihg. 7 (1. 12. 162 p)), 
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mogrammateus ($) und von den Sitologen regelmäi 
ihre Geschäfte entgegen (9). Ebenso gehen an ihn Eingaben um Steu 
nachlass, wie z. B. @ßgozia-Deklarationen (%) ; 
darlehen wurden vom Königlichen Schreiber an den Strategen weiter 
geleitet, der dann den Sitologen die Anweisung zur Auslieferung er- 
teilte (). 

Die Grösse der den Dörfe 
zelnen Parzellen war unteı 

jeden 

     
  

           

  

n überwiesenen Flächen wie auch der 
P. Bour. 42 XIII (167 p.) 

Ablieferungsmengen der P 
in der differierenden Grösse ihres Landes begründet sind. Nach der- 
selben Urkunde war ein Viertel der Fläche von Ptolemais an Karanis 
übergeben worden, während nach Stud. Pal. XXII 174 (218 p.) ein 
knappes Drittel der anbaufähigen Aruren der Bacııi) alyıaAoö 
dem Epimerismos unterlag. 

P. Cair. Isidor. 11 (4. 1 P.) bringt weiteren Aufschluss () 
Dem Privatland wurde durch Epinemesis bedeutend weniger Land 
zugeschlagen als der BacıAızj. Das Verhältnis beträgt im einzelnen : 

   
chiedlic)       

      z. B. verzeichnet ver:   

   

    

       

    

pinemesis | Aruren 

  

| Aruren jAruren nsgesamt 
   

   

  

Privatland | 2117 5/16 + 95 (= weniger | 2212 5/16 
als 1/20) 

Basıkıf | 1415 1/16 |4+591 19/32 (= mehr| 2006 21/32 
als 1/3)    

  mengen die Grösse der angebauten Fläche 
erschliessen zu wollen, dürfte wenig erfolgreich sein, da auf Grund der 
verschiedenen Bodenqualität auch die Erträge keiner Normierung 
unterliegen können. Ein besseres Ergebnis bringt der Versuch, di 

Aus den Ablieferung: 

  

   

  

() P. Bour. 42 Einl. 136 (107 pı). 
(&) P. Bert. Leihg. 1, 3, 4 (164/5 p.) ; BGU 835 (217 p.); Im 4. Jh. übernimmt 

im allgemeinen die Aufgaben des Strategen der pracpositus pagi: P. Cair. Tsidor. 
11 (. 12. 312 p)) 

(®) SB 7528 (170 p), P. Ryl. IV 
( P. Berl. Inv. 11559 (107)8 p) 

(©) Val. Ein. 102 1. 

   

    6 

  

201 p). 
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Höhe der Saatdarlehen für eine solche Berechnung als Ausgangspunkt 
zu verwenden, wenn das Verhältnis von einer Artabe Saatgetreide für 
eine Arure den Massstab bildet (). 

In diesem Zusammenhang beansprucht die aus römischer Zeit be- 
kannte Einteilung des Arsinoites in bezifferte Kleruchien eine Be- 
trachtung @), die in vier der behandelten Urkunden erscheint: P, 
Bour. 42 (167 p-), P. Mich. VI 366 (168 p.), P. Aberd. 50 (197-204 p.) 
und P. Ryl. IV 596 (22. 3. 204 p.). Die Numerierung der Kleruchien 
erreicht für die einzelnen Orte, mit 1 beginnend (1. Kleruchie von 
Ptolemais Nea in P. Bour. 42, 413, 167 p.; 1. Kleruchie von Karanis 
in 0. Mich. 830, II p.), je nach Grösse der Bodenfläche verschiedene 
Höhen. So zählt nach P. Chic. 87 (158/9 p.) Karanis 94 Kleruchien 
Es kommt auch der Fall vor, dass eine Kleruchie Land mehrerer Orte 

. So gehören nach SB 9432 b (26. 12. 214 p.) zur 6. Kleruchie 
von Karanis ebenfalls Aruren aus Ptolemais und Kerkesucha, Orte 
die häufig durch Epimerismos miteinander verbunden sind. 

ine Untersuchung der in P. Bour. 42 vorliegenden Verhältnisse 
ergab die Anzahl von 20 Kleruchien mit jeweils einer durchschnitt- 
lichen Grösse von 80 Aruren. Ausserdem war festzustellen, dass die 
Karanis zugewiesenen 859 Aruren etwa weitere 11 Kleruchien bil- 
deten, die aber in diesem Jahre infolge des Mangels an oztsansässigen 
Pächtern nicht am Ort vergeben und daher nicht unter der üblichen 
Bezeichnung in die Liste aufgenommen wurden. Somit war neben 
der Anzahl der Umfang der Kleruchien wohl jährlichen Schwankungen 
unterworfen, wenn auch im grossen und ganzen ihre Grösse feststand. 

Kleruchien allen Boden und 

    

    

    
  

    
    

   umfa 

  

    
  

    

Ebenso ist hervorzuheben, dass di 

  

nicht nur bestimmte Kategorien umfassten, worauf schon U. WiLckEN 
hinwies @). Die Freizügigkeit der Pächter bei der Abgabe der Pacht- 
angebote wurde in keiner Weise durch die Kleruchieneinteilung be- 
einträchtigt. Sie konnten Land in einer oder mehreren Kleruchien 

     

  

  

(0) Val. $. 53 zu BGU II 835. 
(2) Die neueste zusammenfassende Darstellung über diesen Gegenstand bel 

Tousıx, Studien Oertel 93 1. 
(&) W. Grundz. 304.
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gleichzeitig bearbeiten, z. B. P. Chic. 65 (158/9 p.). Zur leichteren 
Identifizierung der Person wird oft dem Namen die bezifferte Kle- 
ruchie beigefügt (P. Mich. VI 366, 168 p.). 

Im ausgehenden 3. und im 4. Jahrhundert ist im Arsinoites im 
Zuge der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage 

tive nenlegung mehrerer Orte zu einer grösseren Verwaltungs- 
einheit zu beobachten () (vielleicht zu einer sogenannten Horiodeik- 
tn), zwischen denen oft schon seit früheren Zeiten wirtschaftliche 
Beziehungen bestanden. Aufschlussreich ist dabei die Terminologie. 
So heisst es P. Cair. Isidor. 9, 6 1. (29. 8. 296 p.) zleoll zum 
Kegucoody(an) "Ayloleäs övrov zfsjei öcwodız Der- 

Tatbestand wird P. Cair. Isidor. 59, 1 1. (316 p.) folgendermassen 
ausgedrückt: dn(arrmral) yerliu(aros)] Kegkzeooigun) Karlarlöos) 
zal dlol«odeıztias) Kagasidog, ebenso Z. 10 f. für Ptolemais (vgl. 
auch Z. 20, 42 1.) oder P. Cair. Isidor. 98, 7 t. (291 0d. 292 p.) 
um» Kegxeyodoa (lies: Keoxeoodya) dewöiztlfas Kaplavll]dos 
(dazu vgl. auch P. Cair. Isidor. 100, 5 £., 20. 10. 296 p., und 102, 4 
1., 303/4 p.). 

Wirtschaftliche Abhängigkeit, insbesondere das Magazinwesen be- 
treffend, konnte bereits für das 2. Jahrhundert nachgewiesen werden (). 
Hier interessiert wieder die Terminologie, z. B. P. Lond. II 315 
W. Chr. 357, 2 1. (150 p.): owroA(öyoı) Baxyıddos ['Hpauo)r(ıädos), 
jedoch sicher nach BGU III 711, 2 (211 p.): Baxy(ıado;) "Hparo- 
Tulddoe). K. Wesseiy () möchte beide Ortsbezeichnungen mit dem 
sachlich angemessenen xai verbinden. Die letzten zwei Beispiele 

nt wird, während 

   

  

           

     

  

    
  {av Kagaviöo,     

  

seil    

  

          

    zeigen auch, dass der Hauptort zuerst ge 
den Urkunden des Isidorus-Archivs an zweiter Stelle erscheint. 

() Bnauxznr, Binnenwanderung 316 1. u. Anm. 124. 
(&) So z. B. sind nach P. Chie. (158/9 p.) die Sitologen von Karanis auch für 

Hiera Kome, Kerkesucha, Patsontis, Psenarpsenesis und Plolemais zuständig ; 
für das 3. Jh. val. 0. Mich. 901 (296 p.), wo eine Lieferung von Karanis an den 
Thesauros von Bakchias geht ; SB 0435 (146 p.), 9432 b, d (214 p)) 

(&) Topographie 68 ; zur Verbindung dieser beiden Orte s. P. Merton 29 u. Ann. 
1 (UNIV pP). 

  

     

  

   
    



   3 PROBLEME DES EPIMERISMOS 

  

Jahrhunderts ist P. Aberd. 
anzuführen, in dem zum Akkusativ Kagafvlde) (Z. 5) die Ortsbezeich- 
nung Yelvag)yerrjoeo;) (Z. 8) hinzutritt; zu vgl. auch BGU XI 2023 
(um 201 p.): 91. zeoli Yerlaoyerjow zuulns Kaloavidos. 

Betrachtet man vergleichend die aufgeführten Beispiele mit P. 
(12 (813/4 p.), so kann vielleicht die Epinemesis in 
Bakchias und Kerkesucha auch als Auswirkung der 

administrativen Zusammenlegung benachbarter Ortschaften angeschen 
werden (). Eine Untersuchung, ob ebenso für die Prinzipatszeit eine 
solche Beziehung zwischen Zwangspacht und verwaltungsmässiger 
Gebundenheit besteht, verlief ergebnislos. 

  

Aus dem Beginn des 

  

   
   

    

    Cair. Isidor. 
Ptolemais Nea,   

    

  

b. BEWIRTSCHAFTUNG DES LAnDes| 

  

    ir die Bewirtschaftung der Fluren sind zwei Arten stellen. 
Nahe gelegenes Land haben die Pächter von ihren Wohn aus 
bestellt, bei entfernt liegendem wurden sie in die betreffenden Orte 
versetzt, ein Vorgang, der als uerdßeos () bezeichnet wird. Den Zusam- 
menhang dieser Versetzung mit dem Epimerismos hat zuerst U. Wir- 
oxen () aus P. Lond. II 322 erschlossen, dem zu entnehmen ist, 
dass die Leute nach Durchführung des Auftrages wieder in Her- 
kunftsort zurückkehrte. In P. Bour. 42, 685 () wird dieser Ter- 
minus auf die von Karanis nach Ptolemais versetzten Arbeitskräfte 
angewandt. Gebrauch von Zwang ist aus beiden Fällen nicht er- 
sichtlich (). 

Interessante Angaben liefert BGU II 618 (213/14 p.). Den Namen 
von vier zu Dammarbeiten verpflichteten Bewohnern von Mendes 
folgt Z. 19 If. eine Aufstellung Tüv dx mporgoxis od zargev 
ale: 

  

         

  

  

      

Iveirfoluevo» meös wi» vis yüs [ölreoeolav, deren Zahl sich   

(4) Bnauxent, Binnenwanderung 317 Anm. 124. 
(2) Bnausent, Binnenwanderung 160 1. 
(&) Grundz. 209, 
(@) uerars(Oövran). 
(6) Jouxson, Roman 

      

/pt 39; Bnaunenz, Binnenwanderung 161, Ann. 212. 

    

  



DURCHFÜHMU 

  

  

auf 60 beläuft. Diese hält Rosrovrzerr () für Bewohner benach- 
barter Orte, die zeitweilig zur Landbestellung nach Mendes abkom. 
mandiert sind, vergleichbar den werarıd&ueror in P. Lond. II 322 
und P. Bour. 42. Nach den Texten müssen also zur Zeit der Saat 

rnte rege Bevölkerungsbewegungen im Arsinoites als unmittel- 

  

  

  

        

  

und 
bare Auswirkung zu beobachten gewesen sein (@). 

Die Arbeiten selbst wurden in adrovpyla oder in Afterpacht @) 
durchgeführt, wobei die Kontrahenten unter sich die Verteilung ver- 
einbaren konnten (P. Flor. 20, 127 p.). Ebenso arbeiten zwei oder 
mehr Leute zusammen () und nehmen zuweilen eine Aufteilung der 
Parzellen unter sich vor, eine sogenannte dralgesıs (), wie sie auch 
bei erforderlicher Situation eine dßgoyla-Anzeige erstatteten (%) 

Die Einrichtung des Pittakions ist bereits behandelt worden (S. 
41 £.); hier ist nur wichtig, dass neben der wahrscheinlich unfreiwil- 
ligen Mitgliedschaft Pittakia auch Epimerismos zu leisten hatten 
(P. Col. 1 Verso 4). 

Die Frage, ob die Sitologen des Flurortes oder des Ortes, zu dessen 
Lasten der Epimerismos ging, das Saatgut zu liefern hatten, ist ver- 
schiedentlich erörtert und zunächst die zweite Möglichkeit in Betracht 
gezogen worden (). Andere Urkunden bestätigen dies (), aber auch 
der Fall, dass die Lieferung dem Flurort zufällt, ist bekannt (). BGU 
201 (153/4 p.) ist eine von den Empfängern im Flurort ausgestellte 

      

    

  

    
   

(%) Kotonat 221 1. vel. Onnrer, Liturgie 99; Bnauxenr, Binnenwanderung 
160, 210 möchte in BGU II 618 eine + aussergewöhnliche Zwangsmassnahme » 
schen, da «so landfremde Berufe wie ein rösra» erscheinen ». 

(&) W. Grunds. 205; Bnauxm: 
(®) Hennnnn, Staatspachl 252 
(& SB 7528 (170 p2), P. Phllad. 15, 3 vermutlich somös (158/4 p); P- Ryl 

IV 506 (22. 3. 204 p.) ist mehreren Pächtern einer Kleruchle gemeinsam Zwangs 
pacht aufgebürdet worden: Z. 10. auryeogyfosrron) 

(6) P. Hamb. 65, 4 (11/2 p) wos ylelmoyoänfels, BGU 234 (142 D) 
(0) P. Mich. VL 306 (108 1), SB 7328 (170.9), P. Ryl. IV 500 (22. 3. 204 pJ) 
(© W. Grundz. 295 nach BGU II 
(&) P. Berl. Leibg. 1 Verso (164/5 p), vie 

s. 72 1. (160 p) 
(©) P. Teıt. 11 341 (140/1 p9), P. Lond. 11 254 (188/4 p). 

    7, Binnenwanderung 161. 

      

    ‚ht auch P. Col. 1 Verso 2, Komm, 

   



  
   

  

ME DES EPIMERISMOS 86 PRoBL1 
  

  Saatquittung. Dagegen fällt in P. Berl. In. 11559 (167/8 p:) den 
Sitologen von Theadelphia die Lieferung an die yeoeyoi von Kami- 
noi und Kerkesephis zu, denen der Epimerismos in Argias oblag. Das 
ist wohl so zu erklären, dass Argias als benachbarter Ort in den Amts 
bereich der Sitologen Theadelphias gehörte. Eine endgültige Klärung 
der oben gestellten Frage lässt das vorliegende Material bis h 
kaum zu, wenn sie nicht Opportunitätserwägungen lösen. 

Bei den Saatdarlehen (1) ist ein Zuschlag adv üzoAnupeı zu beob- 
achten, und zwar erscheint dieser in Verbindung mit Epimerismos, 
wahrscheinlich P. Berl. Leihg. 1 Verso II 13 f. ausgenommen. Nach 
KALEN () wurden in gewissen Fällen bei Neuverpachtung des St 
landes etwas grössere, jedoch an das gute I 
lehen gewährt. 

  

    
  

  

te 

  

  

  

ats- 
d gebundene Saatdar- 

  

  

c. Au 

  

NG DER dxpdora 

F. Ozxrer. untersuchte die Frage, in welchem Orte die Ablieferung 
der &xpögra bei Epimerismos erfolgte, ob im Zivitätsorte der Pächter 
oder im Flurorte, konnte aber lediglich feststellen, dass « regulärer- 
weise den Steuerorganen des Flurortes die Hebung zufällt, dass sie 
aber auch auf Organe aus dem löfa-Orte übergehen konnte» @). 

   

(4) P. Tebt. II 341 (140/1 p), P. Berl. Leihg. 1 Verso (164/5 p), P. Berl. Inv. 59 (10778 p). 
(@&) P. Berl. Leihg. S. 7A 1. 
(&) Liturgie 98, 1 
Hebung im Flurort, x. B.: P. Fay. 86 (II p.), P. Mich. VI 391, 6 11. (139 p), P. Lond. 11315 (150 p.), P. Philad. 15 (153/4 p.), P. Amh. 69 (134 p.), SB 9433 (163 p.), P. Mich. VI 397 (9. 6. 204 p), CPR 33 (215 p.), Stud. Pal. XXIT 174 @18 p). 
Hebung in !öla der Bearbeiter, z. B.: P. Tand, 

P. Lond. 11322 (214/5p.) (bezieht sich auf T 

1    

  

    

    5 (104 9), BGU IX 1898 (149 p), 
sportkosten, s. Vorbel   Ite Onnres, 

sp) 
sig von den Bonßol yenayan 

Flurort) auf einen Mann aus Philagris (= 1öfa) über. 

  

Liturgie 98, 1), P. Fay. 80 a (161-109 p.), P. Berl. Leihg. 1, 3,4 (164, P. Fay. 34 (101 p.) geht die Hebung kontraktı ung Hohvdenzelas ( 
  

 



DURCHFÜHRUNG 87 
    

Vielleicht war aber auch der Gesichtspunkt der Bequemlichkeit bei der 
Ablieferung massgebend sowie die in gewöhnlichen Fällen geübte Pra- 
xis bei der Zuständigkeit der Magazine. So kommt die Ablieferung 

gen dritter Orte vor, z. B. P. Mich. VI 391, 14 ff. (139 p.), 
in dem Leute aus Karanis in Ptolemais Nea und Kerkesucha arbei- 
ten, jedoch in beiden Fällen in Ptolemais Nea abliefern. F. Or 
Ansicht konnte T. Karfns Untersuchung des dudpogo» pog&roov 
in den Sitologenpapyri (2) stützen, die erneut durch P. Col. 1 Verso 
4 (161-180 p.) bestätigt wurde (). 

Das drdpoo» Poo&roon ist eine ausserordentlich Transportabgabe 
für Steuerkorn, das an einen eigentlich nicht zuständigen Thesau- 
ros geliefert wurde, so dass den staatlichen Organen für den Transport 
Mehrkosten erwuchsen, die an die Frachtunternehmer zu zahlen waren. 
Diesen Zuschlag erhob man zu Einzellieferungen in Weizen, Gerste 
und Linsen, dessen Höhe in bestimmter Proportion zur Hauptzah- 
lung stand und bei den verschiedenen Fruchtarten gleich blicb. Eben- 
so feststehend war der für jedes Dorf. Ausserdem sind die Zah- 
lungen regelmässig mit bestimmten Orten verbunden, während sie 
bei anderen im allgemeinen fehle 

Aus byzantinischer Zeit liegen 
Isidor. 41 (303-305 p.) IV eine Geldzahlung, während in Kolu 
VI bei Nichtüberschwemmung das Land anderweitig genutzt wird 
und eine Naturalabgabe erfolgt (vgl. auch P. Strassb. 320, 309/10 p-). 

Ein viel erörtertes, zentrales Problem bietet die Haftung für die 
‚Ablieferung. Dabei ist hier nicht so sehr die Einzelhaftung der Be- 
amten mit ihrem Vermögen für Steuerausfall relevant, wie z. B. P. 
Lond. III 924 (187/8 p.) für die medroges oa» als Wortführer 
der Gemeinde belegt ist @). Weiterhin ist eine Bürgschaft für yeog- 

  

   

    

  

  

    

       

  

      

atzleistungen vor ; so in P. Cair. 
      

    

    

  

(1) P. Bert. Leit. S. 45 ff, bes. 50u. 64; vgl. Wauuacs, Tazation 43; E. Bön- 
sen, Der staatliche Korntransport im griech-rüm. Ägypten. Diss. Hamb. 1939, 11 

(@) P. Col. VS. 100 If. 
(&) P. Lond. 111 924, 8 1. drevOunaner dx Or lölan rip ündg abe 

Fir du auginois mäelaroıg; vol. P. Fay. 3 die Haftung der Bonol yangyar. 

     



   88 PROBLEME DE 

  

EPIMERISMOS 
      

70L() bzw. eine gegenseitige Bürgschaftsleistung von Arbeitspart- 
nern () nachzuweisen. 

Vielmehr ist in diesem Rahmen davon zu sprechen, des Epimerismos Gesamthaftung der Dörfler anzunehmen ist, wie Wircxen aus P. Lond. II 322 (214/5 p.) folgerte @). Diese Ansicht könnte durch die auch im normalen Pachtverhältnis bestehende Haf- tung der önndaioı yewayol eines Dorfes dem Staate gegenüber ihre Stützung finden (). Erwiesen wird die Gesamthaftung bei Epimeris- mos aber durch P. Berl. Leihg. 1 Verso III 10 £. (164/5 p., s. $. 44), wo eine gegenseitige Bürgschaft aller zum Ausdruck kommt (). Vor al- lem betont das Partizip &= 
verhältnis (9) 

Ferner wird die gegenseitige Bürgschaft durch den noch unver- 
öffentlichten Berliner Papyrus Inv. 16015 bestätigt, eine Übersicht 
über Bodenflächen verschiedener odoiaı der drei uegldes des Arsinoites 
aus dem 2. Jahrhundert : 

  

ob im Falle 

      

  

     

  

  @ey(oyueran) das besondere Haftungs- 

  

TS.  rjäs mo0o; 
  ‚eoiodeloas rais 

m0oxıulevaıs zonaız Er tor mods 
In 76 Zapos zal r& dupdora 

2JE dAlmkeyyöns ach   

P. Lond. 11 315 = W. Chr. 357 (150 p.) tritt die Gesamtheit der 
Pächter von Soknopaiu Nesos, die in Bakchias arbeiten, der Maga- 

  

(1) P. Iand. 30 (105 od. 106 p.) 
(@) P. Philad. 15, 5 (153/4 P); P. Berl. Leihg. 1 Verso III 10 f. (164/5 p). 
(9) W. Chr. 358 Einl. 
(4) Rosrovrzser, Kolonat 158 ; W. Grunde. 292; Oenren, Liturgie 102; vol 

BGU 85 112 (Zeit des Antoninus Pius) ; P. Thead, 10, 19 (nach 307 pı) u. 17, 31. 
(632 P), wo die zurückbleibenden Bewohner des sich auflösenden Theadelphia 
für die gesamten Aruren aufzukommen haben. Vgl. die Zusammenfassung des 
Vortrages von J. Kanavansopuros, Die solidarische Steuerhaftung in Aegypten 
besonders in der byzantinischen Zeit, Atti del’XI Congresso Internazionale di 

  

  

  

Papirologia 592 1. 
(6) Bnaussnt, Binnenwanderung 161 Ann. 212. 
(©) P. Berl. Leihg. S. 66 1.    

   



  

AUSWIRKUNGEN D)   R ZWANGSPACHT 
    

  

zinverwaltung von Bakchias einheitlich gegenüber und zahlt die fäl- 
ligen Abgaben unter Angabe des Namens der Einzelpächter. 

P. Lond. 11 314 = W. Chr. 356 (149 p.) verpachten ol dd x 
‚ung @) Staatsland, das ihnen durch Epimerismos zugekommen war und 
für das sie die haftbare juristische Person sind @). Ähnlich verhält es 
sich bei P. Bad. VI 170 (54 p.), in dem die im Präskript aufgeführten 
Dorfbehörden für die Bestellung des Bodens und für die Zahlungen 
verantwortlich sind 

Auch die Formel dıd z@» dxd spricht für eine Gesamthaftung, 
wie bereits ausgeführt wurde ($. 22). Dagegen ist aus den draeryj- 
oa @) mehr die Einzelverantwortlichkeit de 
Dorfgemeinschaft gegenüber ersichtli 

Die sich aus diesen Be 
dererseits eine Generalpacht des Dorfes (s. $. 76) in den Bereich des 
Möglichen und wirft ein Licht auf die Rechtsstellung des einzelnen 
Zwangspächters, der zunächst für sein Grundstück der Gemeinde 
verantwortlich war, während diese wiederum dem Staate gegenüber 
für Ausfälle aufzukommen 

  

  

              

Zwangspächter ihrer 

      

en ergebende Gesamthaftung rückt an- 

    

  

      

  

atte. 

1. Auswirkungen der Zwangspacht 

Die Aus 
schaftsgefüge und werden daher im grösseren Rahı 
pacht betrachtet. Das von den Behörden gesteckte Ziel, die jähr- 
lichen Einnahmen an Steuerkorn zu sichern, konnte wohl durch die 
verschiedenen admin wangspacht zeitweilig 
erreicht werden. Auf die Dauer gesehen, zeitigten diese Massnahmen 
jedoch ein trauriges Ergebnis; das Gegenteil trat ein. Die Ursachen 

  kungen des Epimerismos berühren das gesamte Wirt- 
en der Zwangs-   

  

trativen Methoden der Z   

     

  

(0) P. Philad. 1, 41 (103-124 p.): ol dad rs arg #öuns yeogyol u. Komm. 
3. 

(&) Rosrovrzuer, Kolonat 163; Ornrer, Liturgie 100, der In diesem Falle an 
eine Generalpacht des Dorfes denkt; N. Hounweis, Le bI6 d’Egype, Ei 4 
(1938). 48 

(®) CPR 33 (215 p.), Stud. Pal. 

    

KIT 174 (218 po)  



  
” 

  

EPIMERISMO: 

  

hierfür wurden nicht gemildert, sondern verschärften sich laufend (), 
so dass sich eine allgemeine wirtschaftliche Katastrophe ankündigte, 
Theadelphia veranschaulicht gut den wirtschaftlichen 
Konnten um die Mitte 2. Jahrhunderts u. Z. während einer Prosperi- 
tät die Ortsbehörden die vollständige Verpachtung des Staatslandes 
berichten (), so steht demgegenüber die Tatsache, dass der Ort be- 
reits zu Beginn des 4. Jahrhunderts Zenpos #dyn () genannt wird 
und eine Eingabe an den Praeses Aegypti Herculiae mit der Bitte 
erfolgt, dass sich Theadelphia für die Zahlungen der Abgaben mit, 
wohlhabenderen Orten entsprechend den Verfügungen der Praesides 
verbinden kann (). Dies blieb kein Einzelfall. Der Nachbarort Eu- 
hemeria sinkt mit dem ausgehenden 3. Jahrhundert zur Bedeutungs- 
losigkeit ab, während andere Siedlungen am Rande des Arsinoites 
bereits verödet waren (). 

Für den Epimerismos lässt sich somit etwa folgende Entwicklungs- 
linie erkennen; Zunächst, d. h. von der Mitte des 1. Jahrhunderts 
ab, müssen die grösseren und wohlhabenderen Orte die kleineren 
wirtschaftlich stützen, bis dann ungefähr in der Mitte des 4. Ji 
hunderts auch sie durch diese dauernde Überlastung wirtschaftlich 
erschöpft sind. Das Beispiel von Theadelphia ist insofern interessant, 
als dieser Ort zu den wirtschaftlich stärksten des Arsinoites gehörte 
und aus diesem Grunde laufend von der Zwangspacht betroffen wurde. 

    Niedergang, 

    

    
      

  

  

  

  

    hr= 

  

    

@)S. Lit. 5. 693 
(&) P. Meyer 4 (18. 10. 161 p). 
(8) P. Thea, 16, 2 (nach 307 p.); nach Z. 19 ff. waren in Theadelphla zeitwei 

lig nicht mehr als drei Personen zur Zahlung der Landsteuer veranlagt. P- Flo 
36, 12 1. = M. Chr. 64 ist Theadelphia zavegnuos (312 P.) 

(4) P. Thead. 20, 13 ft. (IV p.). Über die allgemeine Lage der Dörfer am Rande 
des Arsinoites, insbes. von Theadelphla in byzantinischer Zeit, s. Bnauxsar, 
Binnenwanderung 311, 316, 328. 

(9) Honwens, JIP 3, 90. 

  

    

  

  



ZUSAMMENFASSUNG 

In einem Rückblick auf die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lässt 
sich folgendes feststellen. 

1. Durch eine terminologische Untersuchung konnte erstens der 
mit dem Begriff Epimerismos verbundene Sachverhalt der Zwangs- 
pacht umrissen und gegen Termini des Steuerwesens abgegrenzt wer- 
den 

   

  Dann ergab sich, dass eine Trennung zwischen verschiedenen 
Arten von Zwangspai 
aber bei einer derartigen Untersuchung in vielen Fällen, bei denen 
von einer angewandten Terminologie nicht gesprochen werden kai 
die sachlichen Belange für eine Einordnung den Ausschlag geben. 
Somit bestand gleichzeitig die Aufgabe, cheinung des Epime- 
rismos im gesamten Rahmen der Zwangspacht und der allgemeinen 
Wirtschaftsentwicklung Ägyptens zu betrachten. Die behandelten 
Quellen bestätigen ferner, dass nicht eine bestimmte Form der Zwangs- 
pacht mit einer bestimmten Kategorie Staatsland verknüpft ist. 

      it möglich und wünschenswert erscheint, dass 

  

die    
      

    

  

    2. In dem ersten Hauptabschnitt wurde eine Interpretation der 
einzelnen Urkunden vorgenommen, wobei auch Quellen ptolemäischer 
und byzantinischer Provenienz heranzuziehen waren, die eine kon- 
tinuierliche Entwicklung der Zwangspacht verdeutlichen. Aus der 
anfänglich vereinzelten Zwangsverpflichtung in ptolemäischer Zeit 
entstand in der Epoche des Prinzipats eine Institution. 

  

    

    

3. Der zweite Hauptabschnitt bringt eine systematische Darstel- 
lung spezieller Probleme des Epimerismos, ausgehend von einer kur- 
zen Betrachtung seines zeitlichen Auftretens und der geographi 
Verbreitung. Die Ursachen des Epimerismos sowie die Ziele, die mit 
der Zwangsverpflichtung von seiten der Behörden angestrebt werden, 
sind mannigfaltig mit dem gesamten Wirtschaftsgefüge des Landes 

    

   



    

     

verwoben und erforderten auch einen kurzen Blick auf die ökonomischen 
Verhältnisse pharaonischer Zeit. 

Für die Durchführung des Epimerismos liess sich folgendes beob- 
achten: Die Quellen geben keine Auskunft, ob albeamte für 
diese Aufgabe existierten, vielmehr ist anzunehmen, dass sich mit der 
zwangsweisen Verteilung die Gau- und Dorfbeamten befassten, die 
auch die normale Verpachtung des Staatslandes beaufsichtigten. Ein 
bestimmtes Grössenverhältnis zwischen dem gemeindeeigenen Land 
und dem durch Epimerismos überwiesenen war nicht aufzufinden. 

Für die Bew tung des zugewiesenen Landes wurden die Päch- 
ter in einigen Fällen in den betreffenden Ort versetzt. Die Lösung 
der Frage, welchem Ort die Lieferung des Saatgutes oblag, ergab 
drei Möglichkeiten, die auch für den Ort der Ablieferung des Ertrages 
nachgewiesen wurden : es kommen dafür der Flurort, der Herkunftsort 

auch dritte Orte in Frage. 
Schliesslich ist festzuhalten, dass bisher geläufige Einrichtungen, 

wie die Gesamthaftung der Pächter einer Gemeinde, der die Möglich- 
keit einer Generalpacht als Korrelat gegenüberzustellen ist, für die 
Zwangspacht übernommen wurden und es für ihre Durchführung 
aus diesem Grunde keiner neuen Verfügungen seitens der Verwal- 
tung bedurfte. Endlich gewinnt man den Eindruck, dass die Zwan; 
pacht zunächst soziale Härten verursachte sowie auch bevölkeru 
und verkehrspolitische Probleme aufwarf, im Laufe der 
den wirtschaftlichen Verfall beschleunigte. 

  

Spe:    

  

    
   

  

       

    

  

  der Bearbeiter sowie   

      

       
        

   



ANHANG 

P. Berl. Inv. 11.559 

Anweisung des Strategen an die Sitologen von Theadelphia zur 
Saatdarlehenslieferung 

P. Berl. Inv. 11 559 Höhe: 23 cm, Breite: 23,5 cm 
167/8 p- nur Recto beschriftet 

  

Der mit zwei Kolumnen vollständig erhaltene, von Herrn Dr. 
Zucker 1909 erworbene Papyrus ist von mittelbrauner Farbe. Sein 
linker Freirand von drei Zentimeter Breite lässt eine Klebung er- 
kennen. Grössere zerstörte Stellen sowie mechanische Einflüsse be- 

  

   

einträchtigen die Lesbarkeit des mittleren Teiles. 
Die z. T. kräftig gezogene, aber auch teilweise verblasste Kursive 

der 1. Hand wird gegen Ende des Papyrus immer flüchtiger und ge- 
die der 2. und 3. Hand ist eigenwillig, flüchtig und schwer 

    

drängte:   

zu lesen. 
Die 2. Kolumne, in der die zgeoßdrego« der yeweyol von Kaminoi 

und Kerkesephis den Empfang des Saatkorns bestätigen, zeigt eine 
dünne, deutlich gezogene, jedoch ebenfalls schwer lesbare Kursive 
zweier Hände. 

Dem Charakter des Papyrus nach könnte das Schriftstück einem 
Töuog avysoAljeıuos entstammen, da die Gesamtsumme des Darle- 
hens der 1. Kolumne vorangestellt ist. Die erste Kolumne enthält 
die Anweisung (sog. zenuarıands) des Strategen des Themistos- und 
Polemon-Bezirkes des Arsinoites Phokion an die Sitologen von Thea- 
delphia zur Saatdarlehenslieferung in Weizen an die yewoyol von Ka- 
minoi und Kerkesephis im Polemon-Bezirk, die mit Epimerismos 
Argias belastet waren. Zur Durchführung dieses Auftrages muss a 
zweiter der B; 
stimmung geben, während bei der Auslieferung und Aussaat ver- 

   

   

       
    

    

ilikos Grammateus des Themistos-Bezirkes seine Zu-  
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schiedene Beamte die Kontrolle ausüben. Das Darlehen wird un- 
ter der Bedingung bewilligt, dass die gleiche Menge von der neuen 
Ernte in Verbindung mit den Landsteuern und den Zuschlägen zu- 
rückgegeben wird. Am Schluss der Kolumne geben der Stratege und 
Basilikos Grammateus ihre Einwilligung zur Auslieferung. Vgl. zum 
Inhalt S. 62, zur Terminologie S. 19. 

Der Papyrus war von T. Kau£n für den 2. Band der Berliner Leih- 
gabe griechischer Papyri als Nr. 26 vorgeschen. 

Urkunden gleicher Art sind SB V 8755 und 8756 (ca. 49/8 a.), P. 
Lond. 11.256 Recto = W. Chr. 344 (11 p.), P. Ozy. XVII 2185 (92 p.) 
und VII 1024 (129 p.). 

Für Hinweise zur Lesung des Urkundentextes und zur Interpre- 
tation bin ich auch den Herren Prof. Dr. J. BinGen, Brüssel, Dr 
L. Koenen und Dr. D. Hasevons, Köln, schr dankbar 

   

  

  

      

  

Col. 1 

  

(@eoö äoräßaı) 29 yıo 
Dox[!jov orelarnyos) "Agotwoiro) Gslulorov) xal Iorulo]- 

v05 ueoldov arroilyors) 
algeıv. weronolalre avemoreidor- 

To: Aconidov BasıAlırod) Yolaunarkus) Oeulorov ueoldos drd 
yeri(uaros) 

Gcadergela 

  

E @rovs) ”Avtovelvov zal Odrolou] rar zvalor 
Alölroxgardo 
7 (&xon 

     

  

els ddveıa onguara zig Tod Bveorörog 
x) En’ üyabois xaraonogas, As 6 adrös Basıılızdc) yolan- 

‚nareis), &- 
zw ı Tor oneondrom dudzgioız drapkocı, Eyoayer öpelkcı 
Eodiaodipar önuloo]ioıs yenoyors zouns Kanelvov 

10 'zal Kegxeoiipeo(s)‘ almmeansvos dä ” 

    

    'Ayına Koovlovos zal 
Hereeöros Here- 

eüros zöv B mocoß(urigam) rs Keoxsonpeo() zal "Aguıdos 
Zovyä nal 'Ogasroipeus Xalgeı ran B moeoßluroon) zouns 
Kaneivov dv önoyleugyoi] Amnoxedrous Neowos eis räs 
mooopegiodeloas ülgosga]: ünd zeölo» zung "Aoyıddos 
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15 rois ud» ünd Kauelvow Baoıızi) yis (dgodgas) ı B' omeg- 
ndrom zugod 

00000») (Agovaas) & y oeg- 
moljuyeı) (ierdßas) & Lyio, 

ois 8 dmö Keoneoipeos Baoılluiz) yis (dgodgas) ©» ol]ee- 
(udrem) zupoo adv 

ünokilupeı) (üordßas) L L&o nooodduw (dgoögas) BB’ wgoo 
adv ümoAliuyeı) (dordßas) y Am 

izi To adro aneoudran zugod [ron xada]oo5 [Add]Aov AßCAov 

air ömoMinyeı) (dgräßas) ve & 
ndrov mod adv 

   

  m 
20 dxoldov xerooneweuusvov ulerelo Önnoolp ueroraeı 

zn »ehsvodelon dordlßlas Toıdxovira teooe]oes zolrov dmöe- 
»arov dnaxolovloivror ® re FEoldralouo 
yiv naraldosı ob te alyıalopdkazo 
Tv zal ywuarerıueintav zal av av av elw0d- 

3 zo» xara avvileav umdevös Umokoyovuevlolo drduarı Öno- 
lov i lwrıxod Öpehjuaros eat ı$ rüs loas &y ver yanı- 
udrov änoxaraotadivaı |älua rois vis nlnolotfoles zal 

‚nololoneroov- 

‚nbvolıJs nägı zal Raßdvres zäs nadınodoas dmoyäs dwods e. ne 
+9 Wwad..e.. (Erovc) n Adtoxodrooos Kaloapos 

Ä Mäoxov AdonAlov 
30 "Avravelvov Feßaoroö "Agueviaxoö Mnöıxod ITagdızod neyla- 

zov »al Adroxodropos 
Kaloagos Aovxlov Adanklov Odjeov Zeßasro "Aguerıanod 

Mmöıxoö Hagbızoö ueylorov “Aögıavod ze. 
(2.m.) Doxiov oroalenyd), uergijgare tüs tod (mvgod ägrdßas) 

Toıdrovra teooeges 

  

   

  

al zii eis iv 
‚zal zaraonogdov öv- 

   

    

  

zolrov Öwöbzaron ds zadrkıran). 
(@.m.) Asoviöng Baoıılızds) yolaunareis), nereljoare) räs Tod 

zv000 (doräßas) Ad yıß ds medmlerra). 

Col. II 

35 (4. m.) ‘Aoneös Zovgä al "Ogoevod- 
is Xaigeı ol B ömlusowı) al  
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oöa(tazol) zal 700008(ı20l) yeneyol 
zöung Kauelvov zal 
<A>yıras Koovlovos zal 

40 Hereeds Hereeör(os) oi B 
Orludaıoı) zal oda(axoi) zal 7 
yengyol aöuns 
Kegzeonpews el 

  g000ö(1z0)) 

  

  Tüs 
Agoouegioßeloas adro! 

  

  

45 änd medlor zilung) ” 

  

döos dv ünoyewoyoö 
Anuoxgdroug Neawos 
Kayulevov) Basıılır)5) (doovgas) ı B' [nör] droAbjuyer) 
(ieraßas) ıs & moo(aödun) (dooveas) © y adv önoAjuyeı) 

50 2 Lywo Kegzeof(geos) Baoıkluie) 
(igovoas) © > a0» dnoA 

   

  jupe) & Lxo 
moo(addon) (igagas) BB’ adv ünoijupeı) y En 
YWworra) Ex( To are) .. almjacos 
0. adv ÖnoAjnyeı) 

55 (avooO ägrapaı) 28 yio 

  

m.) » moeoßlöregos) Örregdulevos) 
ara tiv zoluo)yelaunarelar) dr- 
dldwxa. 

Cor. I, 

«34 1/3 1/12 Artaben Weizen 
Phokion, Stratege des Themistos- und P! grüsst die Sitologen Theadelphias. Liefert unter Gegenzeichnung des 
Basilikos Grammateus des Themistos-Be 
teertrag des 

1, für S: 

’olemon-Bezirkes des Arsinoites, 

  

    zirkes Leonides von dem 

  

Jahres des Antoninus und Verus, der Herren Impera- 
tdarlehen des laufenden 8. Jahres zur erfolgreichen at die Artaben, die nach Anweisung desselben, für die Nachprü- fung des Saatgutes immer zuständigen Basilikos Grammateus an die Pächter von ager publicus der Dörfer Kaminoi und Kerkesephis aus- geliefert werden müssen, die 

  

tore 
Aus 

    

durch Achillas, Sohn des Kronion, 
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und Peteeı 
und durch Harmieus, Sohn des Suchas, ui 

  , Sohn des Peteeus, die 2 Presbyter von Kerkesephis, 
d Orsenuphis, Sohn des 

Chairas, die 2 Presbyter des Dorfes Kaminoi, (letztere) vertreten 
durch den Unterpächter Demokrates, Sohn des Neon, die Forderung 
für die Aruren vorgebracht haben, die von den Fluren des Dorfes 

zugewiesen wurden: den (Pächtern) von Kamii 
für 10 2/3 Aruren ßacıAz) yi an Saatgut in Weizen mit Zu- 
schlag 15 1/6 Artaben ; 
für 5 1/3 Aruren agooddow (yi) an 
schlag 7 1/2 1/3 1/12 Artaben; 

  

    
  

    Saatgut in Weizen mit Zu- 
  

den (Pächtern) von Kerkeseph     
für 5 1/3 Aruren PaoıAız) yi) an Saatgut in Weizen mit 2 
schlag 7 1/2 1/24 Artaben ; 
für 2 2/3 Aruren mooodda (yi) (an Saatgut) 

3 3 2/3 1/8 Artaben, 
    Weizen mit 7 

  

    

  

insgesamt an $: 
nem, einwandfreiem, keimfreiem, gerstefreiem, gesiebtem W. 
dem staatlichen Mass in vorgeschriebener Zumessung, und zwi 
die üblichen Quittungen in zweifacher Ausfertigung... Als Kontroll- 
beamte fungieren für die Auslieferung und Aussaat der Aigialophylax, 
die Saatinspektoren, die Deichinspektoren und die anderen üblichen 
Beamten wie immer. Eine Schuld für das Konto des Fiskus oder 
einer Privatperson kommt nicht in Abzug. Die gleiche Menge ist aus 
der neuen öffentlichen Landsteuern und 

tgut 34 1/3 1/12 Artaben in frischgeerntetem, rei 
n nach   

   

  

jar gegen 
    

  

nte zusammen mit di 
allen Zuschlägen zurückzuerstati 

Jahr 8 des Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus 

    
    

  

  

Lucius Aurelius Verus Augustus Armeniacus Medicus Parthieus N 
ximus, Hadrianos 25. 

(@. Hd.) Phokion, Stratege : liefert die 34 1/3 1/12 Artaben Weizen, 
wie oben geschrieben steht. 

(&. Hd.) Leonides, Basilikos Grammateus: liefert die 34 1/3 1/12 
Artaben Weizen, wie oben geschrieben steht». 
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Cor. II 

«(4. Hd.) Wir, Harmieus, Sohn des Suchas, und Orsenuphis, Sohn 
des Chairas, die 2 Pächter von ager publicus, usiacus und proshodicus. 
des Dorfes Kaminoi, und wir, Achillas, Sohn des Kronion, und Pe- 
teeus, Sohn des Peteeus, die 2 Pächter von ager publicus, usiacus und 
prosodicus des Dorfes Kerkesephis, (haben erhalten) für die uns von 
den Fluren des Dorfes Argias zugewiesenen Aruren 
durch Stellvertretung des Unterpächters Demokrates, des Sohnes des 
Neon, für das Konto von Kaminoj 
für 10 2/3 Aruren BaoıA=) (yi) mit Zuschlag 
für 5 1/3 Aruren 900680» (yi) mit Zuschlag 7 
für das Konto von Kerkesephis 
für 5 1/3 Aruren Bacıker) (yi) mit Zuschlag 7 1/2 1/24 (Arta 
für 2 2/3 Aruren zg00ddov (y7) mit 2 
Anforderung insgesamt... a 
Weizen. 

  

1/6 Artaben ; 
[3 1/12(Artaben) ;           

  

  

    

N), 
schlag 3 2/3 1/8 (Artaben), 

jaben       
(6. Hd.) Ich, ....ın, Presbyter, Stellvertreter des Komogrammateus, 

habe (das Schriftstück) ausgehändigt». 

Cor. 1 
1. Die genannte Gesamtsumme stimmt mit der sich aus den Einzelposten erge- 

enden überein 
2. Zu Phokion vgl. Hexe, Stratöges, Supplöment *0, und Mussızs, Zugd. Bat. 

V, 20. Zur Welsungsbefugnis des Strategen und Mitwirkung der anderen 
amten s. P. Haxpnocx, Dienstliche Weisungen in den Papyri der Piole 

, bes. 51 1. 
Zu Leonides vgl. Hex 

  

   

  

Stratiges 71 und Suppl. +41 
6. Zu els ödvera oneguara vel. P. Berl. Leihg. $. 73 
7. n möglich, ebenso Z. 29, da die Saatdarlehenslieferungen, z. B. P. Ozy. 2185 

(@2 p), 1024 (192 p.) und 1031 (228 p.), auf die Ernte des Vorjahres zurück- 
greifen, vgl. auch die entsprechende Ergänzung in P. Lond. II 250 Recto. 

8. ru Koenen. 

    

10. alrmgandvoıs Bingen, 
16. n9006@) nach Z,   18, in der wohl keine Kürzung verwendet wurde.   

Zwischen &naxokovbourro» und «al ist die Angabe einer 
ten, syntaktisch parallel zu 

  

arabouı; s.Z. 9 
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23 1. Zu den Beamten vgl. Onnret, Lilurie, Lewis, Inentorg of Compulsorg Sera (es in Plolemae and Roman Eqypt; bes. zum goarenwehnefg Surnsruun, Zum Bewösserungsuesen im Römischen Äaupten. Der zanarenueinefs und 
der zonareneiseng, Acg. 44 (1064) 0-10. 

1. underös.. dpekitieros al. hierzu etwa P. Oxy. 1024, 90 1. und 2185, 26 £ 
1. Spethinarog. 
Über zgornergoinera ausführlich P. Berl. Leitg. 
Calderin - Paribeni 11 901 it 

28. e.: vieleicht els Hagedorn 
2%. Am Beginn oe oder ex.....g möglich. Man könnte folgenden Gedanken vor- 

aussetzen : «von denen Ihr, di. de Sitologen, mir eine Quittung aushändigt» 
vel. P. ey. 1024, 38 ft. dnoghr ioore, ir mir Erkgar dual dradcaıs 

31. Datum: 21. Dezember 167 
34. vol. 2. 3 

    

  

231 ff, Schuman, Studi     
  

  

  

Cor. 11 
  39. Jedoch Z. 10 ”AyıAläs, vgl. Pneisioxe NB. 

53. yilvovraı) En zo aörö) Koenen, alrijewus Bingen 
54. Zu erwarten om(egudran) Kocnen. 
56. Herden mgeoßlöregog) drreydnen 

gemeint Ötadegönevog. 
Gewöhnlich (xal) rä zard xrA. vol, BGU XI 2024, 6. 
Nach Osnrei, Liturgie 159, sind die Ötadezönero & ward Tv sonoygan- 
'narelav die zgeoßöregoı #Öung, was auch Im vorliegenden Fall zutrifft. Dieser 
Presbyter wird das Schriftstück zu den Dorfakten gegeben bzw. eine Quittung 
dem Strategen ausgehändigt haben, s. das zu Z. 20 Gesagte 

  

  

ward Tv sufuo)yefaunarelar) Kocnen, 

  

et   
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QUELLENREGISTER 

(Parvrı, Ostnaka UND InScHRIFTEN) 

BGU I 84: 6: 
35 -W 

201: 28; 57; 85; 102, 
234: 28; 47; 78; 101 

II 362: 19,2, 
772 = W. Chr. 19: 7I. 

515: 26,4. 
618: 841; 105. 
648 = W. Chr. 360: 8. 

   88,4. 

    

II 711: 83, 
835 ; 53; 81,2; 105. 
842: 20,2. 

VIT 1612: 19,4 
1634: 59,2. 

    

   

  

: 28; 571.5 67; 68,2; 86,3; 101. 
29; 84. 
9. 

; 615 79; 103. 
P. Kroll = SB VI 9316: 3 

P. Fay. 123. 
517 = P. Antin. 11 89, 

CPR 6 =M. Chr. 158 = Stud, Pal. XX 47: 29. 
33: 22; 28; 56; 74; 105. 
41: 27,1; 65; 76 1.; 106, 

M. Chr. 64 — P. For. 36, 
158 — CPR 6 = Stud. Pal. XX 47. 
220 — Stud. Pal. XX 1 
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OGIS 11 664 = SB 8900. 
669 — SB 8444 

0. Mich. 24 
830: 82. 
901: 83, 2. 
0: 20,1; 26,3 

  

:3;   3; 82; 84; 105,      
P. Alex. 14: 26. 
P. Amh. II 65 

69 = W. Chr. 190: 59; 62,2; 78,5; 102 u.ö, 
94 = W. Chr. 347: 23,4; 9. 
9: 29. 

106 : 20, 
107 = W. Chr. 

P. Antin. 1189 — CPJud. ; 106 u. ö. 
P. Bad. VI 170: 28; 36; ; 785 89; 100 u. ö. 
P. Berl. Inv. 11 559: 20,15 28; 62; 67,1; 76,1; 80,3; 86; 93; 103 

    

      
  

Inv. 16.015: 20,1; 28; 88; 104, 
P. Berl. Leihg. 1: 20,1; 28; 43 11.; 81, 2; 86; 103 u. 6. 

; 43 11.5; 81,2; 103 u. ö. 

      

    
  

     
; 4311. ; 67,1; 81,2; 103 u. ö, 

38 ; 79,4; 102. 
‚2; 691.5 79,5 u. ö, 

P. bibl. univ, ‚1; 102.      
  

P. Bour. 42: 28; 47,2; 48 1f.; 
P. Cair. Isidor. 11 

12 

72,4; 79,4; 811.5 103 u. ö. 
29; 63 ff.; 811.5 106. 

: 26,65 64; 81. 
29; 64; 106 

; 78,6; 87
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99: 64,2; 83. 

    

100: 83. 
102: 83. 

Chic. 65: 83. 
8 
87: 82. 

Col. 1 Verso 2: 28; 40; 102,   

Verso 3: 71,1 
Verso 4: 40 1f.; & 

Erl. 47: 31. 
Fay. 34: 60; 78,4; 86,3; 102. 

10: 60. 
86: 28; 39; 86,3; 104. 
86 (a): 23,1; 28; 39; 102, 

123 = CPJud. 11 431: 23,23. 
; 104. 

    

    
       

    

. Chr. 359: 28; 37; 76; 85, 100 u. 6. 
36 = M. Chr. 64: 90,3. 

Gen. 81: 53; 104. 
Grenf. 148 = W. Chr. 416: 19,4. 
Hamb. 19 

  

2, 77,1 
65: 38; 38; 47; 76,1; 78; 101 u. ö, 

Tand. 111 ; 67; 76 1.; 80,7; 100. 
   

  

    28: 28; 37; 77; 80,8; 100 u. ö. 
; 375 80; 100. 

Iv 4; 29. 
Kroll = SB VI 9316 — C. Ord. Piol. 34: 32. 
Lond. 11 254: 46; 101. 

  

6 Recto — W. Chr. 344: 94; 98. 
  311: 77,1. 
314 — W. Chr. 54; 76,1; 89; 101 u. ö. 
315 — W. Chr. 541.583; 86,35 88; 101. 
322 = \ 5All.; 73; 79,3; 84; 88;        

u. ö. 
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P. Lond. III 924 = W. Chr. 355: 19; 20,1; 54; 76,1; 78; 80,7; 
87; 104 u. ö. 

P. Merton 29: 83, 
P. Meyer 
P. Mich. IV 

D 

        

       

      _ VI 366: 20,1; 26,3; 39,3 ; 47,2; 50 1. ; 79,6; 821.; 104 u. ö. 
373: 51. 
391: 28; 46; 86,3; 87; 101 

  

   

  

396 : 51,1. 
397: 28; 47,2; 51,1; 
398: 51,1; 

P. Oxy. II 633: 29 
vo 78 

  

— VI 899 = W. Chr. 361 
VII 1024: 94; 981. 

  

1031 : 98, 
IX 1208: 20. 
x 

- xIv 

  

— XVII 2185: 94; 98. 
P. Philad. 1: 20,1; 28; 34; 69; 76,1; 796; 89,1; 100 u. ö. 

5: 26,3; 28; 59; 73; 86,3; 102 u. ö. 
P. Prince. III 1 
P. Ryl. 11: 

  

  

    

    

596 : 20,1; 26 
: 44,4, 

77,1. 

    28; 508.5 79,6; 86; 105 u. ö. 
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P. Strassb. 52 
74 

218: 20,2; 42,1. 
315: 27,1 
320: 27,1; 65; 87; 106, 

P. Tebt. 6 = W. Chr. 332: 31. 
61:31. 
72: 31. 

— II 302 = W. Chr. 368: 2,1 
   34 ; 67,1; 79,2; 80; 101. 
376 = W. Chr. 350: 20,1; 33,1; 61; 67; 77; 103 u. ö. 

—ım 734 
P. Thead. 16: 

17: 
20: 

SB 4284 

   

              

; 81,3; 104 u. ö. 

    
  

  

      

V 
S 11.669: 33,4. 

9. 
9. 
= 0GIS 11 664: 23,3; 33,3; 80,6. 
23,5; 9. 

a: 76. 
6 = P. Kroll = C. Ord. Plol. 34: 32. 

b, d: 82; & 
28; 47; 86,3; 103. 

  

9135 : 83,2. 
Stud. Pal. xX 1 =M. Chr. 220: 35. 

XX 47 = CPR6 =M. Chr 
XXI 174: 22; 28; 56; 81; 105. 

UPZ 110: 19; 30 ff.; 80,1 u. ö. 
W. Chr. 19 = BGU II 372. 

190 = P. Amh. 6 
332 — P. Tebt. 6. 
314 — P. Lond. 11 256 Recto. 
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BGU 85. 
P. Amh. 94 
P. Tebt. 11 376. 
P. Lond. III 924. 
P. Lond. 11 314. 
P. Lond. 11 315. 
P. Lond. 11 322. 

= P. Flor. 2. 
BGU 11 648. 
P. Oxy. VI 89. 
P. Tebt. 11 302. 

= P. Grenf. I 4 
P. Amh. 11 107. 
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